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Bundesgesetz vom 
die Regelung des Straßenverkehrs 

""} L, . ina1iuigesetz 1959). 
11~~'f_~ lt.!·~,r;-;, "'-'. 

Der Nationalra.t hat beschlos~en: 

I. ABSCHNITT. 

Allgemeines. 

über 
(Straßen-

§ 1. Gel t u TI' g 11 b e r eie h. 

(1) Di'eses Bundesgesetz gilt für Straßen mit 
öffentlichem V erkehr~ in.:v.ollem-Umfll'~ 
a.~'·Straßen"",gilt.·'ceS','unh@l/)eh!att: ~er 
RechtsvQrschrifte·n"nt'll'"imo:wci~~-

)u!rn. vonFahrzeugen.~lba~~-n~~ 
VelOhalten bei der Benufzunge-Y61r-Str.rßerr_ 

. :.Ii~ch.feibt. und,.cderl Straß·enerhalter nichts anderes 
~erfügt hat. 

(2) Als Straße mit öffentlichem Verkehr gilt 
'. '. '. ~inle Straße, dlre von jedermann MIU;;:;;:ft'äeksidrt 

jluf«-H'"'Vw«k allgemein oder d'och zumindest 
'}~J"i.t unter den gleichen Bedingungen benützt werden 
, kann. 

§ 2. Beg r i f f s b e & tim m u n gen. 

Im Sinne dieses Bund'esgesetzes gilt als 
1. Straße: eine für den Fußgänger- oder Fahr

zeugverkehr bestimmte Landfläche s·amt den in 
ihrem Zuge befindlichen uiliddiesem Verkehr 
dienenden baulichen Anlagen; 

2. Fahrbahn: der für den Fahrverkehr be
stimmte Teil der Straße; 

3. Hauptfahrbahn: die Fahrbahn, die bei Vor
handensein von wenigstens zwei Fahrbahnen für 
den Durchzugsverkehr von Kraftfahrzeugen und 
bespannten Fuhrwerken bestimmt und, sofern 
sich aus Straßenverkehrszeich,en und V erkehrs~ 
leiteinrichtungen nichts anideres erg~bt, dtutch ihre 
besondere Ausführung, durch ihren Verlauf oder 
durch besondere Anlagen _erkennbar ist; 

4. Nebenfahrbahn: jede nicht als Hauptfahr
bahn gehende Fahrbahn einer Straße mit mehr 
als einer Fahrbahn; 

5. Fahrstreifen: dler Teil der Fahrbahn, der 
für die Fortbewegung eine,r Reihe hintereinander 
fahrender zwerspuriger Fahrzeuge aus.reicht; 

6. Straßenhankett: der s,eitliche, nichit befestigte 
Teil einer Straße, der zwischen der Fahrbahn und 

dem Straßenrande liegt, soweit dieser Straßenteil 
nicht besonderen Zwecken vorbehalten ist (z. B. 
Gehsteige, Rad- oder Reitwege und sonstige ,be
sondere straßenbauliche Anlagen); 

7. Radfahrstreifen: ein für dien Fahrradverkehr 
bestimmter Uilid als solcher besonders gekenn
zeichneter Teil der Fahrbahn; 

8. Radweg: ein für den Verkehr mit Fahr
rädern bestimmter und von der Fahrbahn ge
trennter Weg; 

9. Reitweg: ein für den Reitverkehr bestimm
ter und von der Fahrbahn getrennter Weg; 

10. Gehsteig: ein für den allgemeinen Fuß
gängerverkehr bestimmter, von der Fahrbahn 
durch RaIl!dsteine, Bodenmarkierungen oder der
gleichen getrennter oder durch Bodenmarkierun
gen gekennzeichneter Teil der Straße; 

11. Schutzweg: ein durch Bodenmarkierungen, 
z. B. durch sogenannte ;,Zebrastreifen", ge
kennzeichneter, für die überquerung der Fahr
bahn durch Fußgänger bestimmter Fahrbahnteil; 

12. Schutzinsel: ein für den Aufenthalt von 
Fußgängern iIllnerhalb der Fahrbahn bestimmter 
und wie ein Gehsteig gekellIllZeichneter Straß.en
teil; 

13. selbständiger Gleiskörper: ein sich im Ver
kehrsraum der S'traß.e hefindender, von der Fahr
bahn baulich getr,ennter, ausschließlich dem Ver
kehr mit Schi1enenfahrzeugen vorbehaltener Bahn
körper s·amt den darauf errichteten, dem Verkehr 
und Betrieb solcher Fahrzeuge dienenden Anlagen 
und baulichen Einrichtungen; 

14. Ortsdurchfahrt: das Straßennetz inner
halb der Richtzei,chen "Ortstafel" (§ 52 Z. 17 a) 
und "Ortsende" (§ 52 Z. 17 b); 

15. Freilandstraße: eine Straße außerhalb von 
Ortsdurchfahrten; 

16. Kreuzung: eine Stelle auf der eine Straße 
eine andere überschneidet oder in sie einmündet, 
gleich{;ültig)n welchem Winkel; 

17. geregelte Kreuzung: eine Kreuzung, auf 
welcher der Verkehr durch Lichtzeichen oder von 
Verkehrsposten durch Armzeichen geregelt wird; 
gelbes Blinklicht gilt nicht als solche Reßell1.mg; 

18. Fahrzeug: ein Beförderungsmittel 04er 
eine fahrbar,e Arbeitsmaschine im Straßenverkehr, 
ausgenommen Rollstühle für Kranke, Kinder-

22 der Beilagen IX. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original) 3 von 66

www.parlament.gv.at



4 

wagen, Schuhkarr,en und ähnliche, vorwi,eg,end 
zur Verwendung außerhalb der Fahrbahn be
stimmte Kleinfahrzeug,e sowie fahrzeugähruiches 
Kinden;pielzeug und, Win1tersportgeräte; 

19. tatsächliches Gesamtgewicht eines Fahr
zeuges (Anhängers): das Gewicht eines stillstehen
den fahrbereiten Fahrzeug,es (Anhängers) samt 
Ladung, das Gewicht des Lenkers und aller gleich
zeitig beförderten Personen inbegriffen; 

20. Fuhrwerk:_ein Fahrzeug, das dazu bestimmt 
und eingerichtet is~ durch Men~chen, Tiere oder 
nicht unter das Kraftfahrgesetz 1955, BGBl. 
Nx:. 223/1955, fallmde Zugmaschinen fortbewegt 
zu werden; 

21. Kraftfahrzeug (Anhänger): ein nach den 
Bestimmungen des Kraftfahrgesetzes 1955 als 
soIches geltendes Fahrzeug; 

22~ Fahrrad: ein Fahrzeug, das mit einer Vor
: richtung zur übel'tragung der mens;chlicheh Kraft 
auf die Antriebsräder au!>gestattet ist; 

23. Lastfahrzeug:ein zur Beförderung von 
Gütern hestimmtes Kraftfahrzeug oder Fuhr
werk; 

24. Schienenfahrzeug: ein an Gleise gebundenes 
Fahrbetriebsmittel; ein Oberleitungskraftfahr
zeug ist jedoch kein Schienenfahrzeug im Sinne 
dieses Bundesgesetzes; 

25. Einsatzfahrzeug: ein Fahrzeug, das auf 
Grund kraftfahrrechtlicher Vors,chriften als 
Warm:eichen (§ 25) blaues Licht und Schallzeichen 
mit Aufeinanderfolge verschieden hoher Töne 
führt, für die Dauer der Verwendung eines dieser 
Signale; 

26. Anhalten: das durch die Verkehrslage oder 
durch sonsti,ge wi,chtige Umstände erzwungene 
Zum-Stillstand-Bringen eines Fahrzeuges; 

27. Halten: eine Fahnunterbrechung zur Er
ledigung von Verrichtungen, die durch den Fahr
zweck oder Fahrbetrieb bedingt sind, wie Ein~ 
und Aussteigen von Fahrgästen, Ladetätigkeit, 
Tanken, ,Bezahlen des Fuhrlohnes u. dgl., so
fern der Lenker im F:thrzeugoder in dessen 
Nähe verbleibt und I'eicht erreichbar i5ot; 

28. Parken: &IS Stehenlassen von Fahrzeugen 
für längel'e Zeit als zu den inZ. 27 bezeichneten 
Zwecken; -

29. Überholen: das Vorbeibewegen eines Fahr
ze~es an einem -sich auf derselben Fahrbahn in 
der gleichen Richtung fortbewegenden Fahrzeug; 
das Vorbei bewegen an einem in der gleichen Rich
tung fahrenden Radfahrer auf einem Radweg 
oder Radfahrstretfen sowie das Nebeneinand'er
fahren enggeSlchlossener Fahrzeugreihen auf 
Straßen mit mehr als einem Fahrstreifen für jede 
Fahrtrichtung ,gilt nicht als überholen; 

30. Vorbeifahren:- das Vorbeibewegen eines 
Fahrzeuges an einer sich auf der Fahrbahn be
findenden, sich nicht fortbewegendenPerson oder 
Sache, insbesondere an einem anhaltenden, hal
tenden oder parkenden Fahrzeug. 

§ 3. Ver t rau e n s g run d s atz. 

Jeder Straßenbenützer darf darauf vertrauen, 
daß andere Personen die für die Benützung der 
Straße jffiaß§eWidltlft. Rechtsvorschriften befol
genl,.außer er müfhe-annehmen, daß es sich um 
Kinäer, Seh- oder Hörbehinderte mit weißem 
Stock oder gelber Armbinde, offensichtlich Kör
perbehinderte oder Gebrechliche oder um Per
sonen handelt, aus deren augenfälligem Gehaben 
geschlossen wel'den muß, daß sie unfähig sind, 
die Gefahr,en des Straßenverkehrs einzusehen 
oder sich dieser Einsicht gemäß Zu verhalten. 

§ 4. Ver k ehr s u n fäll e. 

(1) Alle Personen, deren Verhalten am Unfalls
ort oder in dessen Nähe mit einem Verkehrs
unfall im ursächlichen Zusammenhange steht, 
haben ' 

a) w~nn sie ein Fahrzeug lenken, sofort an
zuhalten, 

b) wenn als Folge des Verkehrsunfalles Schäden 
für Personen oder Sachen zu befürchten 

_ sind, die zur Vermeidung solcher Schäderi 
notwendigen Maßnahmen zu treffen, 

c) an der, Feststellung des Sachverhaltes mit-
zuwirken. ~'~" 

(2) Sind bei einem Verkehrsunfall Personen~' 
verletzt worden, so ~n die im Abs. 1..t~l 
nallnten Per~C?f,1~g. .. s, ;<;}R~ .H!.l[e.e~l;}>.J~isteH; ~ 
~~~~~~1i, 'tFemäl"P':riffl~1M~~ 
zuholen._4'lffivc1'~?i~t1,<lfJ·!&e nächste Polizei-"~' 
oder Gendarmeriedien s elle vom U all u ver
ständigen,. , '., ,,-, ~~ 
troffen sind. Sie dürfen sich r Unfall
stelle ohne Erlaubnis e· .. _ ·#t'}rgarisder Straßen
aufsicht nur e en;-um-Hilfe zu holen oder 
aufzus oder um die nächste Polizei- oder 

. '-r1 
(3) Ist nur Sachschaden entstanden, so haben 

die in Abs. 1 genannten Personen die' nächste 
PQlizei- oder Gendarmeriedieriststelle 'Vom Ver
kehrsunfall innerhalb von 24 Stunden zu ver
ständigen, falls diese Vorsorge noch nicht ge
troffen ist. Eine solche Meldung darf jedoch 
unterbleiben, wenn die im Abs. 1 genannten Per
sonen sowie jene, in deren Vermögen der Schaden 
eingetreten ist, einander bekannt sind oder sich 
einander ihre Identität nachgewiesen haben. 

(4) Wer Zeuge ,des Verkehrsunfalls oder seiner 
Folgen am Unfallsort geworden ist, ist gegen
über Peqonen, die beim Verkehrsunfall verletzt 
worden. sind, verpflichtet,' entweder selbst Hilfe 
'Zu leisten oder, falls dies zweckmäßiger ist, 
fremde Hilfe herbeizuholen, wenn 

a)die Hilfe notwendig ist und die gemäß 
Abs. 2 zur Hilfeleistung verpflichteten Per
soneri nicht für ausreichende Hilfe sorgen, , 

b) die HilfeleistUng zumutbar. ist; ,die Hilfe
leistl,lng ist insbesondere dann nicht zumut-

I. 
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bar, wenn sie nur unter erheblicher eigener I (2) Auf unübersichtlichen Straßenstellen, ins
Gefährdung oder Verletzung anderer wichti- besondere in unübersichtlichen Kurven, vor Fahr
ger Interessen möglich wäre. bahnkuppen und bei ungenügender Sicht, ferner 

(5) Jedermann ist unter den im Abs. 4 lit. a beim Überholtwerden, bei Gegenverkehr, vor 
und b bezeichneten Voraussetzungen verpflichtet, dem ~alten ?der Parken und ~en~ es die Ver
die Herbeiholung einer Hilfe bei einem Ver- kehrsslcherhelt sonst erfordert, Ist Jedenfalls am 
kehrsunfall zu ermöglichen. rechten Fahrbahnrand zu fahren. 

(6) Aus einer Verletzung der Hilfeleistungs- (3) Auf Straßen mit wenigstens zwei Fahr-
pflicht gemäß Abs. 4 können keine Ersatz- streifen für jede Fahrtrichtung darf, sofern sich 
ansprüche nach dem bürgerlichen Recht abgeleitet aus den Bestimmungen über den Verkehr mit 
werden. Fahrrädern und Motorfa:hrrädetrn (§§ 67 und 68);" tU: it 

~ nichts anderes ergibt, nebeneinander gefahren 
§ 5. .A r z t 1 i c 11 e U n te r s u c h u n g von werden. 

S t r a ß e n ben ü t zer n. 

(1) Lenker von. Fahrzeugen, bei denen An
zeichen darauf schließen lassen, daß sie sich in 
einem durch die Einwirkung von Alkohol oder 

- Suchtgiften beeinträchtigten Zustand (§ 57) be
finden, sind von den Organen der Straßenauf-

"' sicht einem im öffentlichen Sanität&dienst stehen-
.' den Arzt zwecks ärztlicher Feststellung des 
~ - r}..t?,. Grades der Alkohol- oder Suchtgifteinwirkung 
~. f~" '1 . .Yorzuführen. .. 'V~""'.k 

I : '"(2) Die Bestimmungen des Abs. 1 gelten sinn-
, .k.J4gemäß auch für andere Straßenbenützer, die in 

-l" 'l" Verdacht stehen, einen Verkehrsunfall verursacht 
~""'!''Zu haben. 

,i<.!fii .... 2\l,&. (3) Der Vosuführte hat sich der Untersuchung 
Jt~"''l.. nach Abs. l~tl-unterzi.:h.en .. Die Untersuchung 
. ."41 hat, wenn dIes zweckmaßlg Ist und der Vorge-
nYJ.'14i~ führte zustimmt, auch eine Blutabnahme zu um-

'Ifassen. 

(4) Ist bei der Untersuchung eine Alkohol- oder 
Suchtgifteinwirkung festgestellt worden, so sind 
die Kosten der Untersuchrurtg vom Vorgeführten 
zu tragen. 

§ 6. Ben ü t z u n g s chi e n eng lei c h,e r 
Eis e n b ahn übe r g ä n g e. 

Für das VerhaltenheiAnnäherung an schienen
gleiche Eisenbahnübergänge und bei der Über
setzung solcher Übergänge sowie für die Be
achtung der den schienengleichen Eisenbahnüber~ 
gang sichernden Zeichen gelten die eisenbahfl
rech dichen Vorschriften. 

H. ABSCHNITT 

Fahrregeln. 

§ 7. All g e m ein e Fa h r 0 r d nun g. 

(1) Der Lenker eines Fllhrzeuges hat so weit 
rechts zu fahren, wie dies ohne Gefährdung, Be
hinqerung oder Belästigung anderer Straßen
benützer und ohne Beschädigung von Sachen 
möglich ist. Gleise von Schienenfahrzeugen, die 
an beiden Rändern der Fahrbahn liegen, dürfen 
jedoch nicht in der Längsrichtung befahren wer
den, w,enn der übrige Teil der Fahrbahn ge
nügend PlatZ bietet. 

(4) Beim Zufahren zum linken Fahrbahnrand 
und beim Abfahren vom linken Fahrbahnrand 
dürfen andere Straßenbenützer nicht ,gefährdet 
oder behindert werden. 

§ 8. F a h r 0 r d nun gau f S t r a ß e n mit 
b e s 0 n cl e ren A n 1 a gen. 

(1) 'Sind eine. oder.~s:A.r_ere N eben.fahrbahnen 
vorhanden, so ISt "he fn~er FahrtrIchtung ge
legene Nebenfahrbahn zu bew.~ \ 

a) von den Lenkern vO!r~';radern' 
und, wenn keine Radwege oder Radfahr
streifen vorhanden sind, von Radfahrern; 

b) von Personen,. die Handwagen, Hand
schlitten oder Handkarren ziehen oder 
schieben. 

(2) Liegt eine Scbutzinsel oder ein Parkplatz 
in der Mitte einer Straße, so ist rechts davon 
vorbeizufahren. Befindet sich eine solche Anlage 
in einer Einbahnstraße oder Fahrbahnhälfte, 
so darf sowohl rechts als auch links von ihr 
vorbeigefahren werden, sofern sich aus Straßen
verkehrszeimen oder· Bodenmarkierungen nichts 
anderes ergibt. 

(3) Liegt im Zuge einer Straße ein Platz, so 
darf die Fahrt in der gedachten Verlängerung 
der Straße fortgesetzt werden, sofern sich aus 
Straßenverkehrsz~ichen oder Bodenmarkierungen 
nimts anderes ergibt. 

(4) Die Benützung von Gehsteigen mit Fahr
zeugen aller Art und die Benützung von Rad
wegen und Radfahrstreifen mit Fahrzeugen, die 
keine Fahrräder sind, insbesondere mit Motor
fahrrädern, i.§.t verboten. Dieses Verbot gilt nicht 
für das Überqueren von Gehsteigen,Radwegen 
upa Radfahrstreifen mit Fahrzeugen zum Ein
fahren in Häuser oder Grundstücke oder zum 
Ausfahren aus Häu_sern oder Grundstücken auf 
den hiefür vQrgesehenen Stellen. 

§ 9. Ver hai te n .b e iBo d e n
markierungen. 

Ü) Sperrlinien (§54 Abs. 1) dürfen nicht über
fahren werden. Befinden sich eine Sperrlinie und 
eine Leitlinie nebeneinander, so hat der Lenker , i 

I 
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eines Fahrzeftges die Sperrlinie dann Zu beachten, 
wenn sie dem von ihm benürzten Fah.rstreifen 
näher liegt. 

(2) Die Lenker von Fahrzeugen, die sich einern 
Schutzweg (§ 2 Z. 11) nähern, dürfen Fußgänger, 
die auf dem Schutzweg die Fahrbahn überqueren 
(§ 75 Abs. 6) weder gefährden noch behindern; 
nötigenfalls ist das Fahrzeug anzuhalten. 

(3) ,Ist an einer Kreuzung das Gefahrenzeichen 
"Achtung Vorrangverkehr" (§ 49 Z. 5) ange
bracht und auf der Fahrbahn eine Querlinie ge
zogen, so darf benn Vorranggeben nach § 18 
Abs. 4 nur bis an diese Querlinie herangefahren 
werden. 

(4) Ist an einer Kreuzung das Vorschriftszeichen 
"Halt vor Kreuzung" (§ 51 Z. 11) angebracht 
und auf der Fahrbahn eine Querlinie gezogen, 
so ist an dieser Querlinie anzuhalten. 

(5) Sind auf der Fahrb;hil Bodenmarkierungen 
für das Einordnen bestimmter Fahrzeugarten an
gebracht, so haben die Lenker der in Betracht 
kommenden Fahrzeugarten ihre Fahrzeuge nach 
.diesen Bodenmarkierungen einzuordnen. Die 
Lenker anderer Fahrzeuge haben so gekennzeich
nete Straßenteile freizuhalten. 

(6) Sind auf der Fahrbahn für das Einordnen 
zur Weiterfahrt Richtungspfeile angebracht, so 
haben die Lenker ihre Fahrzeuge je nach der be
absichtigten Weiterfahrt einzuordnen. Die 
Lenker von Fahrzeugen müssen jedoch auch dann 
im Sinne der auf ihren Fahrstreifen angebrachten 
Richtungspfeile weiterfahren, wenn sie sich nicht 
der beabsichtigten Weiterfahrt entsprechend ein
geordnet haben. 

(7) Wir,d die Aufstellung der Fahrzeuge zum 
Halten oder Parken durch Bodenmarkierungen 
geregelt, so haben die Lenker die Fahrzeuge 
dieser Regelung entsprechend aufzustellen. Hiebei 
sind nach Maßgabe des zur Verfügung stehenden 
Platzes mehrere einspurige Fahrzeuge in eine für 
mehrspurige Fahrzeuge bestimmte Fläche aufzu
stellen. 

§ 10. Aus w eie h e n. 

(1) Der Lenker eines Fahrzeuges hat einern ent
gegenkommenden Fahrzeug rechtzeitig und aus
reichend nach rechts auszuweichen. Einern ent
gegenkommenden Schienenfahrzeug ist jedoch, 
wenn der Abstand zwischen ihm und dem Fahr
bahnrand ein Ausweichen nach rechts nicht zu
läßt, unter 'Bedachtnahme auf den Gegenverkehr 
nach links auszuweichen. 

(2) Kann nicht oder nicht ausreichend ausge
wichenwerden, so sind die einander begegnenden 
Fahrzeuge anzuhalten. In einern solchen Fall muß 
das Fahrzeug zurückgefahren werden, mit dem 
dies im Hinblick auf seine Art und auf die ört
liChen Verhältnisse die geringeren Schwierig
keiten bereitet. 

§ 1 t Ein 0 r d n e n. 

(1) Beabsichtigt der Fahrzeuglenker nach links 
einzubiegen, so hat er sein Fahrzeug, nachdem er 
sich davon überzeugt hatte, daß kein Lenker 
eines nachfahrenden Fahrzeuges zum überholen 
angesetzt hat, auf den der Fahrbahnmitte zu
nächst gdegenen Fahrstreifen seiner Fahr
bahnhälfte zu lenken. 

(2) Beabsichtigt der Fahrzeuglenker nach rechts 
einzubiegen, so hat er sein Fahrzeug auf den 
rechten Fahrstreifen seiner Fahrbahnhälfte zu 
lenken. 

(3) Beabsichtigt der Fahrzeuglenker geradeaus 
zu fahren, so hat er sein Fahrzeug, sofern drei 
Fahrstreifen für jede Fahrtrichtung vorhanden 
sind, auf ·den mittleren, ansonsten auf den 
rechten Fahrstreifen seiner Fahrhahnhälfte zu 
lenken. 

(4) Die Bestimmungen der Abs. 1 bis 3 gelten 
nur insoweit, als es die Fahrbahnbreite zuläßt, 
die für das Verhalten gegenüber Schienenfahr
zeugen getroffenen Bestimmungen (§ 28 Abs. 2) 
nicht entgegenstehen und sich aus Bodenmar
kierungen (§ 9 Abs. 6) nichts anderes ergibt. 

(5) Müssen Fahrzeuge vor Kreuzungen, Straßen
engen, schienengleichen EisenbahnrÜ'bergän~en und 
dergleichen angehalten werden, so dürfen die 
Lenker einspuriger, später ankommender Fahr
zeuge nicht zwisch·en den bereits angehaltenen 
Fahrzeugen durchfahren, etwa um sich mit ihren 
Fahrzeugen vorne aufzustellen. 

§ 1~ Einbiegen, Einfahren und Aus
fa h ren. 

(1) Nach rechts ist in kurzem, nach links in 
weitem Bogen einzubiegen. 

(2) Auf. Kreuzungen ist beim Linkseinbiegen 
nach dem Einordnen (§ I?) bis in die Kreuzungs
mitte vorzufahren; hierauf ist, sobald es ·der 
Gegenverkehr zuläßt, unter Umfahrung des 
KreUzu~gsmittelpuQl~:nz~bie9f,,~ Der Kreu
zungsmIttelpunkt mcht umfahren zu' 
werden, we?D sich aus Bodenrnarkierungentetwas 
anderes ergIbt. !." 

(3) Wenn es die Verkehrssicherheit erfordert, 
hat sich der Lenker beim Einfahren in Häuser 
oder Grundstücke und beirn ..... ,Ausfahren aus 
Häusern oder Grundstücken .~ eine~eeignet~ 
Person einweisen Zu lass·en. 

§ fi- U m k ehr e nun d R ü c k w ä r t s-' 
fahren. 

(1) Der Lenker eines Fahrzeuges darf mit 
diesem nur umkehren, wenn dadurch andere 
·Straßenbenützer weder gefährdet noch ibehind'ert 
werden. 

(2) 'Das Umkehren ist verboten: 
a) auf engen oder unübersichtlichen Straßen

steIlen, 
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b) bei starkem V~.kehr, 
-,")in Ortsdurchfahrten mit Vorrang. 
(s) Ob und inwieweit das Umkehren im Be

reich schienengleicher Eisenbahnübergänge ver
boten ist, ergibt sich aus den eisenbahnrecht
lichen V orschrift,en. 

(4) Wenn es die Verkehrssicherheit erfordert, 
muß sich der Lenker beim Rückwärtsfahren von 
einer ~ geeigneten Person einweisen lassen. 

§ tJ' übe T hol e n. 

(1) Der Lenker eines Ffhrzeuges darf, sofern 
sich aus den Bestimmungen des Abs. 2 nichts 
anderes ergibt, nur links überholen. 

(2) Rechts sind zu überholen: 
a) Schienenfahrzeuge, so:fern nicht die Voraus

setzungen des Abs. 3 zutreffen; 
b) andere Fahrzeuge, deren Lenker die Ab

sicht anzeigen, nach links einzubiegen. 

(3) Schienenfahrz ge dürfen auf Einbahn
straßen oder, we n zwischen ihnen und dem 
rechten Fahrb nrand nicht genügend' Raum 
zum überho n vorhanden ist, auch links über
holt werd 

(4) Der Lenker des überholenden Fahrzeuges 
hat den bevorstehenden Überholvorgang nach 
Maßgabe der Bestimmungen des § 24 Abs. 1 über 
den Wechse! des Fahrstreifens und der Bestim
mungen des § 25 über die Abgabe von Warn
zeichen rechtzeitig anzuzeigen. 

(5) Beim Überholen ist ein der Verkehrssicher
heit und der Fahrgeschwindigkeit entsprechender 
seitlicher Abstand vom Fahrzeug, das' überholt 
wird, einzuhalten. 

(6) Der Lenker eines Fahrzeuges, das überholt 
wird, darf, sdbald ihm der überholvorgang an
gezeigt wurde (Abs. 4), die Geschwindigkeit 
nicht erhöhen. Dies gilt nicht für die Führer 
von Schienenfahrzeugen. 

G § 1f· übe rho I ver bot e. 

(1) Der Lenker eines Fahrzeuges darf nicht 
überholeCj " j~\M~ 

a) ~t'~~~ch -da1'\Vors~ichen 
"überholen verhoten" (§ 51 Z. 4 a) ge
kennzeichneten Straßenstellen, 

b) bei ungenügender Sicht und auf unüber
sichtlichen Straßenstellen (vor und In 

Kurven, vor Fahrbahnkuppen u. dgl.), 
c) auf Kreuzungen, auf denen der Verkehr 

weder ~'iP LichtzeU:hen noch durch Arm
zeicheJSf'll'egelt ~ird; dies gilt jedoch 
nicht für das überholen auf der rechten 

) Seite nach Maßgabe der Bestimmungen des 
I § 14 Abs. 2, 
d) auf Schutzwegen und, wenn vor dem Schutz

weg auf der Fahrbahn eine Quenp,ar
kierung angebracht ist, innerhalb dieser 
Bodenmarkierungen, 

e) wenn andere Straßenbenützer, insbesondere 
entgeg,enkommende, gefährdet oder behin
dert werden könnten, 

f) wenn nicht genügend Platz für ein gefahr
loses überholen vorhanden ist, 

g) wenn der Unterschied der Geschwindigkeit 
des überholenden und des eingeholten 
Fahrzeuges unter Bedachtnahme auf allen
falls' geltende Geschwindigkeitsbeschrän
kungen für einen kurzen überholvorgang 
zu gering ist, 

h) mehrspurige Fahrzeuge, deren Lenker 
ebensolche Fahrzeuge überholen; dies gilt 
jedoch nicht auf der Autobahn im FaUe des 
§ 45 Abs. 3, 

i) wenn er selbst überholt wird oder der 
Lenker eines nachfolgenden Fahrzeuges 
zum überholen angesetzt hat, 

j) wenn er nicht einwandfrei erkennen kann, 
daß er sein Fahrzeug nach dem überhol
vorgang in den Verkehr einordnen kann, 
ohne andere Straßenbenützer zu gefährden 
oder zu behindern. 

(2) Ob und inwieweit das überholen im Bereich 
schienengleicher Eisenbahnübergänge verboten 
ist, richtet sich nach den eisenbahnrechtlichen 
Vorschriften. 

§ 1 ,. Vor bei f a h ren. 

(1) Der Lenk~r ,eines Fahrzeuges darf an einem 
in einer Haltestelle stehenden Schienenfahrzeug 
auf der Seite, die für das Ein- oder Aussteigen 
bestimmt ist, nur in Schrittgeschwindigkeit und 
in einem der Verkehrssicherheit entsprechenden 
seitlichen Abstand vom Schienenfahrzeug vorbei
fahren. Ein- oder aussteigende Personen dürfen 
hiebei weder gefährd'et noch behind'ert werden; 
w,enn es ihre Sicherheit erfordert, ist anzuhalten. 

(2) Das Vorbeifahren an Fahrzeugen, die vor 
Schutzwegen anhalten, um Fußgängern d'as über
queren der Straße zu ermöglichen, ist verboten. 

(3) Der Lenker eines Fahrzeuges hat beim Vor
beifahren einen der Fahrgeschwindigkeit und der 
Verkehrssicherheit entsprechenden seitlichen Ab
stand von den Personen oder Sachen, an denen 
vorbeigefahren wird, einzuhalten. Muß zum 
Vorbeifahren der bisher benützte FahrsrOreifen 
verlassen werden, so ,ist die Fahrtrichtungsände
rung anzuzeigen (§ 24 Ahs.1). 

§ 17. Hintereinanderfahren. 

(1) Der Lenker eines Fahrzeuges hat stets einen 
solchen Abstand vom nächsten vor ihm fahren
den Fahrzeug einzuhalten; daß ihm jederzeit das 
rechtzeitige Anhalten möglich ist, auch wenn das 
vordere Fahrzeug plötzlich abgebremst wird. 

(2) Ein starkes, für andere Straßenbenützer 
nicht vorherzusehendes Abbremsen eines Fahr
zeuges ist verhoten, wenn es die Verkehrssicher-

'.,' ~ '., 
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heit nicht erfOrdert und dadurch andere Straßen
benützer gefährdet oder behindert werden. 

(3) Der Lenker eines Fahrzeuges hat von 
Schienenfahrzeugen, die er nicht ZIU überholen be
absichtigt oder wegen der Beschaffenheit seines 
Fahrzeuges nicht überholen kann, einen den je
weilige~ Straßen- und Witterungsverhältnissen 
angemessenen Abstand einzuhalten, der 20 m 
nichtrtennenswert unterschreiten darf. 

(4) Müssen die Lenker hintereinander fahrender 
Fahrzeuge anhalten und reicht die Reihe der an
haltenden Fahrze~ his zu einer Querstraße 
oder Jeiner die Fahrbahn querenden Gleisanlage 
zurüCk, so haben die Lenker weiterer heran
nahender Fahrzeuge so anzuhalten, daß der Ver
kehr auf der Querstraße oder Gleisanlage nicht 
behindert wird. 

(5) Auf Freilandstraßen (§ 2 Z. 15) haben die 
Lenker mehrerer mit annähernd gleicher Ge
schwindigkeit hintereinander fahrender Lastfahr
zeug,e zwischen je zwei solchen Fahrzeugen einen 
Abstand von mindestens 50 m einzuhalten. Bei 
Kraftwagenzügen ist dieser Abstand nach jedem 
einzelnen Kraftwagenzug einzuhalten. 

§ 18. Vor r a n g. 

(1) Sofern nichts anderes bestimmt ist, haben 
Fahrzeuge, die von rechts kommen oder rechts 
fahren, den Vorrang; Schienenfahrzeuge jedoch 
auch dann, wenn sie von links kommen. 

(2) Einsatzfahrzeuge (§ 2 Z. 25) haben immer 
den Vorrang. 

(3) Ist vor einer Kreuzung das Zeichen "Halt 
vor Kreuzung" (§ '51 Z. 11) angebracht, so haben 
Fahrzeuge auf den anderen Straßen den Vorrang. 

(4) Ist vor einer Kreuzung das Zeichen 
"Achtung Vorrangverkehr" (§ 49. Z; 5) an
gebracht, so haben Fahrzeuge, die von rechts oder 
von links kommen, den Vorrang. 

(5) Fahrzeuge, die ihre Fahrtrichtung. beibehal
ten oder nach rechts einbiegen,,,habenden Vor
rang gegenüber entgegenkommenden, nach links 
einbiegenden Fahrzeugen; Abs. 3 bleibt unbe
rührt. 

(6) Fahrzeuge im' fließenden Verkehr haben den 
Vorrang gegenÜ'ber Fahrzeugen, die aus Neben
fahrbahnen, von Parkplätzen, von Haus- oder 
Gnindstückseinfahrten, von Feldwegen, von 
Tankstellen oder dergleichen in den fließenden 
V.erkehr eingeordnet werden. , 
. (7) Wer keinen Vorrang hat (Wartepflichtiger), 
darf durch Kreuzep, Einbiegi;!n oder Einordnen 
die Lenker von Fahrzeugen mit Vorang weder 
zum unvermittelten Bremsen noch zum Ab
lenken ihrer F:ihrzeugenötigen. 

(s) Der Lenker eines Fahrzeuges darf auf. den 
Vorrang verzichten. Der Verzicht ist dem Warte
pflichtigen deutlich erkennbar zu machen; An
halten von Fahrzeugen, außer von Schienenfahr
zeugen in Haltestellen, gilt als Verzicht . 

. . 

§ 19. Fa h r g e s c h w i n d i g k e i t. 

(1) Der Lenker eines Fahrzeuges hat unter 
Bedachtnahme auf die Besonderheiten des Fahr
zeuges und der Ladung, auf die Straßen-, Ver
kehrs- und Sichtverhältnisse sowie auf die durch 
Straßenverkehrszeichen zur Kenntnis gebrachten 
Gefahren und Hinweise die Fahrgeschwindigkeit 
so zu wählen, daß er unter allen Umständen in 
der Lage bleibt, seinen Verpflichtungen im 
Straßenverkehr nachzukommen. Er hat überdies 
darauf zu achten, daß. andere Straßenbenützer 
oder an der Straße gelegene Sachen, insbesondere 
Häuser, möglichst nicht beschmutzt werden. 

(~) Der Lenker eines Fahrzeuges ist überdies, 
wenn sich auf oder unmittelbar neben der Fahr
bahn Vieh befindet, verpflichtet, die Fahr
geschwindigkeit so zu wählen, daß eine Gefähr
dung von Personen oder eine Beschädigung von 
Sachen nicht eintritt. 

(3) In Ortsdurchfahrtendarf, sofern sich 
aus den Vorschriftszeichen "Geschwindigkeitsbe
schränkung (Erlaubte Geschwindigkeit)" (§ 51 
Z. 10 a) nichts anderes ergibt, eine Fahrge
schwindigkeit von 50 km/h keinesfalls, auch nicht 
beim Überholen, überschritten werden. 

§ 20. HaI te nun d Par k e n. 

(1) Der Lenker hat das Fahrzeug zum Halten 
oder Parken so aufzustellen, daß andere Straßen
benützer nicht gefährdet werden und der übrige 
Straßenverkehr, insbesondere der Zutritt zu an
deren Fahrzeugen, nicht wesentlich behindert 
wird. 

(2) Außerhalb von Parkplätzen ist ein Fahr
zeug, sofern sich aus Bod,enmarkierung·en (§ 9 
Z. 7) nichts anderes ergibt, zum Halten oder 
Parken am Rande der Fahrbahn und parallel 
zum Fahrbahnrand aufzustellen. Einspurige Fahr
zeuge dürfen unter Beachtung der Bestimmungen 
des Abs. 1 am Fahrbahnrand auch schräg aufge
stellt werden. 

(3) Vor Haus- oder Grundstückseingängen ist 
zwischen haltenden oder parkenden Fahrzeugen 
ein Zwischenraum einzuhalten, der 1'50 m nicht 
nennenswertunterschr~iten darf. 

(4) Die Türen des Fahrzeuges dUtfen so lange 
nicht geöffnet werden, als dadurch· andere 
Straßenbenützer gefährdet oder behindert wer
den können. 

(5) Bevor . der Lenker das Fahrzeug verläßt, 
hat er es so zu sichern, daß es nicht abrollen 
oder von Unbefugten.in Bewegung gesetzt wer
den kann. 

§ 21. HaI t e- und Par k ver bot e. 

(1) Das Halten und das Parken ist verboten: 
a) im Bereich. des Vorschriftszeichens "Be

schränkung für Halten oder Parken" nach 
Maßgabe der Bestimmungen des § 51 Z. 13, 
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b) auf engen StelLen der Fahrbahn, im Bereich 
von Fahrbahnkuppen oder von unüber
sichtlichen Kurven, sowie auf Brücken und 
in Unterführungen, 

c) auf gekennzeichnet.en Standplätzen des 
Platzfuhrwerks-Gewerbes (Taxi-Gewerbes) 
und des Ausflugswagen- (Stadtrundfahrten-) 
Gewerbes, 

d) auf Schutzwegen, 

e) auf Kreuzungen und in einer Entfernung 
von wenig.er als 5 m von ihnen, gemessen 
vom nächsten Schnf'rtpunkt der Fahrbahn
ränder, 

f) auf Gleisen von Schienenfahrzeugen, 

g) im Haltestellertber·eich eines Massenbeförde
rungsmittels, das ist der Bereich innerhalb 
von 15 m vor und nach den HaltesteIlen
tafeln, 

h) auf Hauptfahrbahnen in Ortsdurchfahrten, 
wenn das Fahrzeug auf einer Nebenfahr
bahn aufgestellt werden kann, ohne daß 
hiedurch der Verkehr behindert wird, 

i) auf der freien Seite einer Fahrbahn, wenn 
auf der gegeniJberliegenden' Seite bereits 
ein Fahrzeug steht und nicht wenigstens 
zwei Fahrstreifen freibleiben; dies gilt je
doch nicht für Einbahnstraßen. 

(2) Die in Abs. 1 lit. b bis i enthaltenen Ver
bote gelten nicht, wenn sich aus Bodenmar
kierungen (§ 9 Abs. 7) oder Hinweiszeichen 
(§ 52) etwas anderes ergibt. Die in Abs. 1 lit. c, 
f, g und i enthaltenen Verbote gelten nicht für 
ein Halten zum raschen Einsteigen in Fahrzeuge 
mit nicht mehr als 16 Sitzplätzen einschließlich 
des Sitzes für den Lenker und zum raschen Aus
steigen aus sölchen. Das gleiche gilt auf Straßen
stellen, auf denen die Ladetätigkeit (§ 61 Abs. 1) 
von einem Halte- oder Parkverbot gemäß Abs. 1 
lit. a ausgenommen ist. 

(3) Das Parken ist außer in den im Abs. 5 
angeführten Fällen noch verboten: 

a) vor 'Haus- oder Grundstückseinfahrten, 
b) auf der linken Seite von Einbahnstraßen, 

wenn diese nur eine Breite von 2 Fahr
streifen haben, 

c) auf- V orrangstraßen ~außerhalb von Orts
durchfahrten während der Dunkelheit, bei 
starkem Nebel oder bei sonstiger Sichtbe
hinderung, 

d) vor Tankstellen, --
e) auf verkehrsreichen Straßenstrecken in der 

Nähe von Parkplätzen, auf denen das 
Parken keiner zeitlichen Beschränkung 
unterliegt, wenn auf einen sölchen Park
platz hingewiesen wird (§ 52 Z. 1 b) und 
auf ihm zur Zeit der beabsichtigten Ab-
stellung noch Platz ist. { 

9 

(4) Die Bestimmungen der vorstehenden Ab
sätze gelten nicht für das Halten und Parken auf 
Autobahnen und Autostraßen; hiefür sind die 
Bestimmungen der §§ 45 und 46 maßgebend. 

(n) Arzte, die zur selbständigen Berufsausübung 
berechtigt sind, dürfen bei einer Fahrt zur 
Leistung ärztlicher Hilfe das von ihnen selbst 
gelenkte Fahrzeug für die Dauer der Hilfeleistung 
auch auf einer StraßensteIle, auf der das Halten 
oder Parken verboten ist, abstellen, wenn die 
ärztliche Hilfe für den Kranken oder Verletzten 
ansonsten nicht rechtzeitig käme. Dies gilt jedoch 
nur dann, wenn in der unmittelbaren Nähe des 
Aufenthaltes des Kranken oder Verletzten kein 
Platz frei ist, auf dem gehalten oder geparkt 
werden da.rf, und durch das Aufstellen des Fahr
zeuges die Sicherheit des Verkehrs nicht beein
trächtigt wi,rd. Während: einer solchen Aufstel
lung ist das Fahrzeug mit einer Tafel, welche die 
Aufschrift "Arzt im Dienst" und das Amtssiegel 
der Arztekammer, welcher der Arzt angehört, 
tragen muß, zu kennzeichnen. Außer in diesem 
Falle ist eine solche Kennzeichnung von Fahr
zeugen verboten. 

(6) Ob und inwieweit das Halten und Parken 
im Bereich schienengleicher ,Eisenbahnübergänge 
verboten ist, richtet sich nach den eisenbahnrecht
lichen V o-rschriften. 

§ 22. Kur z par k z 0 n e n. 

(1) Hat die Behörde das Halten oder Parken 
auf Straßen oder Straßenstellen durch Verord
nung (§ 42) zeitlich beschränkt (Kurzparkzone) 
und besondere Maßnahmen zur überwachung 
der Einhaltung der Halte- oder Parkzeiten . an
geordnet, so haben die Lenker von Fahrzeugen 
diese Maßnahmen zu dulden oder selbst vorzu
nehmen. 

(2) Insoweit es das öffentliche Interesse erfor
dert, hat das Bundesministerium für Handel und 
Wiederaufbau für Gebiete mit annähernd den 
gleichen Verkehrsverhältnissen die Dauer des 
Haltens oder Parkens in Kur~parkzonen und 
die Art der überwachung der Einhaloungder 
festgelegten Zeiten 'IlnterBedachtnahme:auf die 
Leichtigkei t und Flüssigkeit des Verkehrs durch 
Verordnung zu bestimmen. 

§ 23. F a h r z e u g e a u ß erB e tri e b. 

(1) Unbespannte Fuhrwerke sowie Anhänger 
ohne ziehendes Fahrzeug dürfen nur während des 
Beladens oder Entladens auf der Fahrbahn 
stehengelassen werden. Können sie nach Be
endigung der Ladet~tigkeitnicht sogleich ,von 
der Fahrbahn entfernt 'werden, so sind sie vom 
Lenker so aufzustellen; daß sie andere Straßen
benützer nicht gefährden und den übrigen Ver
kehr nicht wesentlich behindern. Bei Fuhrwerken 
muß die Deich~el abgenommen werden oder ent
sprechend gesichert hochgestellt werden. 

.... \ .. 

.... : 
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(2) Bevor dir:-Lenker das Fahrzeug verläßt, hat 
er es wie ein -haltendes oder parkendes Fahrzeug 
dagegen zu sichern, daß es abrollen oder von 
Unbefugten in Bewegung gesetzt werden kann 
(§ 20 Abs. 5). 

§ 24. F a h r tri c h tun g s ä n der u n gun d 
G e s c h w i n d i g k e i t s ver m i n der u n g. 

(1) Der Lenker hat rechtzeitig und gut wahr
nehmbar anzuzeigen: 

a) die bevorstehende Anderung der Fahrt
richtung und <ten bevorstehenden Wechsel 
des Fahrstreifens, 

b) die bevorstehende Verminderung der Fahr
geschwindigkeit innerhalb einer kurzen 
Strecke, wenn sich hinter ihm Fahrzeuge 
hefind.en 'Und es dä'e Verkehrssicherheit er
fordert. 

(2) Qie Fahrtridltungsänderung und die Ge
schwindigkeitsverminderung sind mit den für 
eine solche Zeichengebung bestimmten Vorrich
tungen anzu;eigen. Sind solche Vorrichtungen 
nicht vorhanden oder gestört, so ist die Fahrt
richtungsänderung durch das waagrechte Aus
strecken oder durch das seitliche AbwinkeIn des 
erhobenen Armes in die beabsichtigte Richtung, 
die Geschwindigkeitsverminderung durch das 
senkremte Heben eines Armes anzuzeigen. Sind 
diese Zeimen wegen der Besmaffenheit des Fahr
zeuges oder seiner Ladung nicht deutlim erkenn
bar, so sind sie mit Signalstangen zu geben. 

(3) Die Anzeige der Fahrtrichtungsänderung 
oder Geschwindigkeitsverminderung ist einzu
stellen, sobald der Lenker das Vorhaben ausge
führt hat oder von ihm absieht. Wird die Fahrt
rimtungsänderung nicht mit einer Vorrimtung 
ahgez'eigt, 'SO darf die Anzeige unmittelbar vor 
der Ausführung des Vorhabens beendet werden, 
wenn die Verkehrssicherheit nimt beeinträchtigt 
wird. 

(4) üb und in welmer Weise die Führer von 
Schienenfahrzeugen die Fahrtrichtungsänderung 
und die Gesmwindigkeitsverminderung anzu
zeigen ha-ben, ergibt sich aus den eisenbahnrecht
limen Vorschriften. 

§ 25. War n z e ich e n. 

(1) Wenn es die Verkehrssicherheit erfordert, 
hat der Lenker eines Fahrzeuges andere Straßen
benützer mit den für eine solme Zeimengebung 

-bestimmten Vorrichtungen durm deutlime Schall
zeimen, sind solche Vort:ichtungen nicht vor
handen oder gestört, durm deutlime Zurufe zu 
warnen. ' Der . Lenker darf . aum durch Blink
zeimen warnen, wenn sie ausreichen und nimt 
blenden. 

(2) Die Abgabe von Schallzeimen (Abs. 1) ist 
unbesmadet der Bestimmungen über das Hup
verbot(§ 42 Abs. 2) verboten, wenn es die Simer
heit d~s Verkehrs nimt erfordert, wenn Tiere 

smeuen oder scheuen können oder wenn die 
Schallzeimen nur dem Zwecke dienen sollen, 
sim 'rücksichtslos freie Bahn zu schaffen. Schall
zeichen dürfen insbesondere vor Kirmen und ge
kennzeidmeten Smulen und Krankenhäusern 
sowie zur Nachtzeit nicht länger als unbedingt 
nötig gegeben werden. 

ur. ABSCHNITT. 

Bevorzugte Straßenbenützer. 

§ 26. Ei n s atz f a h r z e u g e. 

(1) Der Lenker eines Einsatzfahrzeuges ist bei 
Einsa tzfahrten nicht an Verkehrsverbote, Ver
kehrsbesmränkungen und Hupverbote gebunden. 
Er darf in eine Kreuzung nur dann nimt ein
fahren, wenn ein Verkehrsposten ihm durm 
waagremtes Ausstrecken eines Armes Halt ge
bietet oder in seine Fahrtrimtung rotes Limt 
leuchtet. Der Lenker eines Einsatzfahrzeuges hat 
jedoch dafür zu sorgen, daß aum bei einer Ein
satzfahrt eine Gefährdung von Personen oder 
eine Beschädigung von Sachen nicht eintritt. 

(2) Beim Zusammentreffen von Einsatzfahrzeu-
gen haben der Reihe nach den Vorrang: 

1. Fahrzeuge der Feuerwehr, 
2. Rettungsfahrzeuge, 
3. Fahrzeuge des Sicherheitsdienstes, 
4. Sonstige Einsatzfahrzeuge. 
(3) Alle Straßenbenützer haben einem heran

nahenden Einsatzfahrzeug Platz zu mamen. Kein 
Lenker eines anderen Fahrzeuges darf unmittel
bar hinter einem Einsatzfahrzeug nachfahren 
oder, außer um ihm Platz zu mamen, vor ihm 
in eine Kreuzung einfahren. 

§ 27. F a h r z e u ge d -e s S t r a ß e n
diens-tes. 

(1) Die Lenker von Streufahrzeugen und 
Smneeräumgeräten sowie von Arbeitsmasminen 
und Lastfahrzeugen, die zum Zwecke des Stra
ßenbaues, der Straßenpflege oder der Straßen
reinigung verwendet werden (Fahrzeuge des 
Straßendienstes), sind bei Arbeitsfahrten nimt an 
Halte- und Parkverbote (§ 21) gebunden. Sie 
dürfen aum auf der linken Fahrbahnseite fah
ren, wenn durm die Ausstattung dieser Fahr
zeuge oder durm sonstige Maßnahmen in atis
reimender Weise für die Simerheit anderer Stra
ßenbenützer gesorgt ist. 

(2) Alle Straßenbenützer haben unbesmadet der 
Bestimmungen des § 26 Abs. 3 über das Verhal
ten gegenüber Einsatzfahrzeugen den Fahrzeu
gen des Straßen dienstes, wenn sie sich auf einer 
Arbeitsfahrt befinden, insoweit Pl'atz zu machen, 
als dies zur Erreichung des Zweckes der jeweili
gen Arbeitsfahrt notwendig ist. Entgegenkom~ 
menden Fahrzeugen des Straßendienstes, die auf 
einer Arbeitsfahrt die linke Fahrbahnseite be
nützen, ist links auszuweichen. 
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§ 28. Sc h'le n e n f a h r z e u g e. 

(1) Die Führer von Schienenfahrzeugen sind 
von der Einhaltung der straßenpolizeilichen Vor
schriften insoweit befreit, als die Befolgung die
ser Vorschriften wegen der Bindung dieser Fahr
zeuge an Gleise nicht möglich ist. 

(2) Sofern sich aus den Bestimmungen des § 13 
Abs. 2 bis 6 "4ber den Vorrang nichts anderes 
ergibt, haben andere Straßenbenützer beim Her
annahen eines Schienenfahrzeuges die Gleise so 
rasch wie möglich zu verlassen und den Schienen
fahrzeugen Platz zu ma'aten. Unmittelbar vor 
und unmittelbar nach dem Vorüberfahren eines 
Schienenfahrzeuges dürfen die Gleise nicht über
quert werden. Bodenmarkierungen für das Ein
ordnen der Fahrzeuge vor Kreuzungen sind un
geachtet der Bestimmungen dieses Absatzes zu 
beachten. 

(3) Die Lenker von anderen als Schienenfahr
zeugen dürfen selbständige Gleiskörper (§ 2 
Z. 13) nicht in der Längsrichtung befahren und 
dürfen sie nur an den dazu bezeichneten Stellen 
überqueren. Von diesem Verbot sind Fahrzeuge, 
die zur Instandsetzung oder Kontrolle der Gleise 
oder Oberleitungsanlagen verwendet werden, 
ausgenommen. 

§ 29. Geschlossene Züge von 
S t r a ß e n ben ü t zer n. 

(1) Geschlossene Züge von Straßenbenützern 
insbesondere geschlossene Verbände des Bundes~ 
heeres oder des Sicherheitsdienstes (einschließlich 
der dazugehörigen Fahrzeuge), Prozessionen und 
Leichenzüge, dürfen nur von Lenkern von Ein
satzfahrzeugen (§ 2 Z. 25) und, wenn dies aus 
Gründen der Sicherheit und Leichtigkeit des Ver
kehrs dringend erforderlich ist und keine andere 

. Maßnahme ausreicht, von Organen der Straßen
aufsicht unterbrochen oder in ihrer Fortbewe
gung behindert werden. 
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§ 30. Wir t s c h a f t s f uhr e n. 

(1) Als Wirtschaftsfuhr gilt die Beförderung 
von Gütern im Betriebe eines land- und forst
wirtschaftlichen Unternehmens innerhalb seines 
örtlichen Bereiches, insbesondere zwischen den zu 
diesem Unternehmen gehörenden Liegenschaften 
mit Fahrzeugen eines land- und forstwirtschaft
lichen Unternehmens. 

(2) Sofern Zum Lenken des Fahrzeuges keine 
besondere Berechtigung erforderlim ist, dürfen 
Fahrzeuge für Wirtschahsfuhren von Personen 
gelenkt werden, die mindestens 14 Jahre alt sind 
und die erforderliche körperliche und geistige 
Eignung besitzen. Ist der Lenker jedoch noch 
nicht 16 Jahre alt, so darf er nur Straßen benüt
zen, die nicht Vorrangstraßen sind, keine beson
ders gefährlimen Stellen aufweisen und vorwie
gend lediglim örtlichen Verkehrsbedürfnissen 
dienen; ein solcher Lenker darf Vorrangstraßen 
aum nicht kreuzen. 

(3) Die im § 73 (Abs. 4 zweiter Satz) enthaltene 
Bestimmung über die Beschaffenheit der Zügel 
bei Fuhrwerken gilt nicht für Fuhrwerke für 
Wirtschaftsfuhren. 

(4) Bei Wirtschaftsfuhren dürfen außerhalb von 
Ortsdurchfahrten auch Wege, die ausschfießlich 
für den Fußgängerverkehr bestimmt sind, be
nützt werden, wenn sonst keine für den Ver
kehr mit Fahrzeugen offene Straße vorhanden 
ist oder wenn die Erreichung des Zieles nur 
unter Zurücklegungeines unverhältnismäßig 
groß,en Umweges möglich ist. 

(5) Im Betriebe eines land- oder forstwirt
schaftlichen Unternehmens gelten für die Beför
derung eigener Erzeugnisse mit eigenen Fahr
zeugen bis zur nächsten Eisenbahn- oder Schiffs
station oder bis zur nächsten Sammelstelle land
oder forstwirtschaftlicher Erzeugnisse die Bestim
mungen der Abs. 2 bis 4 sinngemäß, doch hat 
die Behörde eine solche Beförderung zu verbieten 
oder im erforderlichen Ausmaße einzuschränken, 
wenn es aus Gründen der Verkehrssicherheit ge
boten ist. (2) Geschlossene Verbände des Bundesheeres 

und Soldaten, die einzelne Fahrzeuge des Bun
d'esheeres lenken, sind beim Einsatz gemäß § 2 
Abs. 1 des Wehrgesetzes, BGBl. Nr. 181/1955, 
insoweit nicht an die Bestimmungen dieses Bun
desgesetzes gebunden, als es der Zweck des Ein
satzes erfordert und sonst in geeigneter Weise 
für die Sicherheit des Straßenverkehrs gesorgt § 
ist. 

IV. ABSCHNITT. 

Regelung und Sicherung des Verkehrs •. 

A. Gemeinsame Bestimmungen. 

31. Einrichtungen zur Regelung 
und S ich e run g des Ve r k ehr s. 

(3) Befindet sich eine Kolonne von mindestens 
fünf Fahrzeugen des -Bundesheeres auf dem 
Marsm und ist kein Organ der Straßenaufsicht 
zur Stelle, so dürfen besonders ausgebildete und 
ausgerüstete Soldaten im Rahmen der ihnen er
teilten Befehle und soweit es die Ordnung der 
Kolonne dringend erfordert, den Straßenverkehr 
regeln.' Den Anordnungen solmer Soldaten ist 
Folge zu leisten. 

(1) Einrichtungen zur Regelung und Sicherung 
des Verkehrs (insbesondere Verkehrsampeln, 
Signalscheiben, Straßenverkehrszeichen, Verkehrs
leiteinrimtungen, Sockel für Verkehrsposten, 
Verkehrstürme, Schutzinseln, SperrketteJ;l, Ge
länder, Begrenzungspfeiler, Randsteine, rad
ableitende Randbegrenzungen, Straßenbeleum
tungseinrimtungen, Schneegatter, Ver kehrsspie
gel und das mit solchen Einrichtungen verbun-

! ,~. 

I 
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dene Rückstrahlmaterial) dürfen nicht beschädigt 
oder unbefugt angebracht, entfernt, verdeckt 
oder in ihrer Lage oder Bedeutung verändert 
werden. 

(2) Es ist verboten, an den in Abs. 1 bezeich
neten Einrichtungen Beschriftungen, bildliche 
Darstellungen, Anschläge, geschäftliche Anprei
SlUngen oder dgl. anzubringen:. Dies gilt jedoch 
nicht für das Anbringen von Tabellen für Preise 
von Taxifahrten unter den in § 96 Abs. 4 ge
nannten Straßenverkehrszeichen. 

§ . 32. An ,b r i n gun g s p f 1 ich tun d 
K 0 S t e n. 

(1) Die Einrichtungen zur Regelung und Siche
rung des Verkehrs sind, sofern sich aus den fol
genden Absätzen nichts anderes ergibt, vom 
Straßenerhalter auf seine Kosten anzubringen 
und zu erhalten. Die Kosten· der Anbringung 
und Erhaltung dieser Einrichtungen auf und an 
Kreuzungen sind von den beteiligten Straßen
erhaltern entsprechend dem Ausmaß des Ver
kehrs auf jeder Straße zu tragen. Die Erhaltung 
der Einrichtungen umfaßt auch ihre allenfalls 
notwendige Beleuchtung. 

(2) Die Kosten der Anbringung und Erhaltung 
von Straßenverkehrszeichen, die schienengleiche 
Eisenbahnübergänge ankündigen, sind ,bei nicht
öffentlichen Eisenbahnen vom Eisenbahnunter
nehmer zu tragen, wenn die Verkehrsbedeutung 
der Straße jene der Eisenbahn eindeutig über
wiegt. 

(3) Die Kosten der Anbringung und Erhaltung 
von' Einrichtungen zur Regelung und Sicherung 
des Verkehrs, die wegen des Betriebes eines Er
werbsunternehmens aus Gründen der Verkehrs
sicherheit dauernd erforderlich sind oder im In
teresse eines solchen Unternehmens angebracht 
werden mußten, sind vom Unternehmer zu 
tragen. Eisenbahnunternehmungen sind keine 
Erwerbsunternehmungen im Sinne dieses Ge
setzes. 

(4) Die Kosten der Anbringung und Erhaltung 
von Einrichtungen zur Regelung und Sicherung 
des Verkehrs, die wegen der Abhaltung einer 
verkehrssportlichen 'Veranstaltung (§ 63) ange
bracht werden müssen, sind vom Veranstalter zu 
tragen .. 

(5) Die Kosten der Anbringung und Erhaltung 
von Einrichtungen zur Regelung und' Sicherung 
des Verkehrs, die wegen der Benützung der 
Straße zu verkehrsfremden Zwe~n (§§ 81 ff.) 
angebracht werden müssen, sind vom Inhaber 
der Bewilligung zu tragen. . 

(6) Sind aus Anlaß von Arbeiten auf oder neben 
der Straße (§ 90) Einrichtungen zur Regelung 
und Sicherung des Verkehrs erforderlich, so sind 
sie vom Bauführer auf seine Kosten anzubringen 
und zu erhalten. . 

§ 33. P fl ich t end e r An r a i n e r. 

(1) Ist die Anbringung der Einrichtungen zur 
Sicherung und Regelung des Verkehrs auf Stra
ßengrund nicht zweckentsprechend oder wegen 
der Beschaffenheit der Straße oder ihrer Anlage 
nicht möglich, so sind diese Einrichtungen unter 
tunlichster Vermeidung von Wirtschaftserschwer
nissen auf den Liegenschaften neben der Straße 
anzubringen. Die Eigentümer dieser Liegenschaf
ten sind, wenn mit ihnen hierüber keine Eini
gung erzielt wurde, von der Behörde durch Be
scheid zu verpflichten, die Anbringung zu dulden. 

(2) Der Eigentümer der Liegenschaft ist, wenn 
durch die Anbringung der Einrichtungen die 
bestimmungsgemäße Verwendung der Liegen
schaft erheblich beeinträcht}gt wird, von dem
jenigen, der die Kosten der .Anbringung zu tra
gen hat, zu entschädigen:. Werden Ersatz:" 
ansprüche innerhalb von sechs Monaten, gerech
net vom Zeitpunkt, in dem der Eigentümer der 
Liegenschaft von der Anbringung Kenntnis er
langt hat, nicht anerkannt, so hat auf seinen An
trag das Gericht im Verfahren außer Streit
sachen zu entscheiden. 

§ 34. Aus s tat tun g der Ein r ich tu n
gen zur Regelung und Sicherung 

des Ver k ehr s. 

(1) Das Bundesministerium für Handel und 
Wiederaufhau hat, soweit dies erforderlich oder 
zweckmäßig ist, unter Bedachtnahme auf die Ex:
fordernisse der Sicherheit des Straßenverkehrs 
durch Verordnung die näheren Vorschriften über 
die Ausführung der Einrichtungen zur Regelung 
und Sicherung des Verkehrs (§ 31 Ahs. 1) zu er
lassen und insbesondere die Ausmaße (§ 47) und 
die Farhen s;wie die Beschaffenheit und Aus
stattung der Straßenverkehrszeichen und Ver
kehrsleiteinrichtungen (§§ 54ff.) zu bestimmen .. 

(2) Die Straßenverkehrszeichen und Verkehrs
leiteinrichtungen sind so auszustatten, daß sie ~ei 
Tageslicht und bei Dunkelheit im Scheinwerfer
licht deutlich erkennhar sind. Ihre Rückstrahl
einrichtungen dürfen die Straßenbenlltzer nicht 
blenden und die Erkennbarkeit ihrer Bedeutung 
nicht erschweren. 

(3) Die Straßenverkehrszeichen müssen hin
sichtlich Form ~nd Farbe bei Tageslicht und 
bei Dunkelheit im ScheinwerferIicht das gleiche 
Bild zeigen. . 

(4) Die Straßenverkehrszeimen "Achtung Vor .. 
rangverkehr" (§ 49 Z. 5) und "Halt vor Kreu
zung" (§ 5.1 Z. 11) sowie solche Straßenverkehrs
zeichen, die einen schienen gleichen Eisenbahn
übergang ankündigen, müssen' entweder mit 
rückstrahlendem Material ausgestattet oder hei 
Dunkelheit, we~n un9 so1ange die sonstige Be
leuchtung nicht ausreicht, beleuchtet sein. 
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§ 35. Ver m e i d'u n g von Ver k ehr s
b e ein t r ä c h t i gun gen. 

(1) Die Behörde hat, wenn es die Sicherheit 
des Straßenverkehrs erfordert, die Besitzer von 
Gegenständen, die auf der Straße oder auf Lie
genschaften in der Umgebung der Straße ange
bracht sind und durch ihre Beschaffenheit oder 
Lage oder durch die Art ihrer Anbringung oder 
ihrer Anordnung geeignet sind, die Sicherheit 
des Straßenverkehrs zu beeinträchtigen, durch 
Bescheid Zu verpflichten, e-

a) die Lage oder die Art der Anbringung 
oder die Anordnung des Gegenstandes so 
zu ändern, daß die Sicherheit des Straßen
verkehrs nicht weiter beeinträchtigt wird, 
oder 

b) wenn eine in lit. a bezeichnete Knderung 
nicht ausreicht, die Gegenstände zu be
seitigen. 

(2) Eine Beeinträchtigung der Sicherheit des 
Straßenverkehrs durch die in Abs. 1 bezeichneten 
Gegenstände ist insbesondere dann anzunehmen, 
wenn sie die Straßenbenützer blenden, die freie 
Sicht über den Verlauf der Straße oder auf Ein
richtungen zur Regelung oder Sicherung des 
Verkehrs behindern oder mit solchen Einrichtun
gen, insbesondere mit Straßenverkehrszeichen 
oder mit Lichtzeichen (§ 38), v-erwechselt wer
den können oder die Wirkung solcher Einrich
tungen herabmindern. 
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keit und Flüssigkeit des Verkehrs so einzustellen, 
daß die Zeichenfolge den auf dieser Straßenstelle 
bestehenden Verkehrsverhältnissen entspricht. 

(4) Wenn der Verkehr durch Armzeichen oder 
Lichtzeichen geregelt wird, so gehen diese sowohl 
den Straßenverkehrszeichen als auch den Boden
markierungen vor. 

§ 37. B e d eu tun. g der Arm z eie h e n. 

(1) Hält ein auf der Fahrbahn stehender Ver
kehrsposten einen Arm senkrecht nach oben, so 
gilt dies als Zeichen für "Halt". Bei diesem 
Zeichen haben die Lenker herannahender Fahr
zeuge vor dem Verkehrsposten anzuhalten. Wird 
dieses Zeichen auf einer Kreuzung gegeben, so 
haben die Lenker herannahender F.ahrzeuge vor 
der Kreuzung anzuhalten oder, wenn ihnen dies 
nicht mehr möglich ist, die Kreuzung zu durch
fahren. Fahrzeuglenker, die sich bei diesem 
Zeichen mit ihren Fahrzeugen bereits auf der, 
Kreuzung befinden, haben sie so. rasch, wie dies' 
möglich und erlaubt ist, zu verlassen. 

(2) Hält ein auf der Fahrbahn stehender Ver
kehrsposten einen Arm quer zu einer Fahrt
richtung, so gilt dies als Zeichen für "Halt" für 
den Verkehr in dieser Fahrtrichtung. Bei diesem 
Zeichen haben die Lenker der in dieser Fllhrt
richtung fahrenden Fahrzeuge vor dem Ver
kehrsposten, wenn das Zeichen jedoch auf einer 
Kreuzung gegeben wird, vor· der Kreuzung an
zuhalten. 

B. Armzeichen und Lichtzeichen. (a) Hält ein auf der Fahrbahn stehender Ver-
§ 36. Z eie h I: n g e b u n g. kehrsposten beide Arme quer zu beiden Fahrt-

(1) Die Behörde hat zur W,ahning der Sicher- richtungen, so gilt dies als Zeichen für. ;,Halt" 
heit, Leichtigkeit und Flüssigkeit des Verkehrs für den Verkehr in diesen Fahrtrichtungen. Bei 
auf Straßen mit öffentlichem Verkehr unter Be- diesem Zeichen haben die Lenker der in diesen 
dachtnahmeauf die Verkehrs erfordernisse zu' be- Fahrtrichtungen fahrenden Fahrzeuge vor dem 
stimmen, ob und an welcher Stelle der Verkehr Verkehrsposten, wenn das Zeichen jedoch auf 
durch Armzeichen oder durch Lichtzeimen zu einer Kreuzung gegeben wird;- vor der Kreuzung 

d anzuhalten. regeln ist. Sie darf je och eine Verkehrsregelung 
durm Lichtzeichen (§ 38), die von Haupt- oder (4) Wenn es die Verkehrslage zuläßt, hat ein 
Nebenbahnen aus sichtbar sind, nur dann ,an-Verkehrsposten auch bei den Zeimen nach Abs.2 
ordnen, wenn die Eisenbahnbehörde festgestellt und 3 das Einbiegen nach rechts durch Hilfs
hat, daß dagegen keine Bedenken im: Grunde zeichen (§41) zu· gestatten. 
des § 39 Abs. 1 des Eisenbahngesetzes 1957,. (5) Hält ein auf der Fahrbahn stehender Ver-
BGBL Nr. 60/1957, bestehen. kehrsposten einen.Arm oder heide Arme parallel 

(2) Die Armzeich,en und Limtzeichen sind von zu den Fahrttichtungen, so ,gilt dies als Zeichen 
den Organen der Straßenaufsicht (Verkehrs- für "Freie.Fahrt" für· den Verkehr in diesen 
posten); und zwar unter Bedachtnahme auf dieF.ahrtrimtungen. Bei diesem Zeichen haben die 
jeweilige Verkehrslage und nach den Erforder- Lenker von Fahrzeugen in der freigegebenen 
nissen der Sicherheit, l.eichtigkeit 'und Flüssig- Fahrtrichtung weiterzufahren oder einIZubiegen 
keit des Verkehrs, zu geben. Lichtzeichen dürfen (§ 12). Beim Einbiegen dürfen jedoch die .Be
jedom auch automatisch oder von Straßen- nützer der freigegebenen Fahrb:thn und Fuß
benützern ausgelöst werden; die mißbräuchliche gänger, welche ,die Fahrbahn im Sinne der ge
Auslösung der Lichtzeichen ist verboten. troffenen Regelung überqueren, nicht behindert 

(3) Werden auf einer Straßenstelle die Licht- werden. 
zeichen automatisch' oder von Straßenbenützern (6) Ein Verkehrsposten darf,- nachdem: er die 
ausgelöst (A:bs. 2) so sind diese Vorrichtungen Armzeimen gemäß A-bs.3 und 5 gegeben hat, 
unter Bedachtnahme auf die Sicherheit, Leichtig- die Arme wieder senken. In dieseni Falle sind die 
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senkrecht zur 'lIrust und zum Rücken des ver-I § 40. Si g n ,a I s c h ei ben. 
k,ehrspostensverlaufenden Fahrtrichtungen ge- (1) Die Zeichen "Halt" oder "Freie Fahrt" 
sperrt (Abs. 3).. . nach den §§ 37 Abs. 3 und Sund 38 Abs. 2 

(7) Bewegt em Verk~hrsposte~ emen Arm ~uf und 3 können, wenn eine solche Zeichengebung 
u~d ~b, so hed.eutet d.les, daß dIe Fahrgeschwlll- an einer Straßenstelle zur Aufrechterhaltung der 
dlgkelt zu vernngern Ist. Sicherheit, Leichtigkeit und Flüssigkeit des Ver-

kehrs vorübergehend erforderlich ist, mittels be
§ 38. B e d eu tun g der L ich t z eie h e n. sonderer, den genannten Arm- oder Lichtzeichen 

(1) Gelbes Licht gilt als Zeichen für "Halt". 
Bei diesem Zeichen haben sich die Lenker von 
Fahrzeugen im Sinne der Bestimmungen des § 37 
Abs. 1 zu verhalterf Ein gleichzeitig mit dem 
gelben Licht leuchtendes rotes Licht bedeutet, 
daß das Zeichen für "Freie Fahrt" (Abs. 3) 
folgen wird. 

(2) Leuchtet rotes Licht in die Richtung einer 
Fahrbahn, so gilt dies als Zeichen für "Halt" 
für den Verkehr auf dieser Fahrbahn. Bei 
diesem Zeichen haben sich ,die Lenker von 
Fahrzeugen im Sinne der Bestimmungen des 
§ 37 Abs. 3 zu verhalten. Die Lenker von Fahr
zeugen haben jedoch auch bei diesem Zeichen 
die Fahrt in der von ihnen beabsichtigten Rich
tung fortzusetzen, wenn ein grün leuchtender 
pfeil in diese Richtung weist. 

(3) Leuchtet grünes Licht in die Richtung einer 
Fahrbahn, so gilt dies als Zeichen für "Freie 
Fahrt" für den Verkehr auf dieser Fahrbahn. 
Bei diesem Zeichen haben sich die Lenker von 
Fahrzeugen im Sinne der Bestimmungen des 
§ 37 Abs. S zu verhalten. Das grüne Licht darf 
nicht blinken. 

(4) Auf verkehrsreichen Str.aßen dürfen, wenn 
es die Verkehrssimerheit erfordert, überdies aum 
andere, in ihrer Bedeutung leicht erkennbare 
Lichtzeichen zur gesonderten Regelung des Ver
kehrs auf einzelnen Fahrstreifen oder für be
stimmte Gruppen von Straßenbenützern, z. B. 
für Fußgänger, verwendet werden. 

(5) Ein 30- bis SOmal in der MinlUte blinkendes 
gelbes Licht kennzeichnet eine gefährlime 
StraßensteIle, insbesondere eine Kreuz.ung, auf 
welcher der Verkehr ,nicht geregelt wird. 

§ 39. A no r d nun g der L ich t z e ich e n. 

(1) Die Lichtzeichen sind untereinander in der 
Reihenfolge rot, gelb und grün anzuordnen. 
Sollen die Lichtzeichen auch noch durch ihre 
Form besonders hervorgehoben werden, so muß 
die Leuchtfläche des. roten Lichtes rund, die 
Leuchtfläche des gelben Lichtes dreieckig und die 
Leuchtfläme des griU1en Limtes quadratisch sein. 

.(2) Die Anlagen zur Abgabe von Limtzeimen 
sind deutlich erkennbar anzubringen. Der Ab
stand zwischen dem unteren Rand des Gehäuses 
und der Fahrbahn darf bei Anordnung am Fahr
bahnrand nicht weniger als 2 m und nicht mehr 
als 3'SO m, bei Limtanlagen über der Fahrbahn 
niebt weniger als 4'SO m und nicht mehr als 
S'SO m betragen. 

im wes·entlichen entsprechenden Hilfseinrichtun
gen, inshesondere mittels roter und grüner 
Signal scheiben, gegeben werden. 

(2) Wenn bei Arbeiten auf der Straße nur ein 
Fahrstreifen befahrbar ist, hat die Behörde unter 
Bedachtnahme auf die Verkehrssicherheit zu be
stimmen, ob und inwieweit der Verkehr durch 
die in Abs. 1 bezeichneten Hilfsmittel besonders 
zu regeln und zu sichern ist. Sofern aus Gründen 
der Verkehrssicherheit keine· erheblichen Be
denken entgegenstehen, kann die Behörde mit 
einer solchen Regelung und Sicherung des Ver
kehrs ein mit der Durchführung der Straßen
bauarbeiten betrautes Unternehmen beauftr,agen. 

§ 41. Hilf s z eie he n. 

(1) Wird der Verkehr durch Armzeichen oder 
Lich tzeichen geregelt, so sind die Organe der 
Straßenaufsicht berechtigt, durch leicht ver
ständliche und gut wahrnehmbare Zeichen ein
zelnen Straßenbenützern von einer solchen Rege
lung abweichende Anordnungen zu geben (Hilfs
zeimen). 

(2) Die Straßenbenützer, denen Hilfszeichen 
gegeben werden, haben sie zu befolgen, wenn 
dies ohne Gefährdung von Personen und ohne 
Beschädigung von Sachen möglich ist. 

(3) Hilfszeimen dürfen nur gegeben werden, 
wenn 

a) es die Sicherheit, Leichtigkeit und Flüssig
keit des Verkehrs ·erfordert und 

b) ihre Befolgung ohne Gefährdung von Per
sonen und ohne Beschädigung von Sache.q, 
möglich ist. 

C. Allgemeine Regelung und. Sicherung des Verkehrs. 

§ 42. Ver k ehr s v: erb 0 t e, Ver k ehr s
erleichterungen und Hinweise. 

(1) Wenn tmd insoweit es die Sicherheit; 
Leichtigkeit und Flüssigkeit des sich bewegenden 
oder die Ordnung des ruhenden Verkehrs, die 
Lage, Widmung, Pflege, Reinigung oder Be
schaffenheit der Straße oder die Lage, Widmung 
oder Beschaffenheit eines an der Straße ge
legenen Gebäudes oder Gebietes erfordert, hat 
die Behörde durch Verordnung 

a) Verkehrsverbote oder Verkehrsbeschrän
kungeri, insbesondere dauernde oder vor
übergehende Fahrverbote, Maß-, Gewichts
oder Geschwindi·gkeitsbeschränkungen; 
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Halte- oder Parkverbote oder Halte- oder 
Parkbeschränkungen, zu erlassen, 

b) den Straßenbenützern ein bestimmtes Ver
halten vorzuschreiben, insbesondere be
stimmte Gruppen von der Benützung 
einer Straße oder eines Straßenteiles aus
zuschließen oder sie auf besonders be
zeichnete Str.aßenteile zu verweisen. 

(2) Zur Fernhaltung von Gefahren öder Be
lästigum;en, insbesondere von Lärm- oder Ge
ruchsbelästigungen, ha·t <tie Behörde, soweit es 
erforderl'ich ist, durch Ver~rdnung zu bestimmen, 
d~ . 

a) in bestimmten Gebieten oder auf be
stimmten Straßen Vorrichtungen zur Ab
gabe von Schallzeichen nicht betätigt wer
den dürfen, es sei denn, daß ein solches 
Zeichen das einzige Mittel ist, um Gefahren 
von Personen abzuwenden (Hupverbot), 

b) Str·aßen oder Straßenteile dauernd oder 
zeitweise mit allen Fahrzeugen oder mit 
bestimmten Fahrzeugarten oder mit be
stimmten Ladungen nicht befahren werden 
dürfen. 

(3) Zum Zwecke der Erleichterung oder Be
schleunigung des Verkehrs, insbesondere des 
Durchzugsverkehrs, hat die Behörde durch Ver
ordnung 

a) Bundesstraßen, die das Bundesstraßen
gesetz, BGBL Nr. 59/1948, als Autobahn 
bezeichnet, sowie Str·aßen ohne Ober
schneidungen mit anderen Straßen, soferne 
sie sich für den Schnellverkehr (§ 45 Abs. 1) 
eignen und besondere Anschlußstellen für 
die Zu- und Abfahrt vorhanden sind, ein
schließlich der Zu- und Abfahrtstraßen zu 
Autobahnen zu erklären, 

b) Straßen, die sich für den Schnellverkehr 
(§ 45 Abs. 1) eignen und für welche die in 
lit. a genannten Voraussetzungen nicht zu
treffen, zu Autostraßen zu erklären, sofern 
dadurch die Verkehrsinteressen der VOn der 
B~nützung der Autostraße ausgeschlossenen 
Straßenbenützer nicht wesentlich beein
trächtigt ~erden, 

c) Straßen zu Vorrangstraßen zu erklären. 

(4) Wenn es die Leichtigkeit und Flüssigkeit des 
Verkehrs erfordert und aus Gründen der Sicher
heit des Verkehrs keine Bedenken dagegen be
stehen, hat die Behörde durch Verordnung die 
erlaubte Höchstgeschwingigkeit in Ortsdurch
fahrten (§ 41 Z. 10 a) ·zu erhöhen, jedoch auf 
nicht mehr als 70 km/ho 

(5) Zur besseren Orientierung der Benützer von 
Straßen, insbesondere von Straßen, die dem 
zwischenstaatlichen Fernverkehr und dem bin
nenländischen Durchzugsvetkehr dienen, hat die 
Behörde Straßen durch Verordnung mit Num
mern zu versehen. 

15 

(6) Außer in den in diesem Bundesgesetz be
sonders angeführten Fällen, darf ein Hinweis 
auf Gefahren und sonstige verkehrswichtige Um
stände nur unterbleiben, wenn die Gefahr oder 
der verkehrswichtige Umstand auch ohne einen 
solchen Hinweis leicht erkannt werden kann. 

(7) Ein allgemeines Fahrverbot darf die Be
hörde nur erlassen (Abs. 1 lit. a), wenn dadurch 
der Verkehr in größeren Ortsteilen nicht unmög
lich wird. Ist ein solches Fahrverbot wegen be
sonderer Umstände, Z. B. wegen Straßenbau oder 
-erhaltungsarbeiten unvermeidbar, so hat die Be
hörde für die Umleitung und Aufrechterhaltung 
der Leichtigkeit und Flüssigkeit des Verkehrs zu 
sorgen. 

(8) Vor Erlassung einer V,erordnung gemäß 
Abs. 1, 2 und 4 ist der betroffenen Gemeinde 
und, wenn von ihr die Interessen einer Berufs
gruppe wesentlich berührt werden, auch der ge
setzlichen Interessenvertretung der Berufsgruppe 
Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. 

(9) Im Falle der Unaufschiebbarkeit, insbeson
dere bei Elementarereignissen, Straßen- oder 
Baugebrechen, können auch die Organe der 
Straßenaufsicht oder des Straßenerhalters die in 
Abs. 1 bezeichneten Maßnahmen durch Anbrin
gung der entsprechenden Straßenverkehrszeichen 
mit der Wirkung treffen, als ob sie von der Be
hörde g.etroffen worden wären. Hievon ist die 
Behörde unverzüglich zu verständigen. 

(10) Dem Antrag eines Eisenbahnunternehmens, 
das Parken auf Bahnhofvorplätzen oder Eisen
bahnzufahrtstraßen, und dem Antrag der Post
und Telegraphenverwaltung, das Parken im Be
reich vor Post- und Telegraphenämtern durch 
Verordnung zu beschränken, ist Folge zu geben, 
wenn erhebliche Verkehrsinteressen nicht ent
gegenstehen. 

§ 43. Ku n dm ach u n g der Ver 0 r d nu n
gen. 

(l) Die im § 42 bezeichneten Verordnungen 
sind durch Straßenverkehrszeichen kundzu
machen. Sie treten mit der Anbringung dieser 
Zeichen in Kraft. Als solche Verkehrszeichen 
kommen in Betracht: 

a) das Gefahrenzeichen "Achtung Vorrang
verkehr" (§ 49 Z. 5), 

b) das Gefahrenzeichen "Fußgängerübergang" 
(§ 49 Z. 11), 

c) die Vorschriftszeichen (§ 51), 
d) das Ric11tzeichen "Autobahn" (§ 52 Z. 8 Q), 
e) das Richtzeichen "Ende der Autobahn" 

(§ 52 Z. 8 b), . 
f) dasRichtzeichen "Autostraße" (§ 52 Z. 8 c), 
g) das Rlchtzeichen "Ende der Autostraße" 

(§ 52 Z. 8 d), 
h) das Richtzeichen "Freie . Fahrt" (§ 52 Z. 7), 
i) daS' Richtzeichen "Vorrangstra:ße" (§ 52 

Z. 9 a), 

" 
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j) das Richtzeichen "Ende des Vorranges" 
(§ 52 Z. 9 b), 

k) das Richtzeichen "Einbahnstraße" (§ 52 
Z. 10), 

1) das Richtzeichen "OrtStafel" (§ 52 Z. 17 a), 

m) das Richtzeichen "Ortsende" (§ 52 Z. 17 b), 

n) ,das Richtzeichen "Bundesstiraße mit Vor
rang" (§ 52 Z. 19), 

0) das Richtzeichen "Bundesstraße ohne Vor
rang" (§ 52 Z. 20), 

p) das Richtzeich'en "Landes- oder Bezirks
straße" (§ 52 Z. 21). 

(2) Läßt sich der Inhalt einer Verordnung des 
Bundesministeriums für Handel und Wiederauf
bau oder einer Landesregierung nicht durch ein 
Straßenverkehrszeichen ausdrücken, so gelten für 
ihre Verlautbarung die diesbezüglichen gesetz
lichen Vorschriften. Verordnungen anderer Be- _ 
hördt!n, die sich durch Straßenverkehrszeichen 
nicht ausdrücken lassen, sind durch Anschlag auf 
der Amtstafel der Behörde während eines Zeit
raumes von sechs Wochen kundzumachen. In 
einem solchen Fall tritt die Verordnung, falls in 
ihr kein späterer Zeitpunkt bestimlJlt wird, spä
testens an dem dem Anschlag folgenden zweiten 
Tag in Kraft. 

(3) Bezieht sich ein Verkehrsverbot oder eine 
Verkehrsbeschränkung auf Straßen mit beson
deren Merkmalen innerhalb eines bestimmten 
Gebietes, zum Beispiel auf Straßen mit Straßen
bahngleisen innerhalb einer Gemeinde, so. tritt 
an Stelle der Kundmachung der Verordnung 
durch' Straßenverkehrszeichen eine Kundmachung 
gemäß Abs. 2 erster Satz. 

§ 44. Aus nah m e n i n Ein z ·e lf ä 11 e n. 

(1) Die Behörde kann auf Antrag durch Be
scheid die Benützung von Straßen mit einem 
Fahrzeug oder einer Ladung mit größeren als 
den zulässigen Maßen und Gewichten bewilligen, 
wenn das Vorhaberi im besonderen Interesse der 
österreichischen Volkswirtschaft liegt, sich anders 
nicht durchführen läßt und keine erheblichen 
Erschwerungen des Verkehrs und keine wesent
lichen Überlastungen der Straße verursach t. An
tragsberechtigt sind der Fahrzeugbesitzer oder 
die Person, für welche die Beförderung durch
geführt werden soll. Liegt bereits eine entspre
chende kraftfahrrechtliche Bewilligung vor; so ist 
eine Bewilligung nach Abs. 1 nicht erforderlich. 

(2) In anderen a~ den im Abs. 1 bezeichneten 
Fällen kann die Behörde Ausnahmen von Ge
boten 9'der Verboten, die für die Benützung von 
Straßen gehen, auf Antrag desjenigen, der sie 
für sich beantragt, bewilligen, wenn ein erheb
liches persönliches oder wirtschaftliches Interesse 
de~ Antragstellers eine solche Ausnahme erfor
dert und das öffentliche Interesse, insbesondere 
ein solches aus Gründen der Sicherheit, Leichtig-

keit und Flüssigkeit des Verk,ehrs, nicht entgegen
steht. 

(3) Eine Bewilligung (Abs. 1 und 2) ist, wenn 
es die Sicherheit, Leichtigkeit und Flüssigkeit des 
Verkehrs erfordert, bedingt, befristet, mit Auf
lagen oder unter Vorschreibung der Benützung 
eines bestimmten Straßenzuges zu erteilen. Die 
Behörde hat im Falle einer Bewilligung nach 
Abs. 1 den Ersatz der den Straßenerhalter aus 
Anlaß der ausnahmsweisen Straßenbenützung er
wachsenden Kosten (z. B. für die Stützung von 
Brücken, für die spätere Beseitigung solcher Vor-' 
kehrungen und für die Wiederinstandsetzung) 
und, wenn nötig, eine vor der ersten ausnahms
weisen Straßenbenützung zu erlegende angemes
sene Sicherheitsleistung vorzuschreiben. 

§ 45. Au t oba h n ell. 

(1) Autobahnen dürfen nur mit Kraftfahr
zeugen benützt werden, die eine Geschwindig-, 
keit von mindestens 40 km/h auf waagrechter 
Fahrbahn erreichen können und mit denen diese 
Geschwindigkeit überschritten werden darf 
(Schnellverkehr). Jeder andere Verkehr, insbe
sonder,e der Fußgängerverkehr, der Verkehr mit 
Fahrrädern, Motorfahrrädern und Fuhrwerken, 
der Viehtrieb und das Reiten, ist auf der Auto
bahn verboten. 

(2) Zur Autobahn darf nur über die durch 
Richtzeichen gekennzeichneten Zufahrtstraßen 
zugefahren und von der Autobahn nur über 
die ebenso gekennzeichneten Abfahrtstraßen ab
gefahren werden. Ein zwischen den-Fahrbahnen. 
angelegter, der Trennung entgegengesetzter 
Fahrtrichtungen dienender Mittelstreifen darf 
weder befahren noch überfahren werden. 

(3) Sind auf. einer Autobahn für jede Fahrt
richtung voneinander getrennte Fahrbahnen mit 
wenigstens drei Fahrstreifen vorhanden, so dür
fen dort auch überholende Fahrzeuge überholt 
werden. 

(4) Muß ein Fahrzeug auf der Autobahn an
gehalten werden, so hat der Lenker es möglichst 
weit seitlich der FahrsJreifen aufzustellen und da
für zu sorgen, daß er mit ihm die Fahrt ehestens 
fortsetzen kann. Ist dies nicht möglich, so ist 
das Fahrzeug unbeschadet der Bestimmungen des 
§ 89 über die Entfernung von Gegenständen von 
Straßen unverzüglich über die nächste Abfahrt
straße von der Autobahn zu entfernen. 

(5) Auf der,A.utobahn ist verboten: 

a) umzukehren (§ 13), 

b) praktischen Fahrschulunterrichtzu erteilen 
und übungsfahrten (§ 101 des KFG.' 1955) 
durchzuführen, 

c) außerhalb der durch Richtzeichen gekenn
zeichneten Stellen zu halten oder zu par
ken, 
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d) nach rückwärfs zu fahren; dieses Verbot 
gilt jedoch nicht, wenn eine kurze Strecke 
zurückgefahren werden muß, um ein Fahr
zeug in Betrieb zu nehmen oder es in den 
fließenden Verkehr einzuordnen. 

(6) Die Errichtung von Anlagen, aus denen 
Fahrzeuge ihre elektrische Antriebskraft entneh
men können (z. B. Oberleitungen), ist auf, über 
oder neben der Autobahn verboten. 

§ 46. A u tos t r a ß e n. 

Autostraßen sind Vorr:ngstraßen; für sie gel
ten die im § 45 Abs. 1, 4 und 5 enthaltenen 
B'estimmungen übet den Verkehr auf Auto
bahnen sinngemäß. 
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(5) Wenn es die Verkehrssicherheit erfordert, 
insbesondere bei unübersichtlichem Straßenver
lauf, sind in angemessener Entfernung vor einem 
nach den Bestimmungen: der §§ 48, 49, 51 und 52 
angebrachten Straßenverkehrszeichen ein oder 
mehrere gleiche Zeichen anzubringen, unter 

. denen auf einer Zusatztafel (§ 53) die Ent
fernung bis zur Straßenstelle anzugeben ist, auf 
die sich das Straßenverkehrszeichen bezieht. Das 
gilt insbesondere für die Gefahrenzeichen "FUSS
GÄNGEROBERGANG" (§ 49 Z. 11) und 
"ACHTUNG VORRANGVERKEHR" (§ 49 
Z. 5), für die Vorsc4riftszeichen "WAR TE
PFLICHT BEI GEGENVERKEHR" (§ 51 Z. 5) 
und "HALT VOR KREUZUNG" (§ 51 
Z. 11) und für das Rjchtzeichen "SPITAL" (§ 52 
Z.2). 

D. Straßenverkehrszeichen. . . ;: 
§ 47. A n b r i n gun g der S t r a ß e n v e r- . '. ,:;:; 

k e·h r s z eie h e n. § 48. A I I g eIDe i h;e s ü b ef . G e f a h r e n-

(1) Die Straßenverkehrs zeichen (§§ 49, 51 
und 52) sind als Schilder aus festem Material 
unter Bedachtnahme auf die Art der Straße und 
unter Berücksichtigung der auf ihr üblichen Ver
kehrsverhältnisse; namert~lichder darauf üblichen 
Geschwindigkeit von Fahrzeugen, in einer solchen 
Art und . Größe anzubri'ngen, d\lß sie von den 
Lenkern herannahender Fahrzeuge leicht und 
rechtzeitig erkannt werden köimen. Ini Verlauf 
derselben Straße sind womöglich Straßenver
kehrszeichen im gleichen Ausmaß zu verwenden. 

(2) Die Straßenverkehrszeichen sind auf der 
rechten Straßenseite anzubringen, es sei denn, 
daß sich aus den 'Bestimmungen dieses Bundes
gesetzes etwas anderes ergibt. Auf der linken 
Straßenseite oder oberhalb der Fahrbahn dürfen 
sie nur dann angebracht werden, wenn sie dort 
leichter erkannt werden können. Die zusätzliche 
Anbringung an anderen Stellen ist zulässig. 

(3) Standsäulen für Stfaßenierkehrszeichen 
. müssen grau oder rot-weiß gestrichen sein.So
fern es sich ni.cht um die Richtzeichen "Weg
weiser" (§ 52 Z: 15a) oder um Straßenverkehrs
zeichen handelt, deren Inhalt miteinander in Zu
sammenhang steht,. dürfen' auf einer Standsäule 
nicht mehr als zwe(~ölme Zeichen angebracht 
werden. Die Standsäu:l~n dürfen auf Freiland
straßen nicht mehr als 2 m vorn Straßenrand 
entfernt sein. 

(4) Die senkrechte Entfernung des unteren 
Randes des Straßenverkehrszeichens von der 
Ebene der Fahrbahn darf-nicht mehr als 2'20 m 
und nicht weniger als . 0'60 m betragen. In Orts
durchfahrten und in Berggegenden darf der 
waagrechte Abstand zwischen dem' der Fahrbahn 
am nlichsten liegenden Rand des Straßenver
kehrsieichens und der Senkrechten über dem 
Fahrh'ahnrand ohne zwingenden Grund nicht 
weniger als 0'50 m und nicht mehr als 2 m be
tragen. 

22 der Beilagen 

z e.ic·.h e~. 
(1) Die Gefahr~nzeichen kündigen an, daß sich 

in der Fahrtrichtung auf der Fahrbahn Gefahren
stellen befinden. Die I,.enker von Fahrzeugen 
haben sich bei Wahrnehmung dieser Zeichen in 
geeig~eter Weise der an:gek~ndigten Gefahr ent
sprechend zu verhalten. 

(2) Auf Autobahnen sind die Gefahrenzeichen 
sowohl 400 m als auch 250 m vor der Gefahren
stelle anzubringen. Auf anderen Straßen sind 
solche Zeichen, sofern sich aus den Bestimmun
gen des § 49hichts anderes ergibt, in einer Ent
fernung von 150 m bis 250 m aufzustellen. 

'(3) Wenn es jedoch' der 'Verkehrssicherheit 
besser entspricht, sindd.i~ Gefahrenz-eichen in 
einer geringeren als iI1 Abs: 2 bezeichneten Ent
fernung anzubringen,;, In einem solchen Falle ist 
unter dem Zeichen aUf einer'Zusatztafel die Ent
fernung bis zur Gefahtenstelle'anzugeben. 

. -
§ 49.p:i,e. Gef'a;hre::nz;j\;,h e n. 

Die Gefahrenzeichen sind 

1. "QUERRINNE" oder "AUFWOLBUNG" 

Dieses Zeichen zeigt Hindernisse, wie ,Quer
rinnen, Aufwölbungenoder aufgewölbte Brücken 
an. 

2 
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2.· "GEFAHRLICHE KURVEN" oder "GE
FAHRLICHE KURVE" 

Diese Zeichen zeigen an: 

a) eine Rechtskurve, 
b) eine Linkskurve, 
c) eine Doppelkurve rechts beginnend, 
d) eine Doppelkutye links beginnend; 

sie sind vor Kurven, die wegen ihrer Be
schaffenheit oder-~nübersichtlichkeit gefährlich 
sind, dem Verl,mf der Kurve entsprechend anzu
bringen. Sind auf·· einerkurven~eichen Strecke 
die Kurven voneinander nicht mehr als 240 m 
entfernt, so genügt die Ailibringung eines .der 
ersten Kurve entsprechenden Zeichens nach 
lit. c oder d, unt'er dem auf einer Zusatztafel 
(§ 53) die Länge der kurvenreichen Streckeanzu
geben ist. 

3. "KREUZUNG" 

Dieses Zeichen zeigt eine Kreuzung an: in 
Ortsdurchfahrten ist es nur anzubringen, wenn 
es die Verkehrssicherheit im besonderen Maße 
erfordert. 

4. "KREUZUNG MIT STRASSE OHNE 
VORRANG" 

Dieses Zeichen zeigt eine Kreuzung mit einer 
Straße ohne Vorrang an und bedeutet, daß das 
in der Richtung des starken Striches fahrende 
Fahrzeug den Vorrang hat (§ 18) . 

5. "ACHTUNG VORRANG VERKEHR" 

Dieses Zeichen ordnet an, daß gemäß § 18 
Abs. 4. Vorrang zu geben ist. Es ist in Ortsdurch
fahrten höchstens 25 m, auf Freilandstraßen 
höchstens 50 m vor einer Kreuzung mit einer 
Votrangstraße oder. mit einer Straße mit starkem 
Verkehr anzubringen, sofern nicht das .. Vor
schriftszeichen "HALT VOR KREUZUNG" 
(§ 51 Z. 11) erforderlich ist. Wenn sich aus Bo
denmarkierungen (§ 9 Z.3) nichts anderes er
gibt, darf nur bis an eine Stelle herangefahren 
werden, von der aus über die Straßeinit Vor
rangverkehr ausreichende übersicht besteht. 
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6 a. "BAHNüBERGANG MIT SCHRAN
KEN" 

Dieses Zeichen kündigt einen durch Schranken 
gesicherten Eisenbahnübergang an; es ist vor 
einem jeden so gesicherten Bahnübergang anzu
bringen. 

6 b. "BAHNüBERGANG OHNE SCHRAN
KEN" 

Dieses Zeichen kündigt einen nicht durch 
Schranken gesicherten Eisenhahnübergang an; es 
ist vor einem jeden solchen Bahnübergang anzu
bringen, gleichgültig ob er mit einerSignalan
lage versehen ist oder nicht. 

6 c. "BAKEN" 

19 

Diese Zeichen zeigen Eisimbahriübergänge an 
und sind beiderseits der Straße anzubringen; die 
Baken mit den 3 roten schräg gestellten Balken 
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sind unter den in 6 a und 6 bangeführten 
Zeichen ungefähr 240 m, die Baken mit 2 Balken 
ungefähr 160 m und die Baken mit einem Balken 
ungefähr 80 m vor dem Bahnübergang anzubrin
gen. Diese Zeichen sind vor allen schienengleichen 
Eisenbahnübergängeii auf Straßen, die für den 
Durchzugsverkehr v,on .. Bedeutung sind, dann an
zubringen, wenn es sich uni eine Haupt- oder 
Nebenbahn im Sin)1e des § 4 Eisenbahngesetz 
1957, BGBI. Nr. 60/1957, handelt. Auf anderen 
Straßen sind die Baken dann anzubringen, wenn 
es die Verkehrssiche'Fheit dringend erfordert. 

6 d. "ANDREASKREUZ" 

Dieses Zeichen zeigt eine~:ßahnübergang ohne 
Schranken an. Näheres ;'iib.er . die Anbringung 
dieses Zeichens und 'über< das Verhalten der 
Straßenbenützer bei ~iIlem solchen Zeichen er
gibt sich aus eisenbahniechtlichen Vorschriften. 

6 e. "ACHTUNG PFEIFSIGNALE" 
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Dieses Zeicben-unter dem "ANDREAS
KREUZ" zeigt an, daß auf die Warnsignale der 
Schienenfahrzeuge Zu achten ist. Näheres ergibt 
sich aus eisenbahnrechtlichen Vorschriften, 

7. "GEFAHRLICHES GEFALLE" 

Das Zeichen zeigt ein Gefälle derSttaße an 
und ist aufzdstelfen,wenn die Neigung rrlehtals 
10% beträgt oder wenn sie wegen der örtlich~.n 
Verhältnisse besonders gefährlich ist. Das Gefälle 
ist in. Prozenten anzugeben. Die Angabe hat sich 
auf den steilsten Teil' der Strecke zu beziehen. 
Die Länge der Gefällstrecke ist, wenn sie an 
ihrem Beginn nicht' gleich überblickt oder aus 
ihren örtlichen Verhältnissen geschlossen werden 
kann, auf einer Zusatztafel anzugeben. 

8. "ENGPASS" (Straßenenge) 

Dieses Zeichen zeigt eme . gefährliche Veren
gung der Fahrbahn an. 

9. "BAUSTELLE" 

Dieses Zeichen zeigt Arbeiten auf oder neben 
der Straße an. 

21 

10. "SCHLEUDERGEFAHR" 

Dieses Zeichen zeigt Stellen an, auf denen auf 
der Fahrbahn tinter besonderen Verhältnissen 
Gleitgefahr besteht. 

11. "FUSSGANGERtniERGANG" 

Dieses Zeichen ze"igt· einen Schutzweg (§ 2 
Z. 11) an. Es ist vor jedem Schutzweg aufzustel
len. Die Aufstellung pal:! jedoch unterbleiben, 
wenn sich der Schutzweg . auf einer Straßenstelle 
befindet, auf derderYerk,eht durch Arm- oder 
Lichtzeichen get:egelt.Wirp uJ;ld auf der in der 
Zeit, in der eine solcl1e ~~gelung nicht stattfin
det, gelbes Li~~ blinkt. . 

12. "KINDER" 

Dieses . Zeidieri.zeigt'Stellenz.~. in ~ der Nähe 
von Schulen, Kindergärten und Spielplätzen an, 
wo sich häufig Kinder aufhalten;-es ist umnittel
bar vor" der Gefahrenstelle anzubringen. 

,,-

, 
·1 
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13 a. "ACHTUNG TIERE" 

Dieses Zeichen zeigt den Beginn eines Gebie
tes an, wo mit unbegleiteten Weidetieren zu 
rechnen ist. 

13 b. "ACHTUNG WILDWECHSEL" 

Dieses Zeichen zeigt ein Gebiet an, wo damit 
zu rechnen ist, daß Wild die Straße üherquert. 

14. "ACHTUNG GEGENVERKEHR" 

Dieses Zeimen zeigt an, daß auf Straßen, auf 
denen sonst nur in einer Rimtuhg gefahren wird, 
mit Gegenverkehr zu remnen ist. . 

15. "ANDERE GEFAHR" 

, Zusatztafel unter dem Zeichen kann die Gefahr 
näher bezeichnet werden, z. B. Fähre, Steinschlag, 
Steigung (in Prozenten) und dergleichen. An Stelle 
des Balkens im Zeichen kann ein vom Bundes
ministerium für Handel und Wiederaufbau durch 
Verordnung zu bestimmendes, die betreffende 
Gefahr darstellendes Sinnbild treten. 

§ 50. All g'e me i n e s übe r Vor s ehr i ft s
z ei ehe n. 

(1) Die Vorschriftszeichen sind vor der Stelle, 
für die sie gelten, anzubringen. Gilt die Vor
schrift für eine längere Straßenstrecke, so ist das 
Ende der Strecke durcheirigleimes Zeimen, unter 
dem eine Zusatztafelmit der.Aufsmrift "ENDE" 
anzubringen 1st, kenntlich 'zu machen, sofern 
sich aus den Bestimmungen des § 51 nichts an
deresergibt. Innerhalb dieser Strecke ist, das Zei
chen zu wie4erholen, wenn es die Verkehrs
sicherheit erfordert . 

. (2) Die Vorschriftszeichen "EINBIEGEN VER
BOTEN" (§ 51 Z. 2) und "VORGESCHRIE
BENE FAHRTRICHTUNG" (§ 51 Z. 15) sind 
im angemessenen Abstand vor der betrtffenden 
Straßenkreuzung, das Vorschriftszeimen "HAL T 
VOR KREUZUNG" (§ 51 Z. 11) ist auf Frei
landstraßen höchstens 50 m und in Ortsdurch
fahrten höchstens 25 m vor der Kreuzung auf
zustellen. 

(3) Bei den Verbotszeichen (§ 51) können an 
Stelle einer Zusatztafel die irr § 53 bezeichneten 
Angaben im roten Rand des Straßenverkehrs
zeichens einzeilig und leicht, lesbar angebracht 
werden, wenn die Erkennbarkeit des Zeichens 
nicht beeinträchtigt wird. 

§ 51. Die Vor sc h' r i f ts z e i eh e n~ 

Die Vorschriftszeichen sInd·· 
a) die Verhotsz~ichen' (Z. 1 bis 14) oder 
b) die Gebotszeichen (Z. 15 und 16). 

. a) Verbotszeichen. 

1. "FAHRVERBOT (IN BEIDEN RICH
TUNGEN)" 

Dieses Zeimen zeigt andere als in den Ziff. 1 Dieses Zeimen zeigt an, daß das Fahren in 
bis 14 angeführte Gefahrenstellen .an. Auf einer beiden Fahrtrimtungen verboten ist. 
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2. "EINFAHR T 'VERBOTEN" 

Dieses Zeichen zeigt an, daß die Einfahrt ver
boten ist und daß es sich um eine nur von der 
entgegengesetzten Richtung zu befahrende Ein-· 
bahnstraße handelt. 

3 a. "EINBIEGEN NACH LINKS VER
BOTEN" 

3 b. "EINBIEGEN NACH RECHTS VER
BOTEN" 

Diese unter 3 a und 3 b angeführten Zeichen 
zeigen je nach der Richtung des Pfeiles an, daß 
das Einbiegen in die nächste Querstraße nach 
rechts oder links verbot~nist. 

4 a. "üBERHOLEN VERBOTEN" 

Dieses- Zeichen zeigt an, daß das überholen 
von mehrspurigen Kraftfahrzeugen (§ 2 Z. 21) 
verboten ist. Es ist auf beiden Seiten der Fahr~ 
bahn anzubringen. 

23 

4 b. "ENDE DES üBERHOLVERBOTES" 

Dieses Zeichen zeigt das Ende des überhol
verbotes (Z. 4 a) an. 

5. "WARTEPFLICBT BEI GEGENVER
KEHR" I 

",' ! 

Dieses Zeichen zeigt an, daß der Lenker eines 
in der durch den roten Pfeil bezeichneten Fahrt
richtung fahrenden FahrzeUges bei Gegenverkehr 
zu warten hat. 

6 a. "FAHR VERBOT FüR ALLE KRAFT
FAHRZEUGE AUSSER EINSPURIGEN MO
TORRKDERN" 

Dieses Zeichen zeigt an, daß das Fahren mit 
allen mehrspurigen Kraftfahrzeugt;p. verboten ist. 

6 b. "FAHI,tVERBÖTFORMOTORRKDER" 

Dieses Zeichen zeigt an, daß das- Fahren mit 
allen einspurigen Kraftfahrzeugen verboten. ist. 

22 der Beilagen IX. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original) 23 von 66

www.parlament.gv.at



24 

6 c. "FAHRVERBOT FüR ALLE KRAFT
FAHRZEUGE« 

7 c. "FAHRVERBOT FüR FUHRWERKE" 

Dieses Zeichen zeigt an, daß das Fahren mit Dieses Zeichen zeigt an, daß die Einfahrt für 
allen Kraftfahrzeugen verboten ist. Fuhrwerke (§ 2 Z. 20) verboten ist. 

7 a. "FAHRVERBötFüR LASTFAHR-
ZEUGE" .. 

Dieses Zeichen zeigt an, daß das Fahren mit 
Lastfahrzeugen verboten jst. Die Gewichtsangabe 
bedeutet, daß das Verbot nur für ein Lastfahr
zeug gilt, wenn deS>Seneigen,es tatsächliches Ge
samtgewicht oder\Ias tatsächliChe Gesamtgewicht 
eines mitgeführten Anhängers das angegebene 
Gewicht überschreitet. . 

-~". ': 

7 b. "FABR VERBOT füR LASTKRAFT -
FAHRZEUGE MITANHANGERi

' 

Dieses Zeichen zei~t'iibdaß das Fahren mit 
. Lastkraftwag~n .~itAM~;ng~r·:verBoten ist. Die 

Gewichtsangabe bedeute(rr.ißd~s·Mitführen von 
Anhängern, verboten ist, dere~ tatsächliches 
Gesamtgewichtd~s :;tngegj!pene Gewicht über
schreitet. Der Verkehr.v6Ji'Sat:telkraftfahrzeugen 
und von Zugmaschinen mit einem Anhänger ist 
jedoch gestattet. . . . 

8 a. "FAHR VliJtB0;'E";,,FüR F AHRRÄIDER 
UND MOTORPAHRRWDER" 

Dieses Zeichen zeigtall, daß da~ Fahren mit 
Fahrrädern und niit'MÖtorfahrrädern verboten 
ist. Das Schieben dieser Fahrzeuge iSt jedoch ge
stattet. 

8 b. "FAHRVERB'ti~"FtiR MOTORFAHR
RADER" 

Dieses Zeichen zeigtani" daß das' Fahren mit 
Motorfahrrädern mitlaufendem:Motor sowie das 
Liüfenlassen der Motore'solche( Fahrzeuge am 
Stand verboten ist: Das Schieben dieser: Fahr· 
zeuge ist jedoch gestattet.' -
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9 a. "FAHRVERBOT FüR üBER ... m 
BREITE FAHRZEUGE" 

25 

9d. "FAHRVERBOT FüR ALLE FAHR
ZEUGE MIT üBER ... t ACHSDRUCK" 

Dieses Zeichen zeigt an, daß das Fahren mit 
Dieses Zeichen zeigt an, daß das Fahren mit Fahrzeugen, deren Achsdruck den im Zeichen'an

Fahrzeugen, deren größte Breite die im Zeichen gegebenen Achsdruck überschreitet, verboten ist. 
angegebene Breite überschreitet, verboten ist. 

9 b. "FAHRVERBOT FüR üBER ... m 
HOHE FAHRZEUGE" 

Dieses Zeichen zeigt an, daß das Fahren mit 
fahrzeugen, deren g>rößte Höhe die im Zeichen 
angegebene Höhe überschreitet, verboten ist. 

10 a. "GESCHWINDIGKEITSBESCHRKN
KUNG (ERLAUBTE GESCHWIND~GKEIT)" 

Dieses Zeichen :z.-ci.gt· an, d~ß dasbberschreiten 
der Fahrgesdtwi,n:ctigRei~:;;9j~" als Stunden
kilometeranz.ahl im ZeiFh~ angegeben ist, ab 
dem StandortdeS:;'Zcidierti,vci-boten ist. üb und 
in welcher Entfemung es Jor schienengleichen 
Eisenbahnübergängen :~~#~HIigen ist, ergibt s,ich 
aus den eisenhahnreChi:1ichen Vorschriften. 

9 c. "FAHRVERBOT FüR FAHRZEUGE Bis~HRi~~~J&~ GESCHWINDIGKEITS
MIT üBER ... t GESAMTGEWICHT" 

Dieses Zeichen zeigt an, daß das Fahren . 'mit 
Fahrzeugen; sleren' tat9ächliches Gesamtgewicht 
das im Zeichen angegebene Gewicht überschreitet, 
verboten ist. 

Ze.idJien.:'z~igt:e.~s);:!l<i·~····d~r:Geschwindig
jedem Zeichen 
kann auch auf gemäß Z. 

der Rückseite ''':;''H'Ul", Q.J~O"\J<::~CJ[lI gelten-
den Zeichens ange 
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11. "HAL 't"'":VOR KREUZUNG" 

Dieses Zeichen ordnet an, daß vor einer Kreu
zung anzuhalten ul1ld gemäß § 18 Abs. 3 Vor
rang zu geben ist. Fehlt eine Bödenmarkierung 
(§ 9 Abs. 4) öderi'St sie lÜcht sichtbar, so ist 
das Fahrzeug an einer Stelle anzuhalten, von der 
aus gute übersicht bes,teht. Es ii>t nur vor solchen 
Kreuzungen anzubringen, die besonders gefährlich 
sind und an denen die Lenker von Fahrzeugen 
die Verkehrslage in der Regel nur dann ri~tig 
beurteilen können, wenn sie anhalten. Ob und 
i~ welcher Entfernung es vor schienengleidJen 
EIsenbahnübergängen anzubringen ist, ergibt sidl 
aus den eisenbahnrechtlich,en Vorschriften. 

12. "HALT ZOLL" 

Dieses Zeichen zeigt eine Zollstelle an, bei der 
zwecks Zollkontrolle anzuhalten ist. Mit ent
sprechend geänderter Aufschrift zeigt dias Zeichen 
auch andere Stellen an, an denen der Fahrzeug
lenker anzuhalten und ~escimmte Bedingungen 
zu erfüllen hat, z. B. "MAUT". 

13. "BESCHRANKUNG füR HALTEN 
ODER PARKEN" 

Dieses Zeichen zeigt mit der Zusatztafel "An
fang" den Beginn und mit der Zusatttafel ,,.Ende" 
das Ende einer Streck-e an, auf der das Parken 
verboten ist. -Das Verbot bezieht sich auf die 
Straßenseite, auf der sich diese Zeichen befinden. 
Folgende unter dem Zeichen angebrachte Zusatz
tafeln zeigen an: 

a) die Zusatztafel mit der Aufschrift "HAL
TEN VERBOTEN", daß auch das Halten 
verboten ist, 

b) die.Zusatztafel mit der Angabe bestimmter 
Stunden, daß das Verbot während der an
gegebenen Stunden gilt, 

c) die Zus-atztafel mit der Angabe bestimmter 
Tage, daß das Verbot an den angegebenen 
Tagen gilt; beginnt das Verbot nicht um 
o Uhr oder endet es nicht um 24 Uhr, so 
ist auf derZusatttafeI überdies auchnocli 
der Zeitpunkt dies Beginnes oder_d~s EooCli 
des Verbotes anzugeben. 

d) die Zusatztafel mit der Aufschrift "MEHR 
ALS .. MINUTEN", daß das Verbot nur 
für das länger als .. Minuten dauernde 
Parken gilt, 

e) die Zusatztafel mit der Aufschrift "ZONE", 
d'aß das Gebiet -inIl<erhalb' dieser Zeichen 
eine Kurzparkzo~ (§ 22) ist, 

f) die Zusatttafel mit Pfeilen den Verlauf der 
Strecke auf der d,ie Beschränkung gilt; kann 
die Geltung der Beschränkung auf diese 
Weise unmißverständlich zum Ausdruck 
gebrach-t werden, so genügt ein VorsdJrifts
zeichen. 

Die Anbringu~ weite~er Angaben auf den 
unter lit. abis lit. f 'bezeidt-neten Zusatz tafeLn so
wie die Anbringung von Zusatztafelru mit ande
ren Angaben ist zulässig. 

14. "HUPVERBOT" 

Dieses Zei<hen zeigt an, daß die Betätigung der 
Vorrichtungen zur Abgabe von Schallzeichen 
verbot-eu ist, w'enn,~:ur AbVie11lC:ltIllg einer Gefahr . 
von einer Person e'iitanderesMltte! aus,reicht. Die 
Zusatztafel mit der Angabe bestimmter Sturuden 
zeigt die Geltungsdauer de~ Verbotes an. Das 
Ende dieses Verbotes ist durch das gleiche Zeichen 
mit d'er ZUS<atttafel "ENDE" kenntlich zu 
madJ,en. . 
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bfGebotszeichen. 

15. "VORGESCHRIEBENE FAHRTRICH
TUNG" 

Dieses Zeichen zeigt an, daß Fahrzeuglenker 
nur in der durch' den pf.eil angegebenen Fahrt
richtung fahren dürfen. Der Pfeil kann der je
weiligen ör.tlichen Verkehrslage entsprechend, 
z. B. senkrecht, gebogen, geooigt oder mit 
mehr als einer Spitze, ausgeführt sein. Durch eine 
Zusatztafel oder durch weiße Aufschrift im 
blauen Feld unter dem Pfeil kann angezeigt wer
den, daß das Gebot nur für eine bestimmte 
Gruppe von Straßenbenützern gilt. 

16. "RADWEG" 

Dieses Zeichen zeigt; an., daß Lenker von ein
spurigen Fahrrädern nur den Radweg benützen 
dürfen. 

§ 52. Die R icht z eie h e n. 

Die Richtzeichen weisen auf verkehrswichtige 
Umstände hin. Sie sind_ 

a) Hmweiszeichen (Z. la bis 12), 

b) Votwegweiser (Z. 13 abis 13 c), 

c) Wegweiser (Z. 14 bis 16), 

d) Ortsbezeichnungstafeln (Z. 17 a und 17 b), 
e) Straßenbezeichnungstafeln (Z. 18 bis 21 ) 

- oder 

f) V oranzei,getafeln (Z. 22). 

27 

1 a. "PARKEN" 

Dieses Zeichen kenntzeichnet einen Parkplatz. 

1 b. "ZUM P ARKPLA TZ" 

Dieses Zeichen weist auf einen Parkplatz hin. 

2. "SPIT AL" 

Dieses Zeichen weist auf eine Heil&tätte oder 
auf ein Krankeooaus hin. Jeder Lärm ist zu ver
meiden; eS.inuß damit gerechnet werden, daß 

.Kranke und Gebrechliche die Straße überqueren. 
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rangstraße eine Straße ohne Vorrang befinodet, so 
ist der Verfauf der Vorrangstraße auf einer Zu
satztafel durch Pfeile erkennbar zu fluchen. Vor 
der Einmündung der geradeaus verlaufenden 
Straße in den Zug der Vorrangstraße ist das 
Vorschriftszeichen .,HALT VOR KREUZUNG" 
(§ 51 Z. 11) aufzustellen. 

9 b. "ENDE DES VORRANGES" 

Dieses Zeichen zeigt das Ende einer V orrang-
straße an. . 

10. "EINBAHNSTRASSE" 

Dieses Zeichen zeigt eine Einbahmtraße an und 
weist in die zulässige Fahrtrichtung. 

11. "SACKGASSE"· 

Dieses Zeich·en zeigt an,. ,daß die Dun.hfahrt 
durch eine Straße !licht möglich ist. 

12. "LATERNEN, DIE NICHT DIE GANZE 
NACHT üBER LEUCHTEN" 

Dieses Zeichen an einer Straßenlaterne weist 
darauf hin, daß sie noch während der Dunkelheit 
abgeschaltet wird. 

13 a. "VORWEGWEISER" 

Lienz 

Ra.dstadt 
Dieses Zeichen zeigt den Straßenverlauf und 

wichtige Abzweigungen an. Es iSt, falls erforder
lich, auf AUtosttaßen:~OOm. b~ 10QO m, auf ande
ren Straßen 100 m bis 200 m vor lCreuzungen auf
zustellen. Vorrangstraßenwerden mit breiten, 
andere Straß_en mit schmalen Strichen angezeigt. 
überdies kann. neben dem Ortsnamen die 
Straßennummer gesetzt werden; hiebei bedeutet· 
eine viereckige Umr,andung der Nummer eine 
Vorrangstraße, eine kreisförmige Umrandung der 
Nummer eine andere St'raße. 

13 b. "VORWEGWEISER - AUTOBAHN" 
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Dieses Zeichen ist 'als Vorwegweiser 500 m bis 

1000m vor dem B-eginn der Ausfahr.t aus der 
Autobahn anzubringen. 

13 c. "VOR WEGWEISER ZUR AUTO
BAHN" 

[TI St.pölten 

t._ • Aut.Oba.hn 
.. ~ Wien·· 

Dieses Zeichen zeigt vor emer Kreuzung den 
Weg zur Autobahn an. 

14. "ORIENTIERUNGSTAFEL - AUTO
BAHN" 

St. FI oria n 6 km 

Enns 60km 

Wien 100km 

15 b. "WEGWEISER - AUTOBAHN" 

Haid' ~ 
AUSFAHRT'J· 

Steyr 

31 

Diese Zeichen zeigen den Weg auf Autobahnen 
an. Der trapezförmige Wegweiser wird am Be
ginn, der pfeilförmige am Ende der Ausfahrt aus 
einer Autobahn angebracht. 

15 c. "WEGWEISER ZUR AUTOBAHN" 

Dieses Zeichen zeigt an einer Kreuzung den 
Weg zur Autobahn an. 

16. "UMLEITUNG" 

Dieses Zeichen zeigt die Umleitung des Durch

Dieses Zeichen zeigt Entfernungen auf der zugsverkehrs an. 
Autobahn an. 

15 a. "WEGWEISER" 

( Krimm~ 28km> 
Dieses Zeichen zeigt auf einer Kreuzung die 

Ri.chtung an, in der ein Ort liegt. Auf dem Zei~ 
chen können auch die Namen mehrerer Orte, die 
in der gleichen Richtung liegen, angegeben wer-
den. ' 

17 a. "OR TST APEL" 
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-

Dieses Zeidlen gibt den Namen eines Ortes an 
und ist am jeweiligen Beginn des verbauten Ge
~i~te~ an~Il~t:illlgen. Ein Gebiet ist dann verbaut, 
,,*,enn die örtHcheZus,ammengehörigkeit mehre
rerBauwerke leicht erkennhar ist. 

17 b. "ORTSENDE" 

Ortsende 
'von 

Bregenz 
DieSeS Zeichen ist auf der Rückseite des 

Zeichens "OR TST AFEL" anzubringen; außer
dem kann .ihm die Entfernung bis zum nächsten 
Ort beigefügt werden. . 

20. "BUNDESSTRASSE OHNE VORRANG" 

Dieses Zeichen zeigt den Verlauf einer Bundes
straße ohne Vorrrang an. 

1368 
Dieses Zeichen zeigt den Verlauf einer Landes

oder Bezirksstraße an. 

22. "VORANZEIGER FüR VERKEHRS-. 

18. "INTERNATIONALER HAUPTVER- AMPEL" 
KEHRSWEG" 

-Dieses Zeichen zeigt den Verlauf. eines inter
nationalen Hauptverkehrsweges an. 

19~ .,;BUNI)ESSTRASsE MIT\7;ORRANG~' 
..' .'., .., ~;_ • .; f .~ 

17 " " r 

I 

!~. . .·~r?: / .. (,: ~ . "~'. /::< .~.';- <~! .~" .. ~. ',' '-..... ~ .. ~~ .. : .. :-', .~;_'. ':'< , " ," " ,', .' 

: _:OieSes,ze~~~czeigt<!en'Vedälifeiner Bundes-
sirafk:miiVörr.a\ll.g,ari: ". ..' . 

,.',; 200.m. 

~ieses Z~id}(:~ ziigt an, daß sidl . in lOO'in bis 
200 m 'eine ' Anhige ,für' üchtzeichen-hefindet. 
Unter dem Sin:nbild kann im Zeichen die Entfer
nung bis zu die~er Anlage angq;ebenwerden. Es 
ist nur da:nn anzu'bringen, wenni mit dem Vor
handerisein einer Verkehrsampel üblicherweise 
nicht geredlDet werden muß oder wenn die An~ 
lage schl~cht wahrnehmbar ist. 
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§ 53.: Zu s atz t a f el n. I den rechten Rand im Sinne der Fahrtrichtung die 
Farbe Rot und für den linken die Farbe Weiß zu (1) Unter den in den §§ 49, 51 und 52 ge-

nannten Straßenverkehrszeichen können auf Zu- verwenden. 
satztafeln weitere, das Straßenverkehrszeichen (2) Für Sperr- und Leitlinien ist die Farbe Gelb 
erläuternde oder wichtige, sich auf das Straßen- zu verwenden. 
verkehrszeichen beziehende, dieses erweiternde (3) Zur besseren Kenntlichmachung der inner
oder einschränkende oder der Sicherheit oder halb der Fahrbahn liegenden Schutzinseln, Halte
Leichtigkeit des Verkehrs dienliche Angaben ge- stelleninseln u. dgl. ist die Farbe Gelb zu ver-
macht werden. wenden. 

(2) Die Angaben auf Zusatztafeln müssen mög
lichst kurz und leicht verständlich sein. Insbe

V. ABSCHNITT. 

sondere kann auch därch Pfeile in die Richtung Allgemeine Vorschriften über den Fahrzeugver-
der Gefahr oder des verkehrswichtigen Umstan- kehr. 
des gewiesen werden. 

(3) Die Zusatztafeln sind Straßenverkehrs
zeich·en. Sie sind, sofern sich aus den Bestimmun
gen des § 52 Z. 6 nichts anderes ergibt, recht
eckige, weiße Tafeln; sie dürfen das darüber be
findliche Straßenverkehrszeichen seitlich nicht 
überragen. 

(4) Zusatztafeln dürfen nicht verwendet 
werden, wenn ihre Bedeutung durch ein anderes 
Straßenverkehrszeichen zum Ausdruck gebracht 
werden kann. 

E. Verkehrsleiteinrichtungen. 

§ 54. A n b r i n gun g der Ver k ehr sie i t
ein r ich tun gen. 

(1) Als Verkehrsleiteinrichtungen dienen Bo
denmarkierungen auf der Straße, wie nicht 
unterbrochene Längsmarkierungen (Sperrlinien), 
Quer- oder Parkplatzlinien, Schraffen, Rich
tungspfeile, Fahrbahnbegrenzungen, Buchstaben, 
Buchstabengruppen u. dgl. 

(2) Die Verkehrsleiteinrichtungen können vom 
Straßenerhalter ohne behördlichen Auftrag an
gebracht werden. Die Behörde kann ihm jedoch, 
wenn es die Sicherheit, Leichtigkeit oder Flüssig
keit des Verkehrs erfordert, vorschreiben, Ver
kehrsleiteinrichtungen zu entfernen oder an. den 
von ihr bestimmten Stellen anzubringen. 

§ 55. Lei tl i nie n u.n d S per rl i nie n. 

(1) Leitlinien können aus unterbrochenen 
Strichen sowohl mit Farbe auf die Fahrbahn ge
malt als auch durch Stein-, Punkt-, Nagel- oder 
Metallplattenreihen ausgeführt werden. 

(2) Werden vor Hindernissen auf der Fahrbahn 
Sperr linien gezogen, um den Verkehr am Hin
dernis vorbeizulenken, so kann der zwischen den 
Sperrlinien liegende 'Raum zur besseren Kennt
lichmachung durch Schraffen ausgefüllt werden. 

§ 56. Markierung am Fahrbahnrand 
und in der Fahrbahnmitte. 

(1) Werden zur besseren Kenntlichmachung des 
Verlaufes der Fahrbahn ihre Ränder durch Rück
strahleinrichtungen gekennzeichnet, ·so ist für 
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§ 57. L e n k er von Fa h r z e u gen. 

(1) Personen, die sich in einem durch Alkohol 
oder Suchtgiften beeinträchtigten Zustand befin
den, dürfen ein Fahrzeug weder lenken noch in 
Betrieb nehmen. Das gleiche gilt für Personen, 
die sich in einer solchen körperlichen oder geisti
gen Verfassung befinden, in der sie ein Fahrzeug 
nicht zu beherrschen oder die beim Lenken eines 
Fahrzeuges zu beachtenden Rechtsvorschriften 
nicht zu befolgen vermögen. 

(2) Stellt der Lenker unterwegs fest, daß der 
Zustand des Fahrzeug!es oder der sich darauf be
findlichen La.dung nicht den rechtlichen Vor
schriften entspricht und kann er einen solchen 
Zustand nicht sofort beheben, so darf er die 
Fahrt bis zum nächsten Ort, wo der vorschrifts
widrige Zustand behoben werden kann, fort
setzen, jedoch nur dann, wenn er die notwen
digen Sicherheitsvorkehrungen zur Hintanhal-. 
tung. einer Gefährdung von Personen oder einer 
Bes'chädigung von Sachen treffen kann. 

(3) Die Bestimmungen des Abs. 2 gelten auch 
dann, wenn der Lenker wegen eines nicht den 
rechtlichen Vorschriften entsprechenden Zustan
des des Fahrzeuges oder der sich ·darauf befind
lichen Ladung von einem Organ der Straßenauf
sicht beanstandet wird. Die Organe der Straßen
aufsicht können jedoch aus Gründen der Verkehrs
sicherheit die Weiterfahrt verbieten, wenn sich 
das Fahrzeug oder die sich darauf befindliche 
Ladung in einem den rechtlichen Vorschriften 
nicht entsprechenden Zustand befindet. 

(4) Ist der Lenker eines Fahrzeuges nicht auch 
dessen Besitzer, so hat er, wenn sich das Fahrzeug 
oder die sich darauf befindende Ladung nicht in 
einem den rechtlichen Vorschriften entsprechen
den Zustand befindet, dies dem Besitzer des Fahr
zeuges zu melden. 

§ 58. Ver bot des L e n k e n s von F a h r
z eu gen. 

(1) Die Behörde hat einer Person das Lenken 
von Fahrz.eugen zu verbieten, wenn sie 

a) wegen körperlicher oder geistiger Mängel 
zum Lenken eines Fahrzeuges ungeeignet 
ist oder 

3 
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66. F a h r rad a n h ä n ger und m e h r
s pur i g e F a h r r ä der. 

(2) Sorern sich aus den Bestimmungen des § 
Abs. 3 nichts anderes ergibt, darf ein Radfahrer 
auf dem Fahrrad nur ein Kind im Alter bis zu 
acht Jahren mitführen; für das Kind muß ein 
eigener Sitz vorhanden sein (§ 65 Abs. 4). 

(1) Fahrradanhänger dürfen nur einachsig sein; 
sie müssen mit dem Fahrrad gelenkig und be
triebssicher verbunden und vorne mit zwei 
weißen und hinten mit .zwei roten Rückstrahlern 
ausgestattet sein, welche die Breite des Anhängers 
erkennen lassen. Wird durch den Anhänger oder 
durch die Ladung das Rücklicht des Fahrrades 
(§ 65 Abs. 2 Z. 4) verdeckt, so ist am Anhänger 
ein entsprechendes Rücklicht anzubringen. 

(3) Personen über acht Jahr.e dürfen nur auf 
Fahrrädern besonderer Bauart mitgeführt wer
den (§ 65 Abs. 5). 

§ 65. B e s c h a f f e n h e i tun d A u s
r ü s tt;'" n g des F a h r rad e s. 

(1) Das Fahrrad muß der Größe des Radfahrers 
angepaßt sein. 

(2) Jedes einspurige Fahrrad muß ausgerüstet 
sem 

1. mit zwei voneinander >unabhängigen, sicher 
wir kenden Bremsvorrichtungen, 

2. mit einer helltönenden Glocke zum Ab
geben von Warnungszeichen, 

3. mit einer helleuchtenden mit dem Fahrrad 
fest verbundenen Lampe mit weißem oder gelb
lichem nicht blendendem Licht, das die Fahrbahn 
mindestens 15 m, jedoch nicht mehr als 20m 
weit· nach vorne ausreichend beleuchtet, 

4. mit einem roten Rücklicht, das so geschaltet 
sein muß, daß bei seinem Versagen auch die 
Lampe (Z. 3) erlischt, 

5. mit einem roten Rückstrahler mit einer 
Lichteintrittsfläche von mindestens 20 cm2, der 
nicht höher als 60 cm über der Fahrbahn an
gebracht sein darf und bei Dunkelheit und kla
rem Wetter im Lichte eines Scheinwerfers auf 
150 m sichtbar ist; der Rückstrahler darf mit 
dem Rücklicht(Z. 4) verbunden sein, 

6. mit gdben Rückstrahlern an den Pedalen. 

(3) Für einspurige Fahrräder, die einen Anhän
ger mitführen, gelten außer den Vorschriften des 
Abs. 1 noch folgende Bestimmungen: 

1. eine der Bremsen (Abs. 2 Z. 1) muß fest
stellbar sein, 

2. der Tretmechanismus muß so übersetzt sein, 
daß der Lenker das Fahrrad sicher beherrsch.en 
kann. 

(4) Der für ein mitfahrendes Kind bestimmte 
Sitz muß der Größe des Kindes entsprechen und 
mit dem Fahrrad fest und sicher verbunden sein. 
Er muß so angebracht und beschaffen sein, daß 
der Radfahre~ durch das Kind nicht in seiner 
Sicht, . Aufmerksamkeit oder BewegUngsfreiheit 
behindert oder in seiner Sicherheit gefährdet 
werden kann. 

(5) Fahrräder zum Mitführen von Personen 
über ~cht Jahre müssen für diese einen eigenen 
Sitz, eigene Handgriffe und eigene Tretkurbeln 
haben (Tandemfahrräder). 

(2) Die Bestimmungen über die Beschaffenheit 
und Ausrüstung von einspurigen Fahrrädern und 
von Fahrradanhängern gelten für mehrspurige 
Fahrräder mit der Maßgabe, daß bei diesen zwei 
Lampen (§ 65 Abs. 2 Z. 3) in gleicher Höhe so 
angebracht sein müssen, daß sie die seitliche Be
grenzung des Fahrrades erkennen lassen. 

(3) Das Ladegewicht darf bei der' Beförderung 
von Lasten mit mehrspurigen Fahrrädern oder 
Fahrradanhängern 100 kg nicht überschreiten. 
Zur Beförderung von schweren Lasten und von 
Personen ist eine Bewilligung der Behörde er
forderlich, die dann zu erteilen ist, wenn unter 
Bedachtnahme auf die Beschaffenheit des Fahr
rades und des Fahrradanhängers die Verkehrs
sicherheit nicht gefährdet ist. Die Bewilligung 
kann unter Berücksichtigung der Verkehrssicher
heit Bedingungen enthalten. 

§ 67. Verhalten der Radfahrer. 

(1) Auf Straßen mit Radwegen oder R:IIdfahr
streifen ist mit einspur.i.gen Fahrrädern oit'Ire An
hänger der Radweg oder der Fahrradstreifen zu 
benützen. Mit mehrspurigen Fahrrädern und mit 
Fahrrädern mit Anhänger ist die Fahpbahn zu 
benünen. Auf Gehsteigen ist das Ra.dfahren 
und das Schieben eines Fahrrades in der Längs
richtung verboten. In Ortsdurchfahrten hat dcrr 
Radfahrer vor dem überqueren der Gehsteige 
(§ 8 Abs. 4) abzusteigen. 

(2) Radfahrer dürfen nur auf Radwegen neben
einander fahren. Fahrräder dürfen nicht neben
einander geschoben werden. Radfahrer dürfen 
beim Einbiegen von Radwegen Oder Fahrrad
streifen auf die Fahrbahn. andere Straßenbenüt
zer weder gefährden noch behindern. 

(3) Es ist verboten, 
a)Fahrräder zu nicht übli~en Zweck~n, zum 

Beispiel zu Wettfahrten ohne behördliche 
Bewilligung (§ 63), Karusselfahren oder 
Freihändigfahren, zu gebrauchen, 

b) heim Radfahren unbesetzte Fahrräder mit
zuführen. 

(4) Fahrräder sind so aufzustellen, daß sie 
nicht umfallen oder den Verkehr behindern 
können. 

22 der Beilagen IX. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)32 von 66

www.parlament.gv.at



(5) Gegenstände, l1ie am Anzeigen der Fahrt
richtungsänderungund Geschwindigkeitsvermin
derung (§ 24) hindern oder die freie Sicht oder 
die Bewegungsfreiheit des Radfahrers beeinträch
tigen oder Personen gefährden oder Sachen be
schädigen können, wie Zum Beispiel ungeschützte 
Sägen oder Sensen, geöffnete Schirme u. dgl., 
dürfen am Fahrrad nicht mitgeführt werden. 

§ 68. M 0 tor f a h r r ä der. 

(1) Mit Motorfahrrädern ist die Fahrbahn zu 
benützen. ~ 

(2) Die Lenker von Motorfahrrädern haben 
dafür zu sorgen, daß das Fahrzeug keinen ver
meidbaren Lärm erregt. 

(3) Verboten ist, 

a) mit Motorfahrrädern nebeneinander zu 
fahren, 

b) die gleiche Straße oder die gleichen Stra
ßenzüge innerhalb eines engeren örtlichen 
Bereiches ohne zwingenden Grund mit 
Motorfahrrädern mehrmals hintereinander 
zu befahren oder den Motor im Stand län
,ger als unbedingt notwendig laufen zu 
lassen, 

c) Motorfahrräder zu verwenden, die nicht 
mit einer zweckmäßigen, dem jeweiligen 
Stand der Technik entsprechenden Vor
richtung zur Dämpfung des Motor
geräusChes ausgestattet sind. 

VII. ABSCHNITT. 

Besondere Vorschriften für den Fuhrwerks
verkehr. 

§ 69. Lenkung von Fuhrwerken. 

(1) Der Lenker eines Fuhrwerkes muß, sofern 
sich aus den Bestimmungen über Wirtschaftsfuh
ren (§ 30) nichts anderes ergibt, 16 Jahre alt sein. 

(2) Hochbeladene Handwagen und Handkarren 
dürfen nicht geschoben, sondern müss,en gezogen 
werden. Es ist verboten, abschüssige Wegstrecken 
auf solchen Fahrzeugen sitzend herabzufahren. 

(3) Der Besitzer eines Fuhrwerkes hat dafür 
zu sorgen, daß es nur im vorschriftsmäßigen Zu
stand in Betrieb genommen wird. Werden 
Frachtstücke auf geteilte Fahrzeuge geladen, 
deren rückwärtiger Teil frei beweglich ist, so ist 
dem Fuhrwerk eine zweite Person beizugeben, 
die das Ende des Fuhrwerkes zu beaufsichtigen 
und zu bedienen hat. 

§ 70. Maß e und G e wie h t e. 

(1) Die Länge eines Fuhrwerkes darf bei Mö
bel-, Theaterkulissen- und Langgutwagen ohne 
Deichsel, bei anderen Fuhrwerken mit der Deich
sel 10 m nicht überschreiten. Die Ladung darf 
bei Möbel-, Theaterkulissen- und Langgutwagen 
nicht länger als 16 m sein und bei anderen Fuhr-
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werken um nicht mehr als die Hälfte des Achs
abstandes über die Hinterachse hinausragen. 

(2) Die Breite eines Fuhrwerkes darf bei Möbel
wagen nicht mehr als 2"40 m, bei anderen Fuhr
werken nicht mehr als 2'20 m betragen. Die 
Breite der Ladung darf bei Erntefuhren und bei 
Fuhren mit Heu, Stroh oder Schilf in nicht ge
preßtem Zustand'e, wenn sie nicht länger als 
11 m sind, 3'50 m nicht überschreiten. Ansonsten 
darf die Ladung nicht breiter als das Fuhrwerk 
sem. 

(3) Fuhrwerke dürfen auch mit der Ladung 
nicht höher als 3"80 m sein. 

(4) Das tatsächliche Gesamtgewicht (§ 2 Z. 19) 
eines Fuhrwerkes darf unter Bedachtnahme auf 
die Beschaffenheit der Straße uI)d ihrer Steigungs
verhältnisse und unter Bedachtnahme auf die 
Länge der zu befahrenden Strecke sowie auf die 
Art und Beschaffenheit des Fahrzeuges und auf die 
Witterungsverhältnisse die Leistungsfähigkeit des 
Gespannes nicht übersteigen. Das tatsächliche Ge
samtgewicht eines einspännigen Fuhrwerkes darf 
2 t, das eines zweispännigen Fuhrwerkes 4'8 t 
nicht überschreiten. Werden bei Fuhren in einem 
ebenen Gelände besonders kräftige Pferde ver
wendet, so darf das tatsächliche Gesamtgewicht 
für einspännige Fuhrwerke 2'5 t und für zwei
spännige Fuhrwerke bis 5'5 tbetragen. In ebenem 
Gelände und bei Verwendung luftbereifter und 
mit Wälzlagern ausgestaq:eter Fuhrwerke darf das 
tatsächliche Gesamtgewicht um ein Drittel erhöht 
werden. 

(5) Die in Abs. 4 angeführten tatsächlichen Ge
samtgewichte dürfen bei mehr als zweispännigen 
Fuhrwerken überschritten' werden, doch darf das 
tatsächliche Gesamtgewicht lOt keinesfalls über
steigen. 

§ 71. Be s eh affe n he i tun d Aus st a t
tung d,es Fuhrwerkes. 

(1) Der Lenker eines Fuhrwerkes darf keine 
Vorrichtungen zur Abgabe von Schall- oder 
Blinkzeichen (§ 25) verwenden. GlockenuI;1d 
Schellen an Zugtieren und Schlitten werden von 
diesem Verbot nicht berührt. 

(2) Die Radfelgen eines Fuhrwerkes müssen so 
breit sein, daß sie die Fahrbahn auch bei voller 
Belastung des Fuhrwerkes nicht mehr als unver
meidbar abnützen. Die Mindestbreite der Rad
felgen nicht mit Luftreifen ausgestatteter Wagen 
mit einem Gesamtgewicht bis zu 2 t darf nicht 
weniger als 7 cm betragen. 

(3) Fuhrwerke müssen mit sicher wirkenden 
Bremsvoirichtungen ausgestattet sein. Dies gilt 
nicht' für zweirädrige Karren, für Handwagen, 
Handkarren und Handschlitten. Beim Bremsen 
des Fuhrwerkes darf die Umdrehung der Räder 
nicht gänzlich verhindert und durch die Betäti
gung der Hemmvorrichtungen von Schlitten die 
Fahrbahn nicht beschädigt werden. 

,.' 
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(4) Zur VeiS!ärkung der Wirkung der Brems
vorrichtungen (Abs. 2) dürfen Radschuhe nur zur 
Abwendung einer Gefahr und Ketten nur bei 
Glatteis oder verschneiter Fahrbahn verwendet 
werden. Die Glieder der Schneeketten aus 
starrem Material ohne elastische überzüge dürfen 
nicht länger als 3 cm und nicht höher als 2 cm 
sein. Sie dürfen weder scharfe Kanten, Ecken, 
ebene Flächen noch wulstartige Erhöhungen auf
weisen und müssen so am Rad befestigt sein, 
daß eine Schlagwirkung auf die Fahrbahn mög
lichst vermieden wird. 

(5) Radfelgen, Radreifen und Radschuhe, die 
wulstartige Erhöhungen, hervorstehende Nägel 
oder Schrauben aufweisen oder sonst geeignet 
sind, die Fahrbahn zu beschä,digen, dürfen nicht 
verwendet werden. Durch das Ziehen von Ma
schinen und Geräten darf die Fahrbahn ,nicht be
schädigt wer:den. 

§72. Bel e u c h tun g des F uhr wer k 'e s. 

(1) Zur Beleuchtung eines Fuhrwerkes (§ 59) 
sind zwei Lampen zu verwenden, die nach vorne 
weiß und die nach hinten rot leuchten. Die Lich
ter müssen deutlich erkennbar sein und die Breite 
des Fahrzeuges erkennen lassen; sie können auch 
an der Ladung angebracht werden, wenn dies 
zweckmäßiger ist. Bei Handwagen, Handkarren 
und Handschlitten genügt jedoch eine Lampe, 
die nach vorne weiß und nach hinten rot leuch~ 
tet; kann die Lampe an solchen Fahrzeugen oder 
an deren Ladungen nicht deutlich sichtbar ange
bracht werden, so ist sie hinter dem Fahrzeug 
gut sichtbar zu tragen. 

(2) Fuhrwerke dürfen' weder mit Fackeln noch 
mit Laternen mit offenem Licht beleuchtet wer~ 
den. 

(3) An der Rückseite von Fuhrwerken sind 
höchstens ,60 cm über der Fahrbahn zwei rote 
Rückstrahler mit einer Lichteintrittsfläche von 
mindestens 20 cm2 so aJ1lZubringen, daß sie bei 
Dunkelheit und klarem Wetter im Lichte eines 
Scheinwerfers auf 150m sichtbar sind und die 
Breite des Fahrzeuges erkennen lassen. Bei Hand
wagen, Handkarren und Handschlitten genügt 
ein solcher Rückstrahler, der nicht weiter als 
40 cm vom linken Fahrzeugrand aillZubringen ist. 

(4) Am vorderen Ende der Deichsel sind weiße 
oder gelbe Rückstrahler beweglich aufzuhängen, 
die im Scheinwerferlicht einer 25-Watt-Lampe 
auf 150 m sichtbar sind. 

§ 73. B. tl S pan nun g. 

(1) Die Zugtiere müssen zum Ziehen des Fuhr
werkes tauglich sein. Lah~e oder übermüdete 
Tiere sowie solche, deren' Eignung zum Ziehen 
eines Fuhrwerkes insbesondere durch äußerlich 
erkennbare Leiden oder Wunden herabgemin
dert ist, dürfen nicht' als Zugtiere verwendet 
werden. 

(2) Bissigen Zugtieren sind Maulkörbe anzu
legen. Sofern es sich nicht um Rinder handelt, 
müssen die Zugtiere bei Schnee- oder Eisglätte 
mit scharfen Hufeisen oder anderen geeigneten 
Gleitschutzmitteln versehen sein. 

(3) Werden Tiere uneingespannt an einem 
Fuhrwerk mitgeführt, so sind sie an ein Zugtier 
oder an das Fuhrwerk so anzubinden, daß sie 
sich nur an der rechten Seite des Fuhrwerkes 
oder hinter dem Fuhrwerk fortbewegen können 
und andere Straßenbenützer nicht behindern. 

(4) Geschirr und Zügel müssen zweckmäßig 
sein und sich in gutem Zustand befinden. Ein
spännige Fuhrwerke dürfen nur mit Leitseilen, 
zweispännige nur mit Kreuzzügeln gelenkt· wer
den; die Verwendung von Gahelzügeln ist ver
boten. 

§ 74. An k 0 p pe I n. 

(1) An ein Fuhrwerk darf nur ein weiteres 
Fuhrwerk angekoppelt werden. Dies gilt jedoch 
nur dann, wennbeide Fuhrwerke mit besonders 
leichtem Gut oder nur mäßig beladen sind oder 
wenn das zweite Fuhrwerk unbeladen, ein zwei
rädriger Karren oder ein Handwagen ist. Das 
Fuhrwerk ist so anzukoppeln, daß es nicht los
reißen kann. 

(2) Die Länge des gekoppelten Wagenzuges 
einschließlich der Deichsel und der Ladung darf 
16 m nicht übersdueiten. 

(a) Die Bestimmungen der Abs. 1 und 2 gelten 
auch für das Ankoppeln von Fuhrwerken an 
Krahfahrzeugen, sofern sich aus den kraftfahr
rechtlichen Vorschriften ~ichts anderes ergibt. 

VIII. ABSCHNITT. 

Fußgängerverkehr. 

§ 75. Ver hai t end e r Fuß g ä n ger. 

(1) Fußgänger und Personen, die Kinderwagen 
oder Rollstühle schieben oder ziehen, haben auf 
dem Gehsteig zu gehen. Wenn ein solcher nicht 
vorhanden ist, haben sie das Straßenbankett und, 
wenn auch dieses fehlt, den äußersten Fahrbahn
rand zu benützen; hiebei haben sie auf Freiland
straßen, außer im Falle der Unzunititbarkeit, auf 
dem linken Straßenbankett (auf dem linken 
Fahrbahnrand) zu gehen. 

(2) Fußgänger in Gruppen auf Gehsteigen oder 
Straßenbanketten oder am Fahrbahnrand dürfen 
andere Straßenbenützer weder gefährden noch 
behindern. Fußgänger haben, wenn .es die Um
stände erfordern, rechts auszuweichen und links 
vorzugehen. 

(a) Fußgänger dürfen erst dann auf die Fahr
bahn treten oder diese überqueren, wenn sie 
sich vergewissert haben, daß sie hieb ei weder 
Andere noch sich selbst gefährden. Jedes unnötige 
Verweilen auf der Fahrbahn ist verboten. 
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(4) Sind Schutzwege oder für Fußgänger be
stimmte über- oder Unterführungen vorhanden, 
so dürfen Fußgänger die Fahrbahn innerhalb 
eines Bereiches von 25 m beiderseits dieser Ein
richtungen nicht überqueren. Dies gilt jedodl 
nicht für das überqueren der Fahrbahn auf 
kürzestem Wege, um eine Haltestelleninsel zu 
erreichen oder sie zu verlassen. 

(5) An Stellen, an denen der Verkehr durch 
Arm- oder Lichtzeichen geregelt wird, dürfen 
Fußgänger unbeschadet der Bestimmungen über 
die Regelung des VerkehrFfür bestimmte Grup
pen, von Straßenbenützern (§ 38 Abs. 4) eine 
Fahrbahn nur überqueren, wenn und solange 
für den Fahrzeugverkehr auf dieser Fahrbahn das 
Zeichen "Halt" (§§ 37 Abs. 4 und 38 Abs. 2) 
gilt. Hält ein Verkehrsposten einen Arm senk
recht nach oben oder leuchtet gelbes nicht blin
kendes Licht, so dürfen Fußgänger die Fahrbahn 
nicht betreten; sind sie bereits auf der Fahrbahn, 
so haben sie diese unyerzüglich 'zu verlassen. 

(6) Die Fahrbahn ist auf Schutzwegen in ange
messener Eile, ansonsten auf kürzestem Wege 
und so zu überqueren, daß der Fahrzeugverkehr 
dadurch nicht behindert wird. Schutzwege dürfen 
nicht mehr betreten werden, wenn ein Fahrzeug 
bereits die allenfalls vor dem Schutzweg befind
liche Querlinie überfahren hat oder so nahe ist, 
daß es nicht mehr ohne Gefahr für die Ver
kehrssicherheit angehalten werden kann. 

(7) An Haltestellen öffentl'icher Verkehrsmittel 
darf die Fahrbahn zum Einsteigen in Schienen
fahrzeuge erst nach deren Einfahren in den HaI
testellenbereich (§ 21 Abs. 1 lit. g), zum Einstei
gen in andere Fahrzeuge erst nach deren Still
stand betreten werden. 

(8) Fußgänger dürfen Schranken, Seil- und 
Kettenabsperrungen nicht übersteigen, eigen
mächtig öffnen oder unter diesen Einrichtungen 
durchschlüpfen. ' 

(9) Mit anderen als den in Abs. 1 genannten 
Kleinfahrzevgen und von Lastenträgern dürfen 
Gehsteige und Straßenbankette nur benützt wer
den, wenn der Fußgängerverkehr dadurch nicht 
übermäßig behindert wird. Jedoch dürfen Geh
steige mit Schubkarren in Ortsdurchfahrten nur 
in der Nähe und zum Zwecke von Baustellen 
oder von landwirtschaftlichen -Betrieben oder von 
Gärten in der Längsrichtung befahren werden. 

§ 76. Ge s chI 0 s s 'e n e Z ü g e von F u ß
g än ge]n. 

(1) Geschlossene Züge von Fußgängern" insbe
sondere geschlossene Verbände des Bundesheeres 
oder des Sicherheitsdienstes, Prozessionen, Lei
chenbegängnisse und sonstige Umzüge, nicht je
doch geschlossene Kinder- oder Schülergruppen, 
haben die Fahrbahn zu benützen. Sie dürfen über 
Brücken und Stege nicht im Gleichschritt mar
schieren. Für die Benützung der Fahrbahn durch 
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solche Züge gelten die Bestimmungen des 11. Ab
schnittes singemäß. 

(2) Bei Dämmerung, Dunkelheit, Nebel oder 
wenn es die Witterung sonst erfordert, ist, wenn 
die sonstige Beleuchtung nicht ausreicht, die 
Spitze eines die Fahrbahn benützenden geschlos
senen Zuges durch nach vorne weiß und das 
Ende durch nach hinten rot leuchtende Lampen 
kenntlich zu machen. Besteht der Zug aus einer 
Reihe, so ist an Spitze und Ende je eine Lampe, 
besteht er aus mehreren Reihen, so sind an bei
den Flügeln der Spitze und des Endes je eine 
Lampe mitzuführen. 

(3) Ein geschlossener Zug von Fußgängern darf 
auch durch mitfahrende Fahrzeuge beleuchtet 
werden. In einem solchen Falle gelten die Be
stimmungen des Abs. 2 sinngemäß. Das linke 
Licht muß in einer Linie mit den links gehen
den Personen liegen. 

§ 77. Verhalten auf Gehsteigen in 
Ort s dur c h f a h r t e n. 

Auf Gehsteigen in Ortsdurchfahrten ist ver
boten: 

a) Gegenstände, insbesondere, solche, die 
scharf, spitz oder sonst gefährlich sind, so 
zu tragen, daß andere Straßenbenützer ge
fährdet werden können, 

b) blendende Gegenstände unverhüllt zu 
tragen, 

c) den Fußgängerverkehr insbesondere durch 
den Verkauf oder die Verteilung von Pro
grammen oder Eintrittskarten vor 
Theatern und Vergnügungsstätten, durch 
das Verstellen des Weges durch Kunden
fänger oder durch das Tragen von Re
klametafeln sowie durch den Verkauf von 
Druckschriften, durch das Mitführen von 
Tieren oder durch unbegründetes Stehen
bleiben zu behindern. 

IX. ABSCHNITT. 

Verkehr nicht eingespannter Tiere. 

§ 78. R e i t e n. 

(i) Reiter müssen körperlich geeignet und des 
R~itens kundig sein und das 16. Lebensjahr voll
endet haben. Jüngere Personen dürfen nur in 
BegleitUIig Erwachsener reiten; dies gilt jedoch 
nicht für das Reiten im Rahmen eines landwirt
scha.ftlichen Betriebes, wenn der Reiter - das 
zwölfte Lebensjahr vollendet hat. 

(2) Reiter dürfen nur die Fahrbahn und auf 
Straßen mit Reitwegen nur die Reitwege be
nützen. Die Bestimmungen des 11. Abschnittes 
~elten für das Reiten sinngemäß. 

(3) Bei Dämmerung, Dunkelheit, starkem Nebel 
oder wenn es die Witterung sonst erfordert, 
müssen Reiter, wenn die sonstige Beleuchtung 
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nicht ausreich~ und sie die Fahrbahn benützen, 
durch helleuchtende Laternen an der linken Seite 
gekennzeichnet sein. . 

§ 79. Vi e h tri e b. 
(1) Treiber und Führer von Vieh müssen im 

Hinblick auf ,die Anzahl ,und die Art der Tiere 
sowie im Hinblick auf die für den Viehtrieb in Be
tracht kommenden Straßen körperlich und geistig 
geeignet sein. 

(2) Das Führen von Zug- oder Reittieren in 
Koppeln von mehr als drei Tieren durch eine 
Person ist verboten. Bei Stieren sind besondere 
Sicherheitsrnaßnahmen zu treffen. Bei größeren 
Viehtrieben sind Gruppen zu bilden und 
zwischen den einzelnen Gruppen größere Ab
stände einzuhalten. 

(3) Das Vieh muß auf der Straße so getrieben 
oder geführt werden, daß der übrige Verkehr 
dadurch möglichst wenig behindert wird. Es muß 
auf der rechten Fahrbahnseite getrieben und von 
einer angemessenen Zahl .geeigneter Treiber be
gleitet werden. 

(4) Es ist verboten, Vieh auf der Fahrbahn un
beaufsichtigt zu lassen, es auf Radwegen, Rad
fahrstreifen, Gehsteigen, Straßenban~etten oder 
Straßenböschungen oder in Straßengräben zu 
treiben oder es auf der Straße lagern oder weiden 
zu lassen. 

(5) Bei zeitweilig auf der Straße haltenden 
Tieren haben die Treiber Vorsorge zu treffen, 
daß übrige Stralkn'benützer nicht behindert oder 
gefährdet werden. 

(6) Bei Dämmerung und Dunkelheit, starkem 
Nebel oder wenn es die Witterung sonst erfor
dert, muß der Viehtrieb, wenn die sonstige Be
leuchtung nicht ausreicht, an seinem Anfang 
durch einen Treiber mit einer nach vorne weiß 
und an seinem Ende durch einen Treiber mit 
einer nach hinten rot leuchtenden Lampe ge
sichert werden. Beim Treiben oder Führen von 
einzelnen Tieren genügt eine helleuchtende 
Lampe. 

§ 80. W eid e n anS t r a ß e n. 
(1) Vieh, das auf an Autobahnen, Auto- oder 

Vorrangstraßen gelegenen, zu diesen Straßen hin 
nicht abgezäunten Grundstück·en weidet, muß 
von Personen, die zum Treiben und Führen von 
Vieh geeignet sind (§ 79 Abs. 1), beaufsichtigt 
werden. Das gleiche gilt für das Weiden von Vieh 
auf an einer and~ren Straße gelegenen Grund
stücken, sofern diese Straße keine ausreichende 
Sicht auf das Grundstück gewährt. Die das 
Weidevieh beaufsichtigenden Personen haben es 
von der Straße fernzuhalten und Tiere, . die auf 
die Straße gelangt sind, so rasch wie möglich von 
dort zu vertr.eiben. 

(2) Die Behörde hat, wenn nicht erhebliche In
teressen an der Sicherheit des Verkehrs entgegen-

stehen, Alpgebiete und Gebiete, in denen der 
unbeaufsichtigte Weidegang nach altem Her
kommen üblich ist, durch Verordnung von den 
Bestimmungen des Abs. 1 auszunehmen. Die 
durch solche Gebi'ete führenden Straßenstrecken 
sind durch das Gefahrenzeichen "ACHTUNG 
TIERE" (§ 49 Z. 13 a) zu kennzeichnen. Für die 
ErIassung und Kundmachung der Verordnung 
gelten die Bestimmungen der §§ 42 Abs. 8 und 
43 Abs. 2 sinngemäß. 

X. ABSCHNITT. 

Benützung von Straßen zu verkehrsfremden 
Zwecken. 

§ 81. Gern 'e ins am e Be s tim m TI n gen. 

(1) Die Benützung der Straße zu anderen 
Zwecken alS zu solchen des Straßenverkehrs ist 
unbeschadet sonstiger Rechtsvorschriften ver
boten. Insbesondere ist es verboten, 

a) auf der Straße eine gewerbliche Tätigkeit 
auszuüben, es sei denn, daß dies ohne festen 
Standplatz auf dem Gehsteig geschieht, 

b) Spielfilme aufzunehmen oder eine Tombola 
abzuhalten, 

c) Werbungen und Ankündigungen auf 
Straßengrund anzubringen, Werbe~ oder 
Ankündigungsschriften oder Werbeartikel 
auf Straßen abzuwerfen und Lautsprecher
wagen zu verwenden, 

d) Werbefahrzeuge, die durch ungewöhnliche 
und aufdringliche Aufmachung geeignet 
sind, eine Menschenansammlung herbeirw
führen, zu verwenden, 

e) Werbevorführungen durch Licht, Bild, 
Schrift oder Ton oder durch Vorführungen 
von Menschen oder Tieren an der Straße, 
insbesondere in Schaufenstern und Ge
schäftseingängen, zu veranstalten, wenn sie 
geeignet sind, eine Menschenansammlung 
herbeizuführen, 

f) Gegenstände aller Art auf oder über der 
Straße anzubringen oder die Straße mit 
Gegenständen, namentlich auch mit Kraft
fahrzeugen oder Anhängern ohne polizei
liches Kennzeichen, zu verstellen, es sei 
denn, daß es zum Bau, zur Erhaltung, f.ur 
Reinigung oder zur Pflege der Straße ge
schieht, 

g) Bettelmusik auszuiiben, wenn der Stmßen
verkehr beeinträchtigt werden kann, oder 
sonst zu musizieren, es sei denn; daß es sich 
um geschlossene Verbände des Bundesheeres 
oder des Sicherheitsdienstes oder um Pro
zessionen, Leichenzüge und ortsübliche 
Aufzüge handelt. 

(2) Die Behör,de hat von dem im Absa·tz 1 be
zeichneten Verbot Ausnahmen in bewilligen; 
wenn eine Beeinträchtigung des Straßenverkehrs 
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oder eine über -das gewöhnliche Maß hinaus
gehende Lärmentwicklung nicht zu erwarten ist 
(A usnahmebewilligung). 

(3) Die Ausnahmebewilligung ist weder über
tragbar rioch vererblieh. Sie ist, wenn es das In
teresse an der Sicherheit, Leichtigkeit oder Flüs
sigkeit des Verkehrs e,rfordert, bedingt, befristet 
oder mit Auflagen zu erteilen oder zu wider
rufen. Sonstige Rechtsvorschriften bleiben unb<!
rührt. 

§ 82. Her s t e Hu IFg e n auf und übe r 
der S t r a ß e. 

Vor der Erteilung einer Ausnahmebewilligung 
für Herstellungen auf und über der Straße sowie 
für das Verstellen ,der Straße mit Gegenständen 
(§ 81 Abs. 1 lit. f) ist das Vorhaben unter Be
dachtnahme auf die gegenwärtigen und zu er
wartenden Verkehrsverhältnisse zu prüfen. Eine 
Beeinträchtigung des Straßenverkehrs durch das 
Vorhaben ist insbesondere auch dann anzuneh
men, wenn 

a) die Straße beschädigt wird, 
b) die Straßenbeleuchtung und die Straßen

oder Hausbezeichnungstafeln verdeckt wer
den, 

c) sich die Gegenstände im Luftraum oberhalb 
der Straße nicht mindestens 2'20 m über 
dem Gehsteig und 4'50 m über der Fahr
bahn befinden, 

d) die Gegenstände seitlich der Fahrbahn den 
Fußgängerverkehr auf Gehsteigen oder 
Straßenbanketten behindern und nicht 
mindestens 60 cm von der Fahrbahn ent
krnt sind. 

§ 83. Wer ,b u n gen und A n k ü n cl i
gungen. 

(1) Wenn es die Verkehrssicherheit erfordert, 
hat die Behörde durch Verordnung Straßen zu 
bestimmen, auf und an denen wegen ihrer Ver
kehrsbede:utung die Verwendung von Werbe
fahrzeugen (§ 81 Abs. 1 lit. d) und Werbevor
führungen (§ 81 Abs. 1 lit. oe) auf jeden Fall hur 
mit einer Ausrrahmebewilligung zulässig ist. 
Für die Erlassung und Kundmachung der Verord
nung gelten die Bestimmungen d,er §§ 42 Abs. 8 
und 43 Abs. 2 sinngemäß. 

(2) Die Organe der Straßenaufsicht sind be
fugt, die in Abs. 1 bezeichneten Tätigkeiten, auch 
wenn für sie eine Ausnahmebewilligung vorliegt, 
vorübergehend zu uo.tersagen, wenn es di,e 
Sicherheit oder Leichtigkeit des Verkehrs erfor
dert. 
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emer Entfernung von 50 m vom Fahrbahnrand 
außerhalb von Ortsdurchfahrten Werbungen 
oder Ankündigungen anbringen will, bedarf 
hiezu der Bewilligung der Behörde. Die Bewilli
gung ist zu erteilen, wenn das Vorhaben mit 
Rücksicht auf seine Anbringung und Aufmachung 
nicht geeignet ist, den Straßenverkehr zu beein
trächtigen oder die Aufmerksamkeit d~r Fahr
z,euglenroer übermäßig auf sich zu ziehen. Die 
Bewilligung ist weder übertragbar noch vererb
lich; sie ist, wenn es die Sicherheit des Straßen
verkehrs erfordert, bedingt, befristet oder mit 
Auflagen zu erteilen oder zu widerrufen. 

§ 85. Aus ü b u n g von E r wer b s t ä t i g
keiten. 

(1) Die Ausübung der Erwerbstätigkeit im Um~ 
herz~ehen . auf Straßen ist, bei starkem Verkehr 
oder wenn sie mit lärmender Kundenwerbung 
verbunden ist, in der Nähe von Markthallen und 
Marktplätzen, Schulen, Theatern, Kinos u. dgl. 
während der Betriebszeit sowie vor Kirchen wäh
rend des Gottesdienstes verboten. 

(2) Von der Straße ,aus dürfen Waren in Schau
fenstern nur in Zeiten ~chwachen Verkehrs ge
ordnet werden; der Verkehr darf hiedurch nicht 
behindert werden. 

(3) Inhabern einer Lizenz zur Ausübung der 
Bettelmu~ik ist auf Antrag oder VOll! Amts wegen 
VOll! der Behörde ein geeigneter Platz zur Aus
übung dieser Tätigkeit unter Bedachtnahme auf 
die Sicherheit, Leichtigkeit und Flüssigkeit des 
Verkehrs anzuw'eisen. 

§ 86. U m z ü g e. 

Sofeflll eine Benützung der Straße hiefür in 
Betracht kommt, sind, unbeschadet sonstiger 
Rechtsvorsdu-iften, Versammlungen unter freiem 
Himmel, öffeIlltli'Che oder ortsübliche Umzüge, 
volkstümliche Feste, Prozessionen o. dgl. von den 
Ye11a"ll!staltern drei T :lige, Leichenbegängll!iss,e von 
der Leichenbestattung 24 Stunden vorher der 
Behörde anzuzeigen. 

§ 87. W i n tel' s p 0 r tau f S t r a ß e n. 

(1) Auf Straßen in Ortsdurchfahrten, auf 
BUll!des- und Vorrangstraßen ist dit9 Skifahren, 
Schlittschuhlaufen uoo Rodeln verboten. Wenn 
es das öffentliche Interesse erfordert und keine 
erheblichen Interessen am unbehinderten Straßen
verkehr enq~egenstehen, hat die Behörde durch 
Verordnung einzelne Straßen von diesem Verbot 
auszunehmen. und für den übrigen Verkehr zu 
sperren. 

§ 84. Wer b u n gen und A n k ü n d i g u n
gen außerhalb von Straßen. 

(2) Für die Kund'machunrg der Verordnung gel
ten die Bestimmungen des § 43 Abs. 2 sinngemäß. 

(s) Personen, die auf Straßen skifahren, schlitt
Wer an Autobahnen oder Autostraßen inner- schlllhiaufen oder rodeln, haben auf andere 

. halb einer Entfernung von 100 m vom Fahr- Straßenbenützer Rücksicht zu nehmen und ihnen 
bahnrand oder an anderen Straßen innerhalb aUSlZuweichen. 
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(5) Wenn ~s das öffentliche Interesse erfordert, 
hat -die Behöroe unter Bedachtnahme auf die 
Sicherheit, Leich6gkeit oder Flüss,igkeit des Ver
kehrs durch Verordnurug andere als die in Abs. 1 
bezeichneten Zeiten festzulegen oder zu' hestim
men, zu welchen Zeiten die im Abs. 2 bezeichne
ten Verrich-tungen vorzunehmen sind. Besteh t 
kein allgemeines Bedürfnis an den in den Abs. 1 
und 2 bezeichneten Verrichtungen und sind sie 
auch im Hinblick auf die Sicherheit, Leichtigkeit 
und Flüssigkeit des Verkehrs nicht erforderlich, 
so hat die Behördt durch Verordnung die Straßen 
oder Straßenteile zu bestimmen, auf denen diese 
V,errichtungen nicht vorgenommen werden 
brauchen. Für die Kundmachung der Verordnun
gen gelten die Bestimmungen der §§ 42 Abs. 8 
und 43 Abs. 2 sinngemäß. Bei Vorliegen der 
gleichen Voraussetzungen hat die Behörde auf 
An'trag des Eigentümers einer Liegenschaft die 
Befreiung durch Bescheid auszusprechen. 

XII. ABSCHNITT. 

Behörden und Straßenerhalter. 

§ 94. Z u s t ä nd i g k e i t. 

(1) Die Erlassung von Verordnungen auf Grund 
der §§ 82 Abs.2, 83 Ahs. 1, 87 Abs. 1, 88 Abs.3, 
93 Abs. 5 _ und 97 Abs. 1 steht den Ländern 
zu. Das gleiche gilt für Verordnungen auf Grund 
des § 42, jedoch mit Ausnahme von solchen, die 
Autobahnen und Autostraßen betreffen, für das 
ganze Bundesgebiet gelten oder mit denen 
Bundesstraßen zu Vorrangstraßen erklärt oder 
mit Nummern versehen werdlfn. 

(2) Behörde im Sinne dieses Bundesgesetzes ist 
a) das Bundesministerium für Handel und 

Wiederaufbau zur Erlassung von Verord
nUngen, soweit sie nicht gemäß Abs. 1 den 
Ländern zusteht; 

b) die Landesregierung für alle Angelegen
heiten, deren Vollziehung Landessache wt 
und nicht der Bezirksverwaltungsbehörde 
(der . Bundespolizeibehörde) vorbehalten 
ist; 

c) die Bezirksverwahungsbehörde zur Erlas-
-. sung von Verordnungen und für Hinweise 

auf Gefahren und -sonstige verkehrswichtige 
Umstände und zur Erlassung von Beschei
den, die nicht über den örtlichen Wirkungs
bereich der Bezirksverwaltungsbehörde 
hinauswirken, es sei denn, daß sich aus den 
BestimmuBgen des § 95 über die Zus-tändig
keit von Bundespolizeibehörden etwas 
anderes ergibt. 

(3) Die Bezirksverwaltungsbehörde kann die 
von Ihr zu besorgenden Angelegenheiten (Abs. 2 
lit. c), soweit sie nur das Gebiet einer Gemeinde 
betreffen, der Gemeinde übertragen/ wenn die 
Organisation der Verwaltung in der .... Gemeinde 
eine ordnungsgemäße Behandlung der Angelegen-

heit erwarten läßt) die Gemeinde tritt in diesen 
Angelegenheiten an die Stelle der Bezirksverwal
tungsbehörde. Angelegenheiten des Verwaltungs
strafverfahrens und des Verkehrsunterrichtes sind 
von der übertragung ausgeschlossen. 

(4) Die Landesregierung und die Boezirksverwal
tungsbehörde haben vor der Erlassung einer Ver
oronung oder eines Bescheides in Angelegen
heiten, die den örtlichen Wirkungsbereich einer 
Bundespolizeibehör,de berühren, dieser Gelegen
heit zur Stellungnahme zu geben. 

§ 95. B und e s pol i z e i b eh ö r den. 

(1) Im örtlichen Wirkungsbereich einer Bundes
pol'izeibehörde obliegt dieser 

a) die überwachung der Einhaltung der 
straßenpolizeilichen Vorschriften und die 
unmittelbare Regelung des Verkehrs ein
schließlich der Anordnung der Regelung 
des Verkehrs durch Arm- oder Lichtzei.chen 
durch Organe der Bu'ooespolizei (Verkehrs
polizei); 

b) die Ausübung <cl-es Verwaltungsstrafrechtes 
(§§ 99 und 100) mit Ausnahme der über
tretungen der Bestimmungen über die Be
nützung der StPaße zu verkehrsfremden 
Zwecken (X. Abschnitt); 

c) die Anordnung der Teilnahme am Ver
kehrsunterricht und die Durchführung des 
Verkehrsunterrichtes (§ 101); 

d) das Verbot des LenkeIliS von Fahrzeugen 
(§ 58); 

e) die Bewilligung verkehrssportlimer Ver
anstaltungen (§ 63); 

f) die Entgegennahme von straßenpoIizei
Ii<:hen Anzeigen über die Abhaltung von 
Umzügen (§ 86). 

(2) Die Bundespolizeibehörden dürfen die ihnen 
obliegenden Angelegenheiten ruich-r auf die' Ge
meinden übertragen (§ 94 Abs. 3).· 

§ 96. B e S 0 n der e R e c h te und p f 1 i c h
t end erB e hör d e. 

(1) Ereignen sich an einer StraßensteIle wieder
holt Unfälle: sO hat die Behö.rde durch Lokal
'augenschein festzusteIlel1l, welche Maßnahmen zur 
Verhütung weiterer. Unfälle ergriffenJ werden 
können. 

(2) Die IBehörde hat alle zwei Jahre unter Bei
ziehung des Straßenerhalters alle angebrachten 
Straßenverkehrszeich,en daraufhin zu überprüfen, 
ob sie erforderlich sind. Nicht mehr erforderliche 
Straßenverkehrszeichen sind zu entfernen. 

(3) Die Behörde hat bei I{reuzunge.n von zwei 
Vorrangstraßen d'I!l'ch Aufstellung des Straßen
verkehrszeichens "ENDE DES VORRANGES" 
(§ 52 Z. 9b) und "ACHTUNG VORRANG
VERKEHR" (§ 49 Z. 5) oder "HALT VOR 
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KREUZUNG" (§ 51 Z. 11) zu bestimmen, 
weIcher Fahrzeuglenker Vorrang hat (§ 18). 

(4) Die Behörde hat unter Bedachtnahme auf 
die Sicherheit, Leichtigkeit und Flüssigkeit des 
Verkehrs ,auf Antrag der gesetzlichen Interessen
vertretung die Standplätze von Fahrzeugen des 
Platzfuhrwerks-Gewerbes (Taxi-Gewerbes) sowie 
des A.usflugswagen- (Stadtrundfahrten-) Gewerbes 
festzusetzen. Die Standplätze sind durch das Vor
schriftszeichen "BESCHRKNKUNG FÜR HAL
TEN UND PARKEN" (§ 51 Z. 13) und der ent
sprechende Zus'atztaf.el, z. "B. mit der Aufschrift 
,:AUSGENOMMEN 6 TAXI", zu kennzeichnen. 

§ 97. 0 r g a n e der S t r a ß e n auf s ich t. 

(1) Sof.ern es 'sich nicht um Organe der Bundes
gendarmerie oder der Polizei handelt, sind die 
Organe der Straßenaufsicht von der Behörde auf 
ihre Dienstpflichten zu vereidigen und mit einem 
Dienstabzeichen auszustatten. Form, Ausstattung 
und Tragweise des Dienstabzeichens sind unter 
Bedachtnahme auf seinen Zweck und seine Er
kennbarkeit durch Verordnung zu bestimmen. 

(2) Bei Gefahr im Verzuge, wie z. B. bei Brän
den oder Unfällen, oder in besonderen Ausnah
mefällen, wie z. B. bei Straßenbauten, kann die 
Behörde, wenn es die Sicherheit oder Leichtig
keit des Verkehrs erfordert, außer den Organen 
der Straßenaufsicht auch andere geeignete Per
sonen mit der Regelung des Verkehrs auf den 
in Betracht kommenden Straßenteilen vorüber
gehend betrauen. Sie hat diese Personen nach 
Möglichkeit mit einer weißen Armbinde kennt
lich zu machen und mit einem Ausweis, aus dem 
diese Betrauung hervorgeht, zu versehen. Wenn 
es die Sicherheit oder Leichtigkeit. des Verkehrs 
erfordert, kann die Behörde auch Organe eines 
Straßenbahn unternehmens mit der Regelung des 
Ver kehrs im Bereich von Straßenbahnhaltestellen 
betrauen. Den Anordnungen der gemäß den Be
stimmungen dieses Absatzes mit der Regelung 
des Verkehrs betrauten Personen ist Folge zu 
leisten. 

(3) Die Organe' der Straßenaufsicht sind, wenn 
es die Sicherheit, Leichtigkeit oder Flüssigkeit des 
Verkehrs erfordert, berechtigt, einzelnen Stra
ßenbenützern für den Einzelfall Anordnungen 
für die Benützung der Straße zu erteilen. Diese 
Anordnungen sind auch dann zu befolgen, wenn 
sie von den sonstigen bei der Benützung der 
Straße zu beachtenden Rechtsvorschriften abwei-
chen. .-

(4) Alle Personen, die auf Grund der Bestim
mungen dieses Bundesgesetzes mit derunmittel
baren Regelung des Verkehrs befaßt sind, müssen 
während dieser Tätigkeit so ausgerüstet sein und 
sich so aufstellen, daß sie von allen Straßen
benützern bei gehöriger Aufmerksamkeit leicht 
gesehen werden können. 
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(5) Die Befugnisse der Organe der Straßenauf
sicht erstrecken sich nicht auf Straßen ohne 
öffentlichen Verkehr. Amtshandlungen im 
Dienste der Straf justiz werden von dieser Be
stimmung nicht berührt. 

§ 98. B e s 0 n der e R e c h t e und P f I i c h
t end e s S t r a ß e ne r haI t e r s. 

(1) Der Straßenerhalter ist in jedem nach 
den Bestimmungen dieses Bundesgesetzes durch
zuführenden Verfahren Partei im Sinne des § 8 des 
Allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetzes 1950. 
Vor Erlassung einer Verordnung auf Grund der 
Bestimmungen des Bundesgesetzes hat die Be
hörde den Straßenerhalter anzuhören, es sei 
denn, daß Gefahr im Verzuge ist und er nicht 
rechtzeitig beteiligt werden kann. Vom Inhalt 
der Verordnung ist der Straßenerhalter auf jeden 
Fall in Kenntnis zu setzen. 

(2) Der Straßenerhalter hat seine Organe, die 
mit der Erhaltung, Pflege und Reinigung der 
Straßen heauftragt sind, mit einer rot-weiß ge
streiften Schutzausrüstung auszustatten und sie 
anzuweisen, diese Ausrüstung während der Dauer 
der Arbeitsverrichtungen auf der Straße zu tra
gen. Eine Schutzausrüstung braucht auf Straßen
stellen, die durch das Gefahrenzeichen "BAU
STELLE" (§ 49 Z. 9) gekennzeichnet sind, nicht 
getragen zu werden. 

(3) Der Straßenerhalter darf auch. ohne be
hördlichen Auftrag Einrichtungen zur Regelung 
und Sicherung des Verkehrs anbringen; dies gilt 
jedoch nicht für die in § 43 Abs. 1 genannten 
Straßenverkehrszeichen. Er ist jedoch verpflich
tet, die von ihm selbständig angebrachten Ein
richtungen zur Regelung und Sicherung des Ver
kehrs zu entfernen, wenn es die· Behörde ver
langt. Die Behörde hat ein solches Verlangen zu 
stellen, wenn es die Sicherheit, Leichtigkeit oder 
Flüssigkeit des Verkehr~ erfordert oder wenn 
die angebrachten Einrichtungen unrichtig sind. 

XIII. ABSCHNITT. 

. Straf- und Schlußbestimmungen. 

§ 99. S t r a f be s tim m u n 'ge n. 

(1) Eine Verwaltungsübertretung begeht und ist 
mit Geldstrafe bis zu 30.000 S oder mit Arrest 
bis zu 6 Wochen zu bestrafen, wer 

a) als Lenker eines Fahrzeuges, als Fußgänger, 
als Reiter oder als Treiber oder Führer von 
Vieh gegen die bei der Benützung der 
Straße von ihm zu beachtenden Gebote 
und Verbote verstößt; 

b) bei einem Verkehrsunfall die Bestimmun
gen des § 4 nicht befolgt, insbesondere nicht 
Hilfe leistet oder herbeiholt, die Herbei
holung einer Hilfe nicht ermöglicht oder 
als Lenker eines Fahrzeuges nicht anhält; 

, . 

,'. 
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c) die Kenrizeichnung "ARZT IM DIENST" 
unbefugt gebraucht oder zu anderen als im 
§ 21 Abs. 4 bezeichneten Zwecken miß
braucht; 

d) ein Fahrzeug in 'einem durch Alkohol oder 
Suchtgiften beeinträchtigten Zustand oder 
in einer in § 57 Abs. 1 bezeichneten kör
perlichen oder geistigen Verfassung lenkt 
oder in Betrieb nimmt; 

e) Straßen ohne Bewilligung zu verkehrs
fremden Zwecken (X. Abschnitt) benützt, 
insbesondere "bhne Ausnahmebewilligung 
die in § 81 bezeichneten Tätigkeiten oder 
Herstellungen vornimmt oder ohne Bewilli
gung verkehrssportliche Veranstaltungen 
(§ 63) abhält; 

f) außerhalb von Straßen ohne Bewilligung 
verkehrsbeein trächtigende Werbungen und 
Ankündigungen anbringt (§ 84); 

g) Versammlungen, öffentlich,e oder ortsüb
liche Umzüge, volkstümliche Feste, Pro
zessionen und Leichenbegängnisse nicht an
zeigt (§ 86); 

h) auf Straßen trotz Verbot Wintersport be
treibt (§ 87); 

i) durch Spielen auf oder neben der Straße 
gegen die Bestimmungen des § 88 verstößt 
oder als gesetzlicher Vertreter von Kindern 
zuläßt, daß sie ,gegen diese Bestimmungen 
verstoßen; 

j) Verkehrshindernisse auf Straßen entgegen 
den Bestimmungen des § 89 nicht kenn
zeichnet oder beleuchtet; 

k) Straßen verun'reinigt; 

J) als Eigentümer einer Liegensdtaft nicht für 
die Säuberung und Bestreuung der Straße 
sorgt (§ 93); , 

m) auf fahrende Fahrzeuge aufspringt oder von 
ihnen abspringt; 

n) sich an Fahrzeuge 'anhängt, um sich ziehen 
zu lassen; 

0) Tiere an Fahrzeuge anbindet, um sie mit
laufen zu lassen; 

p) Straßenbenützer blendet; 

q) Einrichtungen zur Regelung und Sicherung, 
des Verkehrs unbefugt anbringt, entfernt, 
verdeckt oder in ihrer Lage oder Bedeu
tung verändert oder sonst gegen die Be
stimmungen des § 31 verstoßt; 

r) beim Betrieb eines Fahrzeuges oder bei der 
Ladetätigkeit vermeidbaren ,Lärm erregt; 

s) als Besitzer eines Fuhrwerkes dieses einem 
anderen in unvorschriftsmä~igem Zustand 
zum Betriebe überl~ßt (§ 69 Abs. 3). 

(2) Der Versuch ist strafbar. 

(3) Eine Verwaltungsübertretung gemäß Abs. 1 
liegt nicht vor, wenn die Tat gerichtlich zu ahn
den ist oder wenn sie auf einer Straße mit' nicht 
öffentlichem Verkehl;" begangen wurde. 

(4) Die Durchführung eines Strafverfahrens 
gemäß Ahs. 1 und 2 steht der Erlassung und 
Vollstreckung eines Bescheides, womit der Auf
trag erteilt wird, einen den Vorschriften dieses 
Bundesges·etzes zuwiderlaufenden Tatbestand zu 
beseitigen, nicht entgegen. 

(5) Die Behörde hat im Straferkenntnis auch im 
Sinne des § 57 des Verwaltungsstrafgesetzes 1950 
über die aus dieser übertretung abgeleiteten pri
vatrechtlichen Ansprüche des Straßenerhalters 
gegen den Beschuldigten zu entscheiden. 

(6) Die eingehobenen Strafgelder sind dem Er
halter jener Straße abzuführen, auf der die Ver
waltungsübertretung begangen wurde, und sind 
von diesein für die Erhaltung der Straße zu ver
wenden. 

§ 100. E r s c h wer end e Ums t ä n d e. 

(1) Im Falle eine!' Verwaltungsübertretung 
gemäß § 99 lit. r oder bei Vorliegen von er
schwerenden Umständen in den· sonstigen Fällen 
des § 99 Abs. 1 darf keine Geldstrafe unter 
200 S oder keine Ar.restsurafe unter 3 Tage ver
hängt werden. Hat ein Beschuldigter die gleiche 
Verwaltungsübertretung unter erschwerenden 
Umständen bereits zweimal oder öfter begangen, 
so können diese Geld- und Arreststrafen auch 
nebeneinander verhängt werden. 

(2) Erschwerende Umstände liegen insbesondere 
vor: 

a) wenn die Verwaltungsübei·tretung in einem ' 
durch Alkohol oder Suchtgifte beeinträch
tigten Zustand oder durch vorsätzliche Bei
hilfe zu einer solchen Verwaltungsübertre
tung begangen wurde, 

b) wenn die Verwaltungsübertretung beim 
Lenken oder beim Betrieb eines Fahrzeu
ges unter besonders g,efährlichen Verhält
nissen, insbesondere heim überholen, oder 
mit besonderer Rücksichtslosigkeit gegen
über Fußgängern oder gegenüber Benützern 
von Fahrzeugen, die nach ihrer Art, Bau
weise oder Beschaffenheit im Straßenver
kehr in der Regel größeren Gefahren aus
gesetzt sind, begangen wurde, 

c) wenn der Beschuldigte die gleiche Verwal
tungsübertretung schon wiederholt began
gen hat und er einsehen mußne, daß durch 
die Begehung der Verwaltungsübertretung 
mit" Rücksicht auf den Tatort und auf son
stige Verhältnisse leicht eine Gefahr für die 

'Sicherheit von Personen und Sachen ent
,stehen kann, 

d) wenn die Verwaltungsübertretung unter 
Mißachtung der in diesem Bundesgesetz 
enthaltenen Bestimmungen oder der auf 
Grund· des Bundesgesetzes erlassenen. Ver
ordnungen zum Schutze von Lärmbelästi
gungen begangen wurde. 
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§ 101. Ver k~l1 r s u n t er r ich t. 

(1) Neben einer Strafe (§§ 108 und 109) oder 
einer Verwarnung (§ 21 Verwaltungsstrafgesetz 
1950) kann der beschuldigte Lenker eines Fahr
zeuges von der Behörde durch Bescheid zur Teil
nahme an einem von ihr abzuhaltenden Ver
kehrsunterricht bis zu einer Gesamtdauer von 
6 Stunden verpflichtet werden, wenn sein Ver
halten im Straßenverkehr, insbesondere mit 
Rücksicht auf wiederholte Beanstandungen, ver
muten läßt, daß er die Verkehrsvorschriften 
nicht beherrscht. ~ 

(2) Zur Teilnahme am Verkehrsunterricht kann 
der Lenker eines Fahrzeuges bei Vorliegen der 
V oraussetzunßen des Abs. 1 auch dann verpflich
tet werden, wenn er lediglich mit Rücksicht auf 
die Bestimmungen des § 99 Abs. 3 von der Ver
waltungsbehörde nicht bestraft wird. 

(3) Der Verkehrsunterricht kann auch an Sonn
oder Feier.tagen a:bgehalten werden, darf aber 
an solchen Tagen mcht länger als zwei Stunden 
dauern. Die Bestimmung des § 20 des Allgemei
nen Verwaltungsverfahrensgesetzes 1950 ist an
zuwenden. 

§ 102. Ab g ren z u n g zu a nd er e n 
R e c h t s vor s ehr i f t e n. 

Durch dieses Bundesgesetz werden die Straßen
verwaltungsgesetze sowie eisenhahnrechtliche und 
arbeitsrechtliche Vorschriften nicht berührt. Auf 
die Ausrüstung, Beschaffenheit und Beleuchtung 
sowie auf den Verkehr von Kraftfahrzeugen 
findet es nur insoweit Anwendung,· als kraft
fahrrechtliche Vorschriften nicht ausdrücklich 
etwas anderes bestimmen. 

§ 103. In k r a f t t r e t e nun d Au f
hebung. 

(1) Dieses Bundesgesetz tritt, sofern sich aus 
Abs. 2 nichts anderes ergibt, am ............ . 
in Kraft. 

(2) Der § 95 dieses Bundesgesetzes tritt in den 
einzelnen Ländern mit dem Inkrafttreten de5 
ihm entsprechenden Landesgesetz,es (Art. 15 
Abs. 4 B.-VG.), frühestens jedoch zugleiCh mit 
den übrigen Bestimmungen dieses Bunde&gesetzes 
in Kraft. 
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(3) Mit dem Inkrafttreten dieses Bundes
gesetzes tritt das Straßenpolizeigesetz vom 
12. Dezember 1946, BGBI. Nr. 46/1947, mit 
Ausnahme der darin enthaltenen Verfassungs
bestimmungen, außer Kraft. 

§ 104. übe r g a n g s b es tim m u n gen. 

(1) Soweit die bisher in Verwendung stehenden 
Einrichtungen zur Regelung und Sicherung des 
Verkehrs den Vorschriften dieses Bundesges,etzes 
nicht entsprechen, sind sie bis zum 1. Jänner 
1965, sofern es sich jedoch um Sperr- oder Leit
linien handelt (§ 54 Abs. 1), die in Steinreihen 
ausgeführt sind, bis 1. Jänner 1970 durch die 
diesem Bundesgesetz entsprechenden Einrichturi
gen zu ersetzen und bis dahin zu beachten. 

(2) Bewilligungen, die auf Grund der bis zum 
Inkrafttreten des Bundesgesetzes geltenden 
straßen polizeilichen Vorschriften rechtskräftig 
erteilt wurden, gelten als auf Grund dieses Bun
desgesetzes erlassen. 

(3) Die Bestimmungen dieses Bundesgesetzes 
über den Zustand, oder die Ausrüstung von 
Fahrzeugen finden auf Fahrzeuge, die sich im 
Zeitpunkt des Inkrafttretens des Bundesgesetzes 
bereits in Bet'rieb befunden haben, erst ab 
1. Jänner 1961 Anwendung, wenn ihr Zustand 
und ihre Ausrüstung den bisherigen straßen
polizeilichen Vorschriften entsprechen. 

§ 105. Voll z i e h u n g. 

(1) Mit der Vollziehung des § 95 ist das Bun
desministerium für Handel und Wiederaufbau 
im Einvernehmen mit dem Bundesministerium 
für Inneres betraut. 

(2) Mit der Vollziehung der zivil rechtlichen 
Vorschriften dieses Bundesgesetzes ist das Bun
desministerium für Justiz im Einvernehmen mit 
dem Bundesministerium für Handel und Wieder
aufbau betrf\ut. 

(3) Soweit die Vollziehung dieses Bundes
gesetzes den Ländern zusteht, obliegt sie . den 
Landesregierungen, im übrigen, soweit sich aus 
den Abs. 1 und 2 nichts anderes ergibt, dem 
Bundesministerium für Handel und Wiederauf
bau. 

".-
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Erläuternde Bemerkungen 

A. Einleitung. 

Das geltende Straßenpolizeigesetz, BGBL 
Nr. 46/1947, wurde vom Nationalrat am 12. De
zember 1946 beschlossen, zu einer Zeit also, da 
es unverhältnismäßig weniger Kraftfahrzeuge 
gab als heute und da sich angesichts der ,damals 
herrschenden Not an den primitivsten Erfor
dernissen des täglich·en Lebens niemand auch nur 
annähernd eine Vorstellurig vom Ausmaß der 
immer rascher zunehmenden Motorisierung 
machen konnte. Bei der Erlassung des Straßen
polizeigesetzes 1946 stand die Notwendigkeit der 
Ersetzung deutscher Vorschriften im Vorder
grund. Es konnte dabei auf die vor dem Jahre 
1938 geltenden, aus dem Jahre 1935 stammenden 
Rechtsvorschriften zurückgegriffen werden, die 
jedoch der Entwicklung des heutigen Straßen
verkehrs nicht mehr gerecht werden können 
(v gl. Erläuternde Bemerkungen zum Straßen
polizeigesetz, BGBL Nr. 46/1947, 199 dei Bei
lagen Zu den stenographischen Protokollen des 
Nationalrates V. GP.). 

Die mit dem Anwachsen der Zahl ,der Fahr
zeuge v,erbundene größere Verkehrsdichte auf den 
Straßen, die mit der technischen Fortentwicklung 
der Kraftfahrzeuge verbundene Möglichkeit, 
größere Geschwindigkeiten zu erreichen und die 
sich aus diesen Umständen ergebenden größeren 
Gefahren für die Teilnehmer am Straßenverkehr 
machen eine Neuregelung des Straßenpolizei
rechtes dringend erforderlich, die der gegen
wärtigen Situation im Straßenverkehr entspricht 
und überdies genug elastisch ist, um auch bei 
weiterer Verdichtung des Verkehrs Anwendung 
finden zu können; dieses Ziel hat sich der vor
liegende Entwurf f;esetzt. 

Dazu kommt noch, daß Österreiffi das Ab
kommen über den Straßenverkehr und das 
Pr'otokoll fiber Straßenverkehrszeichen sowie die 
Schlußakte der Konferenz der' . Vereinten 
Nationen über Straßen- und Kraftt"ahrzeugver
kehr, die am 19. September 1949 in Genf unter
zeichnet wurden, und die Europäische Zusatz
vereinbarung zum Abkommen über den Straßen..: 
verkehr und zum Protokoll über Straßenver-

kehrszeichen, die am 16. September 1950 in Genf 
unterzeichnet wurde, im folgenden als "Genfer 
Abkommen" hezeichnet, ratifiziert hat (BGEl. 
Nr. 222/19.55). Es ergibt sich daher auch die Not
wendigkeit, das innerstaatliche Straßenpolizei. 
recht den internationalen Vereinbarungen anzu
passen. Auch müssen die im Rahmen der ECE 
ausgearbeiteten Empfehlungen. auf dem Gebiete 
der Straßenpolizei berücksichtigt werden. 

Um eine einheitliche Regelung des Straßen
verkehrs im ganzen Bundesgebiet zu erreichen, 
mußte der Entwurf auf eine von den bisherigen 
Bestimmungen der Bundesverfassung abweichende 
Ve.rfassungsgrundlage gesreHt werden. Näheres 
hierüber findet sich in den Erläuterungen zu § 1. 

Besondere finanzielle Auswirkungen sind durch 
das neue Straßenpolizeigesetz nicht zu erwarten. 
In den übergangsbestimmungen ist dafür V or
sorge getroffen worden, daß die neuen Straßen
verkehrszeichen und Bodenmarkierungen nicht 
sofort an Stelle der hisherigen, künftig jedoch 
nicht mehr zu verwendenden Zeichen.gesetzt 
werden brauchen. Es wird im allgemeinen genü
gen, wenn die genannten Zeichen anläßlich der. 
üblichen Erneuerung ausgewechselt werden. 

B. Besonderer Teil. 

Vorhemerkung: In den folgenden Er
läuterungen werden in Klammern neben den ~u 
erläuternden Bestimmungen die entsprechenden 
Stellen der bisherigen Straßenpolizeivorschriften 
angeführt. Sofern eine weitere Erläuterung nicht 
notwen,dig ist, beschränkt sich diese gegebenen
falls lediglich' auf die Anführung der bisherigen 
Bestimmungen. 

1. ABSCHNITT. 

Allgemeines. 

Zu. § 1. Geltungsbereich (§§ 66 und 69 StPoIG.). 

Nach den Bestimmungen des Bundes-Ver
fassungsgesetzes sind die Angelegenheiten der 
Bundesstraßen, also auch die Angelegenheiten der 
Straßenpolizei auf diesen Straßen in Gesetzf;cbung 
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und Vollziehung Bundessache (Art. 10 Abs. 1 
Z. 9); die StraßenpoIizei auf anderen als Bundes
straßen ist gemäß Art. 12 Abs. 1 Z. 8 in Grund
satzgesetzgebung Bundessache, in Ausführungs
gesetzgebung und Vollziehung Landessache. Die 
Gesetzgebung des Bundes wäre somit herufen, 
die Straßenpolizei auf Bundesstraßen zur Gänze 
und auf ander-en als Bundesstraßen nur in den 
Grundsätzen zu regeln. Dies hat zur Folge, daß 
die Gesetzgebung eines jed-en Bundeslandes in der 
Lage wäre, für ihren Wirkungsbereich Bestim
mungen zu erlassen, die sowohl mit den straßen
polizeilichen Normen hinsichtlich Bundesstraßen 
als auch mit j.enen, di.e von der Gesetzgebung 
eines anderen Bundeslandes erlassen werden, in 
Widerspruch stehen könnten. Der Straßen
benützer wäre somit gezwungen, eine Vielzahl 
von Vorschriften zu kennen, die ein und dieselbe 
Angelegenheit regeln. Ist die Erwerbung solcher 
Kenntnisse schon dem durchschnittlichen Straßen
benützer nicht zumutbar, kann: dies schon gar 
nicht von den vielen Ausländern verlangt wer
den, die Österreich alljährlich mit ihren Fahr
zeugen besuchen. Wenn ein Gesetzeszustand her
g-estellt werden soll, der den erwähnten Bestim
mungen des Bundes-Verfassungsg-esetzes ent
spricht, so muß schon im vorhinein damit ge
rechnet werden, daß die Mehrzahl aller Straßen
benützer die verschiedenen und unterschiedlichen 
straßenpolizeilichen Bestimmungen nicht beherr
schen wird und nicht zu beherrschen - vermag. 
Eine· Neuregelung des Straßenpolizeiwesens 
würde daher nicht zur Hebung der Verkehrs
sicherheit auf den Straßen fiihren, sondern 
wegen der Möglichkeit, daß die Gesetzgeber der 
einzelnen Bundesländer für ihren Wirkungsbe
reich voneinander abweichende Bestimmungen 
erlassen könnten, neue UnsiCherheit mit sich 
bringen. Es besteht kein Zweifel, daß nur dann, 
wenn die Straßenbenützer die straßenpolizei
lichen Vorschriften beherrschen und befolgen, 
Gev,;ähr dafür gegeben ist, daß die Verkehrs
sicherheit auf den Straßen gehoben wird. Voraus
setzung ist jedoch, daß für das gesamte Bundes
gebiet einheitliche Vorschriften gelten. Eine Ver
einheitlichung der straßen polizeilichen Vor
schriften ist angesichts der Tatsache, daß der 
Straßenverkehr wegen des technischen Fort
schrittes im Fahrzeug- und Straßenbau immer 
raumgreifender wird, für den innerstaatlichen 
Bereich umso dringlicher, da eine solche 'Not
wendigkeit auch selbst für den internationalen 
Straßenverkehr anerkannt-wurde. In diesem Zu
sammenhang sei auf das in der Einleitung ver
wiesene Genfer Abkommen aufmerksam gemacht,' 
das "im Bestreben, die Entwicklung und Sicher
heit des internationalen Straßenverkehrs durch 
Aufstellung einheitlicher Regeln zu fördern" ab
geschlossen wurde. 

Aber auch der Gesetzgeber des Jahres 1929 
hat anläßlich der Beschlußfassung über das 
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Straßenpolizei-Grundsatzgesetz, BGBI. Nr. 438/ 
1929, deutlich erkannt, daßnur eine einheitliche 
Straßen polizei-Gesetzgebung zur Verkehrssicher
heit auf den Straßen beiträgt. Aus den Erläutern
den Bemerkungen zum erwähnten Gesetz (139 
der Beilagen zu den stenographischen Protokollen 
des Nationalrates III. GP.) ist unschwer das Be
dauern darüber zu erkennen, daß das Straße-n
polizeiwesen nach den eingangs erwähnten ß.e
stimmungen des Bundesverfassungsgesetzes 
länderweise verschieden geregelt werden kann. Es 
heißt in den erwähnten Erläuternden Bemer
kungen wörtlich: "Schon die Hinübernahme der 
Gesetzgebungskompetenz aus der Landes
kompetenz in die Kompetenz des Bundes zeigt, 
daß das Straßenpolizeiwesen als eine Angelegen
heit angesehn wird, die einer gewissen ei n
h e i tl ich e n Regelung bedarf. Diese Bestre
bungen sind umso begreiflicher, wenn man be
denkt, daß die Straßenpolizei auf Bundesstraßen 
einheitlich für das ganz-e Bundesgebiet ger-egelt 
ist, daß der Verkehr vor den -einzelnen Straßen
kategorien nicht halt macht, sondern daß sich 
das g-esamte Straßennetz verkehrstechnisch als 
ein h e i t1 ich es Ga n z es darstellt." Wenn 
schon vor 30 Jahren die Notwendigkeit 
einer einheitlichen Regelung des Straßenverkehrs 
erkannt wurde, so wird sich heute, angesichts der 
ungeheuren Ausweitung des Straßenverkehrs erst 
recht niemand dieser Erkenntnis verschließen 
können. In diesem Zusammenhang sei insbeson
dere auch darauf verwiesen, daß das in Kraft 
stehende Straßenpolizeigesetz in seinem § 69 die 
Verfassungsbestimmung enthält, wonach .für 
andere als Bundesstraßen in einem jeden Bundes
land die' straßenpolizeilichen Vorschriften für 
Bundesstraßen so lange gelten, als die Aus
führungsgesetze nicht erlassen sind. Die Tatsache, 
daß bisher kein ein z i g e s Bundesland. eigene 
Ausführungsgesetze zur Regelung des Straßen
verkehrs auf anderen als Bundesstraßen erlassen 
hat und daß somit zurzeit auf allen Straßen der 
Republik Österreich ein einheitliches Stnaßen
polizeirecht gilt, zeigt deutlich, daß auch die 
Bundesländer die Notwendigkeit einer einheit
lichen gesetzlichen Regelung des Straßenverkehrs 
im ganzen Bund-esgebiet erk~nnt haben. Der 
gleichzeitig vorgelegte Entwurf eines Bundes
v'erfassungsgesetzes, mit dem das Bundesver
fassungsgesetz in der Fassung von 1929 abge
ändert wird, sieht die Regelung der gesamten 
Straßenpolizei nach Art. 11 des B.-VG. vor; auf 
die Erläuternden Bemerkungen zu diesem Ent~ 
wurf sei verWiesen. 

-Zu Abs. 1: Nur für Straßen mit öffentlichem 
Verkehr können von der Behörde Verordnungen 
erlassen und Hinweise gegeben werden. Straßen 
ohne öffentlichen Verkehr sind der Verordnungs
gewalt entzogen. Im Hinblick auf die Wahrung 
der vollen Verfügungsgewalt des Straßenerhalters 
über eine Straße ohne öffentlichen Verkehr wird 
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auch an anderer Stelle bestimmt, daß sich die I Zu Z. 2 bis 4 (Z. 3): Nach den bisherigen 
Obliegenheiten und Befugnisse der Organe der straßenpolizeilichen Bestimmungen 1st eme 
Straßenauf",icht nicht auf die Straßen ohne öffent- Hauptfahrbahn die mittlere von drei im 
lichen Verkehr erstrecken, es sei denn, daß es Raume einer Straße befindlichen Fahrbahnen. 
sich um Amtshandlungen hand.eIt, die im Dienste Nunmehr kann eine Hauptfahrbahn auch dann 
der Straf justiz vorgenommen werden. vorhanden sein, wenn neben ihr auch nur ein e 

Zu Abs. 2: Ob eine Straße eine Straße mit 
öffentlichem Verkehr ist, wird nach ihrer Be
nützung und nicht nach den Besitz- oder Eigen
tumsverhältnissen am Straßengrund zu beurteilen 
sein. Aus der Bestifu.mung ergibt sich nun, daß 
eine Straße, auch wenn sie nur gegen Entrichtung 
einer Maut benützt werden darf, als Straße mit 
öffentlichem Verkehr anzusehen ist, zumal es sich 
hiebeium all g em ein e, wenngleich auch vom 
Straßenerhalter festgelegte Bedingungen handelt. 
Hingegen sind Straßen, die nur zu bestimmten 
Zwecken zugänglich sind, keine Straßen mit 
öffentlichem Verkehr. Dazu gehören insbesonder,e 
Straßen in Fabriksgeländen, die nur von Werks
fahrzeugen oder von Fahrzeugen anderer Unter
nehmungen Zu einem bestimmten Zweck, z. B. 
zur Lieferung von Material, oder zur Abholung 
von Erzeugnissen befahren werden dürfen. 
Gleiches gilt auch für Straßen innerhalb von 
Schlachthöfen, die nur zu bestimmten Zwecken, 
nämlich zur Inanspruchnahme des Schlachthofes, 
benützt werden dürfen. 

Zu § 2. Begriffsbestimmungen (§ 1 StPolG.). 

So wie in den bisherigen Straßenpolizeigesetzen 
sind im Entwurf Begriffsbestimmungen voran
gestellt worden. Eine Erweiterung der Begriffs
bestimmungen war notwendig, um die bisher 
aufgetretenen Verschiedenheiten in den Auf
fassungen zu bereinigen. 

Zu_Z. 1 (Z. 1): Eine Landfläche ist dann eine 
Straße, wenn sie ausschließlich für den Fahrzeug
verkehr oder ausschließlich für den Fußgängerver
kehr oder sowohl für denFahrzeugverkehr als auch 
für den Fußgängerverkehr bestimmt ist. Aus den 
Beschränkungen auf den Fahrzeug- und Fuß
gängerverkehr ergibt sich weiters, daß Flächen, 
die ausschließlich dem Sport dienen (z. B.' Schi
pisten), aber auch Kinderspielplätze und Holz
riesen keine Straßen sind. Landflächen, die aus
schließlich dem Viehtrieb dienen, sind keine 
Straßen. Hingegen ist die Benützung der Straße 
zum Viehtrieb nach Maßgabe der Bestimmungen 
des § 79, zulässig., Der festgelegte Straßenbegriff 
gilt nur für den Bereich der Straßenpolizei; 
daraus folgt, daß nach eisenbahnrech dichen V or
schriften für den Bereich des Eisenbahnwesens 
der Straßenbegriff anders bestimmt werden kann. 
Eine besondere Definition des Begriffes "Auto
bahn" oder "Autostraße" ist deshalb nicht not
wendig, weil eine Straße nur dann Autobahn 
oder Autostraße sein kann, wenn sie die Behörde 
dazu erklärt. 

Nebenfahrbahn besteht. 

Zu Z. 5: Die Dichte des Straßenverkehrs macht 
es notwendig, die Fläche einer Fahrbahn beson
ders zweckmäßig auszunützen, ohne dabei die 
Obsorge für die Sicherheit des Verkehrs zu ver
nachlässigen. Es war daher notwendig, die Fahr
bahn noch in Fahrstreifen zu unterteilen. Die 
Definition des Begriffes "Fahrstreifen" folgt dem 
Genfer Abkommen über den Straßenverkehr. 

Zu Z. 6 (Z. 4). 

Zu Z. 7 (Z. 6). 

Zu Z. 8 (Z. 5). 

Zu Z. 9 (Z. 7). 

Zu Z. 10 (Z. 8): Gehsteige können von der 
Fahrbahn nicht nur durch Randsteine, sondern 
auch durch Bodenmarkierungen (z. B. auf 
Brücken) oder durch Str,eifbalken gekennzeichnet 
werden. 

Zu Z. 11 (Z. 9): Wesentliches Merkmal eines 
Schutzweges ist die Bodenmarkierung. Ist eine 
solche Bodenmarkierung vorhanden, so kann sich 
der Fußgänger darauf verlassen, daß es sich um 
einen Schutzweg handelt. Fehlt die Kennzeich
nung eines Schutzweges durch das Gefahren
zeichen "Fußgängerübergang" (§ 49 Z. 11), so 
ändert dies nichts an der Eigenschaft des Schutz
weg,es. Solange im Bereich des Schutzweges Arm~ 
zeichen oder Lichtzeichen zur Regelung des Ver
kehrs gegeben werden, kommt ihm keine beson
der,e rechtliche Bedeutung zu. 

Zu Z. 12 (Z. 10): Auch Haltestelleninseln sind 
als Schutzinseln anzusehen. 

Zu Z. 13 (Z. 2): Das Befahren von s.eIbständi
gen Gleiskörpern ist verboten (§ 28 Abs. 3)~ die 
in einer Fahrbahn liegenden Schienen dürfen. 
nach Maßgabe des § 7 Abs. 1 befahren werden. 

Zu Z. 14 (Z. 14): Nach der bisherigen Regelung 
gilt als Ortsdurchfahrt eine Straßenstrecke, die: 
durch "verbautes Gebiet" führt. Zwar war be
stimmt worden, wann ein Gebiet als "verbaut'" 
anzusehen ist, doch hat der Straßenbenützer 
unter Bedachtnahme auf diese Bestimmung zu-, 
nächst selbst zu beurteilen, ob es sich im kon
kreten Fall um ein verbautes Gebiet handelt. 
diese Regdung führte dazu, daß die Behörden 
und die einzelnen Straßenbenützer den Begriff' 
verschieden aUoSlegten, was eine gewisse Rechts
unsicherheit, aber auch, eine erhebliche Unsicber
heit im Straßenverkehr zur Folge hatte. Nun
mehr soll klargestellt werden, daß die Ortsdurch
fahrt durch die Richtzeichen "Ortstafel" und 
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"Ortsende" begrenzt- wird. Eine Straße ist auch 
dann "Ortsdurchfahrt" wenn an ihr selbst kein 
Richtzeichen "Ortsdurchfahrt" aufgestellt ist, 
wenn man aber von einer so gekennzeichneten 
Stelle zu ihr gelangt. 

Zu Z. 15: Diese Definition dient lediglich dazu, 
um ·den Gegensatz zur Ortsdurchfahrt zu be
zeichnen. 

Zu Z. 16 und 17: Bei der Definition des Be
griffes der "Kreuzung" und der "geregelten 
Kreuzung" war zu übe rieten, ob hiebei auch auf 
s,chienengleiche Eisenbahnübergänge Bedacht zu 
nehmen wäre. Von der Gleichsetzung eines 
schienengleichen Eisenbahnüberganges mit einer 
Kreuzung wurde Abstand genommen, um einer 
überschneidung mit eisenbahngesetzlichen Be
stimmungen auszuweichen, Die Definition der 
geregelten Kreuzung stellt klar, daß eine 
Kreuzung, bei der nur Straßenverkehrszeichen 
oder Verkehrsleitzeichen angebracht sind, nicht 
als eine geregelte Kreuzung gilt. 

Zu Z. 18 (Z. 15): Mit Rücksicht auf die vielen 
Arten der Beförderungsmitt,el im Straßenverkehr 
war es notwendig, den Begriff des Fahrzeuges 
einzuschränken. Soweit es sich nicht um Arbeits
maschinen handelt, ist mit dem Begriff des Fahr
zeuges die Vorstellung verbunden, daß damit 
Personen und Sachen auch über weitere Strecken 
befördert werden können. Dieser Vorstellung 
will der Entwurf Rechnung tragen. Ob mit 
Kleinfahrzeugen die Fahrbahn oder der Geh
steig Zu benützen ist, ergibt sich aus den Beson
deren Bestimmungen des Entwurfes, insbesondere 
aus § 75 Abs. 9. 

Zu Z. 19: Die Definition ,des "Tatsädllichen 
Gesamtgewichtes" weicht von der Bes,timmung 
des "Gesamtgewichtes" in § 3 ·Abs. 1 KFG. 1955 
ab; dies deshalb, weil es bei den straßenpolizei
lichen Bestimmungen (anders wie bei j·enen des 
Kraftfahrgesetzes) weniger auf das höchst
zulässige, sondern auf Jas tatsächliche Gewicht 
eines Fahrzeuges ankommt. Die gegenständliche 
Definition folgt daher dem Genfer Abkommen. 

Zu Z. 20 (Z. 16): Als Fuhrwerke gelten auch 
Fahrzeuge, die .dazu bestimmt sind, von Zug
maschinen fortbewegt zu werden, die :lAuf gerader 
und ebener Fahrbahn eine Geschwindigkeit von 
9 km/h nicht 'Zu überschreiten vermögen. 

Zu Z. 21 (Z. 17). 

Zu Z. 22: Hinsichtlidt der Motorfahrräder 
siehe die Erläuternden Bemerkungen zu § 68. 

Zu Z. 23 (Z. 18): Im Gegensatz zur bisherigen 
RegeIung gelten Lastfahrräder nicht mehr als 
Lastfahrzeuge. 

Zu Z. 24 (Z. 19). 

Zu Z. 25: Welche Fahrzeuge als Einsatzfahr
zeuge gelten, welche Warnungszeich,en sie führen 
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und wann der Lenker eines solchen Fahrzeuges 
diese Zeichen geben darf, richtet sich nach den 
Bestimmungen des Kraftfahrgesetzes 1955 (vgl. 
§§ 18 Abs. 10, 22 Abs. 2 und 90 des Kraftfahr
gesetz-es 1955). Fuhrwerke werden als Einsatz
fahrz.eug·e wohl kaum mehr in einem solchen 
Umfang in Betracht kommen, daß sie bei den 
Begriffsbestimmungen berücksichtigt werden 
müßten. 

Zu Z. 26 bis 28 (Z. 21 bis 23). 

Zu Z. 29 bis 30: Das überholen ist das Vorbei
bewegen eines Fahrzeug.es an Straßenbenützern, 
,die sich in der gle~chen Richtung fortbewegen. 
Bewegt sich ein Fahrz'eug an stehenden Fahr
zeugen oder an sonst sich auf der Straße befind
lichen, sich jedoch nicht fortbewegenden Personen 
und Sachen vorbei, so ist dies ein 'bloßes Vorbei
fahren. (Z. 30). 

Zu § 3 Vertrauensgrundsatz. 

In § 7 des bisherigen Straßenpolizeigesetzes 
wird bestimmt, daß auf der Straße jedermann 
verpflichtet ist, Rücksicht auf den Straßenverkehr 
zu nehmen und die zur Wahrung der Ordnung, 
Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs er
forderliche Vorsicht und Aufmerksamkeit an
zuwenden. Diese bloß allgemein gefaßte Be
stimmung hat jedoch, wie die Praxis gezeigt hat, 
keineswegs dazu beigetragen, die Sicherheit im 
Straßenverkehr zu erhöhen, sie hat vielmehr zu 
einer gewissen Rechtsunsicherheit geführt und 
zwar deshalb, weil sie bei der Gesetzesvollziehung 
vielfach dazu herangezogen wurde, um Lücken 
im Straßenpolizeigesetz zu schließen. Ein Ver
halten, welches das Gesetz nicht ausdrücklich als 
vorsduiftswidrig bezeichnete, wurde .auf Grund 
der erwähnten, eine weiteste Auslegung zu
lassende Bestimmung inkriminiert. Auf diese 
Weise trat die Gesetzesvollziehung an Stelle der 
Gesetzgebung und hat durch ihre Entscheidungen 
(Urteile, Bescheide und Erkenntnisse) festgelegt, 
was im einzelnen einen Verstoß gegen die grun.d
sätzlichen Bestimmungen des § 7 des Straßen
polizeigesetzes bildet. Diese Entscheidungen, die, 
vielfach als zueinander in Widerspruch stehend 
erscheinen müssen, sind förmlich an die Stelle' 
der fehlenden gesetzlichen Bestimmungen ge
treten. Der Straßenbenützer, der wohl die für 
ihn in Betracht kommenden straßenpolizeilidlen 
Vorschriften, nicht aber auch die da·rauf bezug
habenden gerichtlichen und verwaltungsbehörd
lichen Entscheidungen kennen muß, ist daher 
mangels ausdrücklicher. gesetzlicher Bestimmungen 
vielfach erst durch eine gerichtliche oder ver
waltungsbehördliche Entscheidung d.arüber be
lehrt worden, wie er sich' richtig zu verhalten 
gehabt hätte. Eine solche Praxis ist, abgesehen 
von der fließenden Grenze zwischen Gesetz
gebung und Vollziehung, auch deshalb bedenk
lidl, weil die Entscheidungen oft erst nach 
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monate-, ja mitunter erst jahrelangem Aktenlauf 
im Instanz,enzug zustande kamen, wobei ein
gehende und umfangreiche, sich auf verschi~dene 
Sachverständigengutachten gründende über
legungen angesteHt werden mußten, die in den 
Begründungen dieser Entscheidungen vielf.ach in 
seitenlangen Ausführungen dargelegt wurden. 
Von einem Teilnehmer am Straßenverkehr wird 
jedoch verlangt, daß er im fließenden Verkehr 
und in sekundenschneHer überlegung feststeHen 
solI, welches Verhalten richtig ist! Der Ver
waltungsgerichtshof ~at zwar in seinem Erkennt
nis vom 26. April 1956, Slg. Nr. 4053/A, unter 
Berufung auf einen von einem verstärkten Senat 
dieses Gerichtshofes am 19. März 1956 beschlos
sen~n Rechtssatz ausgesprochen, daß der bis
herige .§ 7 des Straßenpolizeigesetzes "k ein 
als DeI i k t erfaßbares . Tatbild umschreibt, 
sondern das einem Tatbild entsprechende Ver
halten, als fahrlässig ch~rakterisiert, wenn seine 
EinhaltUng unterlassen wurde." Daraus 'folgt, 
daß eine übertretung des bisherigen § 7 des 
Straßenpolizeigesetzes verwaltungsstrafrechtlich 
nicht erfaßbar ist. Die Gerichte haben jedoch 
auch weiterhin die erwähnten Bestimmungen des 
§ 7 des Straßenpolizeigesetzes herangezogen. Es 
sei aber hier festgehalten, daß es auch zu Straßen
unfällen kommen kann, die aus der Kompliziert
heit des heutigen Straßenverkehrs resultieren, 
ohne daß dafür jemand strafrechtlich verant
wortlich wäre. 

Im Entwurf wurde daher bewußt auf eine 
dem § 7 des bisher geltenden Straßenpolizei
gesetzes entsprechende Bestimmung verzichtet, 
um zu verhindern, daß jemand in Hinkunft 
lediglich auf Grund einer bloß einen Grundsatz 
oder eine Auslegungsregelheinhaltenden Be
stimmung verurteilt oder bestraft wird, obwohl 
er sich ansonsten an die konkreten Gesetzes
normen gehalten hat. Es wurde jedoch der von 
der' Rechtsprechung ,entwickelte Vertrauens
grundsatz aufgenommen, wonach im Straßen-' 
verkehr im vor h i ne i n bei keinem Straßen
benützer mIt einem vorschriftswidrigen Und 
daher al1enfalls die Sicherheit des Straßenverkehrs 
beeinträchtigenden Verhalten zu rechnen ist, es 
sei denn, daß es sich um Personen handelt, die 
sich nach den Erfahrungen des täglichen Lebens 
im Straßenverkehr objektiv nicht immer vor
schriftsmäßig zu verhalten vermögen, sei es, daß 
das unrichtige Verhalten körperlichen Gebrechen 
oder, wie bei Kindern, mangelnder Einsicht ent-
springt. ,-

Es wurde davon abgesehen, für Kinder im 
Straßenverkehr hestlimmte Altersgrenzen fest
zusetzen. Ob eine Person ,als "Kind" im Sinne 
der Bestimmung des § 3 des vorliegenden Ent~ 
wurfes angesehen werden muß, wird sich aus 
der Körpergröße, dem Aussehen, der Kleidung, 
dem Verhalten usw. ergeben; 

Zu § 4. Verkehrsunfälle. 

Zu Abs. 1: Diese Bestimmung bezieht sich 
nicht nur auf Personen,' die den Unfall ver
schuldet oder ~itverschuldet haben, sondern dar
über hinaus auf aUe jene Personen, deren Verhal
ten mit dem Verkehrsunfal1 im Zusammenhange 
steht. Sie bezieht sich daher beispielsweise auch 
auf Fußgänger, die völlig vorschriftsmäßig die 
Straße überquert haben, deren Verhalten aber 
den Lenker ,eines Kraftfahrzeuges zu einem Aus
weich- oder Bremsmanöver veranlaßt hat, wo
durch ein Verkehrsunfal1 entstanden ist. Ebenso 
werden Personen,' die im Zeitpunkte des Un
falles die Straße nicht oder nicht mehr benützen 
unter Umständen zlJIn Personenkreis des Abs. 1 
zählen, z. B. dann, wenn sie vom Fenster eines 
an der Straße gelegenen Hauses einen Fahrzeu~
lenker mit einem Spiegel blenden und dadurch 
einen Verkehrsunfall herbeiführen oder'auf der 
Straße 01 od. d"gl. amsgießen, wodurch Fahrzooge 
ins Schleudern kommen und eine Verletzung 
von' Personen oder eine Beschädigung von Sachen 
entsteht. Schließlich wäre auch noch der Fall 
der mitfahrenden Person zu erwähnen, die den 
Lenker eines Fahrzeuges in seiner Aufmerksam
keit stört und deren Verhalten deshalb mit dem 
Verkehrsunfall In Zusammenhang gebracht 
werden muß. 

Zu Abs. 1, lit. a: Die Verpflichtung, ,ein Fahr
zeug anzuhalten, besteht nicht nur dann, we~n 
der Lenker den Unfall verschuldet oder mlt
vers<;huldet hat (vgl. § 337 lit. c Strafgesetz in 
der Fassung der Strafgesetznovelle 1952), sondern 
auch dann, wenn das Verhalten des Lenkers mit 
dem Verkehrsunfall in Zusammenhang gebracht 
werden kann. 

Zu Abs. 1, lit. b: Schäden für Personen oder 
Sachen im Gefolge eines Verkehrsunfalles können 
beispielsweise entstehen, wenn durch ausrinnen
den Treibstoff. Feuergefahr gegeben ist, oder 
wenn ein Fahrzeug beim Verkehrsunfall auf 
einen Bahnkörper gerät und befürchtet werden 
muß, daß Störungen des Eisenbahnbetriebes ein
treten könnten. 

Zu Abs. 1, lit. c: Aus der Verpflichtung zur 
Mitwirkung an der Feststellung des Sachverhaltes 
ergibt sich, daß Veränderungen an der Stellu~g 
der vom Unfall betroffenen Fahrzeuge -nur In 

den allerdringendsten Fällen vorgenommen wer
den dürfen und daß dadurch die Feststellung 
des Sachverhaltes nicht unmöglich gemacht 
werden darf. 

Zu Abs. 2: Die Pflicht, Hilfe zu leisten oder 
herbeizuholen und die Gendarmerie oder Polizei 
zu verständigen, besteht nur, wenn diese Vor
sorgen noch nimt getroffen sind; Damit soll ver
hindert werden, daß alle in. Abs. 1 genannten 
Personen dieser Verpflichtung nachkommen 
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müssen, auch danri~wenn für Hilfe ausreichend 
gesorgt und die Anzeige bereits erstattet ist. 

Zu Abs. 3: Der Sachschaden kann sich auch im 
Vermägen einer Person ereignen, die vom Abs. 1 
nicht erfaßt ist. Dies wäre z. B. dann möglich, 
wenn ein Fahrzeug etwa in eine Auslage fährt. 

Zu Abs. 4: Einem Verunglückten Beistand zu 
leisten ist eine moralische Verpflichtung. Die 
Außerachtiassung dieser Verpflichtung durch eine 
Person, die den Verkehrsunfall nicht verschuldet 
hat, ist bisher rechtlich nicht faßbar. Die Be
stimmung legt nun fest,'" wann 'eine gesetzliche 
Pflicht zur Hilfeleistung auch für Personen be
steht, die den Unfall nicht verschuldet oder mit
verschuldet haben, und nicht zum Personenkreis 
des Abs. 1 zählen. Allerdings besteht eine solche 
Pflicht zur Hilfeleistung nur dann, wenn die in 
lit. a und b bezeichneten Voraussetzungen zu
treffen. 

Zu Abs 5: Die Herbeiholung der Hilfe wird 
vielfach am zweckmäßigsten telep'honisch er
folgen können. In einem solchen Falle darf die 
Benützung des Fernsprechers nicht verweigert 
werden. 

Zu § 5. Ärztliche Untersuchung von Straßen
benützern. 

Es ist eine offenkundige Tatsache, daß zahl
reiche Verkehrsunfälle in der Trunkenheit eines 
Straßenbenützers ihre Ursache haben. Betrunkene 
Straßenbenützer, insbesondere betrunkene Fahr
zeuglenker, bilden daher eine große Gefahr im 
Straßenverkehr. Die Grundlage der strafrecht
lichen Beurteilung wird jedoch in einem solchen 
Falle in erster Linie der festgestellte Grad der 
Berauschung bilden. Dies gilt auch für die Be
urteilung des Ausmaßes des Verschuld,ens im 
Verwaltungsstrafverfahren. ,Bisher ist die Frage, 
ob ein Straßenbenützer zum Zwecke der Fest
stellung des Grades der Alkohol- oder Suchtgift
einwirkung einem Arzt zur Untersuchung vor
geführt werden darf, nicht in befriedigender 
Weise gelöst. Der Verfassungsgerichtshof hat in 
seinem Erk. yom 13. Oktober 1955; B 153/ 
1955-:11, ausgesprochen, daß ein Sicherheits
wachebeamter nicht befugt ist, eine ausschließlich 
Beweissicherungszwecken dienende Zwangsmaß
nahme, wie sie die Vorführung zum Amtsarzt 
zum Zwecke der Feststellung des Trunkenheits
grades darstellt, vorz·unehmen. Der genanpte 
Gerichtshof hat hiezu noch wörtlich bemerkt: 
"Wenn de~ Rechtszustann wie er-einmal gegeben 
ist, als unbefriedigend empfunden wird, so ist 
der Gesetzgeber, nicht jedoch . die Gesetzes
auslegung berufen, Abhilfe zu schaffen." Diese 
Abhilfe will nun der vorliegende Entwurf 
schaffen. 

Zu Abs. 1 und 2: Während Fahrzeuglenker in 
einem jeden Fall dem Arzt vorzuführen sind, 

53 

wenn sich Anzeichen .einer Alkohol- oder Sucht
gifteinwirkung zeigen, ist eine Vorführung 
anderer Straßenbenützer nur dann zulässig, wenn 
sie im Verdacht stehen, einen Verkehrsunfall 
verursacht zu haben und Anzeichen einer Al
kohol- oder Suchtgifteinwirkung vorliegen. 
Welche Arzte im öffentlichen Sanitätsdienst 
stehen, richtet sich nach den einschlägigen bundes
bzw. landes gesetzlichen V onchriften. Danach 
stehen die bei den Polizei behörden und bei den 
Sanitätsbehörden (Gemeinden, Bezirksverwal
tungsbehörden, Amter der Landesregierung, Bun
desminiS'terium für soziale Verwaltung) sowie die 
im Heeressanitätsdienst tätigen A.rzte im öffent
lichen Sanität~dienst. 

Zu Abs. 3: Mit der Verpflichtung des Vor
geführten, sich der Untersuchung zu unterziehen, 
wird auch zum Ausdruck gebracht, daß Ein
wendungen gegen sogenannte Testversuche un
erheblich sind.' Von der Verpflichtung zur 
Duldung der Blutabnahme wurde sowohl wegen 
der Achtung vor der Integrität des menschlichen 
Körpers als auch deshalb abgesehen, weil bei 
einem solchen Eingriff die Möglichkeit einer In
fektion nicht unbedingt ausgeschlossen werden 
kann. Eine Blutabnahme darf daher nur vor
genommen werden, wenn sie zweckmäßig ist 
und der Vorgeführte ausdrücklich zustimmt. 
Demnach wird es nicht angehe.n, einem Bewußt
losen Blut abzunehmen. Hingegen wird nichts 
dagegen einzuwenden sein, ausgeronnenes Blut 
zu untersuchen. 

Zu Abs. 4: Wenn die Untersuchung ergeben 
hat, daß ein durch die Einwirkung von Alkohol 
oder Suchtgiften beeinträchtigter Zustand ge
geben ist, so hat der Vorgeführte die Kosten der. 
Untersuchung zu tragen; war das Ergebnis der 
Untersuchung negativ, so sind die Kosten von 
Amts wegen zu tragen. 

Zu § 6. Benützung schienengleicher Eisenbahn
übergänge (§§ 8 und 71, StPolG.). 

Der Verfassungs gerichtshof hat in seinem Er
kenntnis vom 6. Dezemher 1955, K II-1/55/19, 
den Rechtssatz . aufgestellt, daß die Regelung der 
Herstellung, Um- und Ausgestaltung der Kreu
zungen von Eisenbahnen und Straßen sowie die 
Regelung der Tragung der Kosten solcher bau~ 
licher Maßnahmen eine Angelegenheit des "Ver
kehrswesens bezüglich der Eisenbahnen" gemäß 
Art. 10 Abs. 1, Z. 9 B.-VG. i~t und demnach in 
Gesetzgebung und Vollziehung dem Bunde zu
steht. Dieser Gerichtshof hat im erwähnten Er
kenntnis auch seiner Meinung Ausdruck gegeben, 
daß der Ausdruck "Verkehrswesen bezüglich der 
Eisenbahnen" im Art. 10 Abs. 1 Z. 9 ·B.-VG. 
keine Einschränkung in dem Sinne bedeutet, daß
nur ein Teil des Eisenbahnwesens, nämlich das 
Verkehrswesen, in einem engeren Sinne der 
Kompetenz des Bundes angehört, sondern es sei 
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damit umgeke:hrt das gesamte Eisenbahnwesen 
als ein Teil des Verkehrswesens gemeint. Es 
unterliegt sohin keinem Zweifel, daß das 
Kreuzungswesen als eine Angelegenheit des 
Eiserrbahnwesens anzusehen ist. Im vorliegenden 
Entwurf waren daher keine Bestimmungen über 
das Verhalten der Straßenbenützer bei über
querung von schienengleichen Eisenbahnüber
gängen oder bei Annäherung an solche aufzu
nehmen. Eine solche Regelung hat nach eisen
bahngesetzlichen Vorschriften zu erfolgen (vgl. 
§ 49 des Eisenbahngesetzes 1957, BGBI. Nr. 60/ 
1957). ".. 

Die verfassungsmäßige einwandf.reie Tr,ennung 
der Angelegenheiten der Straßenpolizei von 
jenen ,des Eisenbahnwes-ens ist umso notwendiger, 
als die Angelegenheiten der Straßenpolizei in 
Hinkunft lediglich in Gesetzgebung Bundessache 
sind, während die Angelegenheiten des Eisen
bahnwesens weiterhin sowohl, in Gesetzge'bung 
als auch in Vollziehung heim Bunde verbleiben. 
Es ist nicht verkannt worden, daß es zweck
mäßig ist, alle Normen, die sich an den Straßen
benützer richten, in einem einzigen Gesetzes
werk zusammenzufass,en. Da dies jedoch aus 
den -erwähnten Gründen nicht angängig ist, be
schränkt sich der Entwurf darauf, an den in 
Betracht kommenden Stellen, Hinweise auf 
eisenbahngesetzliche Vorschriften aufzunehmen. 

H. ABSCHNITT. 

Fahrregeln. 

Zu § 7. Allgemeine Fahrordnung (§ 13 StPolG.). 

Zu Abs. 1 und 2: Der Entwurf folgt im wesent
lichen den, bisherigen Bestimmungen. Bei der 
Beurteilung der Frage, wie weit rechts zu fahren 
ist, ist a·uch darauf Bedacht zu nehmen, daß das 
eigene Fahrzeug beschädigt werden karun. In 
einem solchen Falle wird gegen das Verlassen des 
rechten Fahrbahnrandes nichts einzuwenden sein, 
es sei denn, daß eine Gefährdung, Behinderung 
oder Belästigung anderer' Straßenbenützer er
wartet werden muß. Das bisher geltende Verbot 
des Befahrens von Straßen'bahnschienen in Längs
richtung wurde auf die Fälle eingeschränkt, wo 
sich di'e Gleise zu beiden Seiten der Fahrbahn 
befinden, wie etwa auf der Wjener Ringstraße. 

Zu § 8. Fahrordnung auf Straßen mit beson
deren Anlagen (§ 10 StPoIO.). 

Angesichts des Umfanges des Straßenverkehrs, 
insbesondere in Or:tI;durchfahrten, war es .not
welldig, unter Bedachtnahrne. auf die bisher in 
§ 10 StPoIO. enthaltenen S<;>ndervorschriftJen be
sondere Fahrregeln für Ortsdurchfahrten aufzu
stellen. 

Zu Abs. 1: Durch diese Bestimmung werden 
Gruppen von Straßenbenützern, die, wenn sie 
die' Hauptfahrbahn benützen, größeren Gefah-

ren ausges-etzt sind oder eine Behinderung des 
Straßenverkehrs darstellen, auf die Nebenfahr
bahn verwies-en. Wenn eine Nebenfahrbahn vor
handen ist, so wird in der Regel nicht auf der 
Hauptfahrbahn gehalten und geparkt werden 
dürfen. 

Zu Abs. 2: Die Bestimmung entspricht der 
Regel'llng des Europäischen Zusat~abkomm.ens 
zum Genfer übereinkommen zu Arukel 9. DIese 
Regelung gilt auch, wenn sich eine solche Anlage 
in einer Einhahn hefindet. 

Zu § 9. Verhalten bei Bodenmarkierungen (§ 24 
Abs. 4 StPolG.). 

Die Regelung des Verkehrs durch Bodenmar
kierungen ist von, stark frequentierten Straßen 
nicht mehr wegzudenken. Die bisherigen Bestim
mungen hierüber sind äußerst dürftig. Im Ent
wurf wird nun ,das Verhalten bei Bodenmarkie
rungen festgelegt; hiebei ist auf int:ernationale 
Gepflogenhciten Bedacht genommen worden. 
Dazu wird bemerkt, daß ein internationales Ex
pertenkomitee bereits ein "Europäisches über
einkommen über Straßenmarkierungen" aus
gearbeitet hat; es ist damit zu rechnen, daß es 
von österreich unterz·eichnet und ratifiziert wer
den wird. 

Zu Abs. 1: Sperrlinien werden in § 55 als 
nicht unterbrochene Längsmarkierungen" den

~iert. Sie stellen ein absolutes Verbot dar, weil 
sie nicht überfahren werden dürfen, gleichgültig 
ob sie die Fahrstreifen entgegengesetzter oder 
gleicher Fahrtrichtungen voneinander trennen. 
Das überfahren der Sperr- und Leitlinien kann 
auch darin bestehen, daß nur mit einem Rad 
auf der Linie gefahren wird. 

Zu Abs. 2: Der Schutz des die Fahrbahn auf 
einem sogenannten "Zebrastreifen" überqueren
den Fußgängers hat di'e öffentlichkeit wiederholt 
beschäftigt. Bisher hat dieser Streifen keine be
sondere rechtliche Bedeutung. Nun soll bestimmt 
werden, daß ein durch Bodenmarkierungen ge
kennzeichneter Fußgän~erübergang dem' Fuß
gänge~ besondere Rechte gewährleistet. Aller
dings irSt für einen solchen Schutz auch ein rich
tiges Verhalten des Fußgängers Vorausset.zung. 
Wie sich der Fußgänger, bei Benützung der 
Schutzwege zu verhalten. hat, wird in § 75 be
stimmt; siehe daher die di,esbezüglichen Er:1äu
terungen. 

Zu § 10. Ausweichen (§ 15 StPoIG.) •. 

Zu Abs. 2: Die bisherige Bestimmung, daß 
dasjenige Fahrzeug umzukehren oder TÜckwärts
zufahren hat, dem dies nach den Umständen 
des Einzelfalles am leichtesten fällt, wurde in
haltlich übernommen und dahingehend ergänzt, 
daß derjenige Lenker eines Fahrzeuges zurück
zufahren hat, dem es nach den örtlichen Ver-
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hältniSJsen und .der- Art des Fahrzeuges die ge
ringeren Schwierigkehen bereitet. 

Zu § 11. Einordnen. 

Die Regelung entspricht der ständigen Übung. 
Eine ausdrückliche gesetzliche Bestimmung hier
über hat bisher gefehlt. Sind vor einer Kreuzung 
Sperrlinien angebracht, so dürfen diese auch zum 
Zwecke des Einordnens nicht überfahren werden. 
In solchen Fällen müssen die Lenker ihre Fahr
zeuge schon vor den Sperrlinien einordnen. In
wi'eweit schon vor dem -'"Einordnen die Fahrt
richtungsänderung anzuz1eigen ist, regelt sich nach 
den Bestimmungen des § 24. 

Zu Abs. 5: Mit dieser Bestimmung soll der 
Unsitte des "Vorschlängelns" einspuriger Fahr
zeuge entg.egengewirkt werden. 

Zu § 12. Einbiegen (§§ 14 Abs. 1 und 19 Abs. 6 
StPoIG.). 

Zu Abs. 1 und 2: Der Lenker des einbiegenden 
Fahrzeuges hat darauf ZJU achten, daß Gefähr
dung.en und wesentliche Behinderungen des 
Straßenverkehrs beim Einbiegen nicht entstehen. 
Die Vorschrift, nach links aus der Fahrbahnmitte 
in weitem Bogen einzubiegen, findet ihre Er
gänzung darin, daß das Einbiegen nur gestattet 
ist, wenn es der Gegenverkehr zuläßt. Das viel
fach .geübte "tangentiale" Einbie~en konnte aus 
Gründen der Verkehrssicherheit nicht allgemein 
zugelassen werden, sondern nur dort, wo es 
durch Bodenzeichen und Hilfszeich,en angeord
net wird. 

Zu § 13. Umkehren und Rückwärtsfahren (§ 14 
Abs. 2 und 3 StPoIG.). 

Zu Abs. 1: Der Entwurf stellt für das -Um
kehren einheitliche Bestimmungen auf. Sie gelten 

. sowohl für das Reversieren, also für das Um
kehren, bei dem auch zurückgefahren wird, als 
auch für das Wenden. 

Zu Abs. 2: Das Verbot bezieht sich im Gegen
satz zu den bisherigen Bestimmungen nicht mehr 
auch auf das Rückwärtsfahren, da in gewissen 
Verkehrslagen ein Rückwärtsfahren unvermeid
bar i·st, z.B. dann, wenn ein Fahrzeug in eine 
Reihe parkender Fahrzeuge eingeordnet werden 
muß. Eine Vorschrift, daß das Umkehren auf 
den in dieser Bestimmung genannten Straßen
strecken nur auf Anordnung eines Organs der 
Straßenaufsicht vorgenommen werden kann, ist 
im Gegensatz zu den bisherigen Bestimmungen 
nicht mehr aufgenommen worden, weil die Or
gane der Straßenaufsicht ohnehin gemäß § 41 
des entwurfes berechtigt sind, durch Hilfszeichen 
Anordnungen zu geben, die von der sonstigen 
Verkehrsregelung abweichen können.' 
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Zu Abs. 3: Ob und inwieweit im Bereich schie
nengleicher Eisenbahnübergänge das Umkehren 
Beschränkungen unterworfen ist, muß im Hin
blick auf das in den Erläuternden B1emerkungen 
zu § 6 erwähnte Erkenntnis des Verfassungs
gerichtshofes der eisenbahnrechtlichen Regelung 
vorbehalt:en bleiben. Ein Hinweis auf solche Re
gelungen ist jedoch zum Zwecke der vollstän
digen Information des Straßen benützers, der sich 
durch Einsicht in das Straßen polizei gesetz eine 
umfassende Kenntnis aller für, ihn geltenden 
Normen verschaffen will, nützlich. 

Zu § 14. Überholen (§ 16 StPoIG.). 

Zu Abs. 1: Die Bestimmung, daß - von be
stimmten Fällen abgesehen - nur links überholt 
werden darf, ist bewußt an die Spitze dieses Pa
ragraphen gestellt worden. Damit soll zum Aus
druck gebracht werden, daß das Linksüberholen 
den Regelfall bilden muß. Es ist hiebei gleich
gültig, von welcher Art das eingeholtJe oder das 
überholende Fahrzeug ist. Der Entwurf läßt auch 
keinen Raum für eine Auslegung zu, wonach 
das Überholen auf der rechten Seite - von den 
erwähnten Fällen abgesehen - zulässig wäre. 

Zu Abs. 2: Neu, wenn auch der Praxis ent
sprechend, ist die Bestimmung, daß Fahrzeuge, 
denen Lenker die Absicht nach links abzubiegen 
anzeigen, rechts zu überholen sind. 

Zu Abs. 5: Wie groß der seitliche Abstand 
zwischen dem überholten und dem überholenden 
Fahrzeug sein muß, läßt sich für den einzelnen 
Fall n~cht mit hinreichender und zutreffender 
Genauigkeit bestimmen. Es kann aber als Regel 
gelten, daß dieser Abstand bei hoher Geschwin
digkeit gu-ößer sein muß und bei geringerer Ge
schwindigkeit kleiner sein darf. Auch wird es 
einen Unterschied ma;chen, ob das eingeholte 
Fahrzeug ein einspuriges ist oder ob ,es sich hie
bei um ein Schienenfahrzeug handelt; in diesem 
Fall wird der Abstand geringer sein können, in' 
jenem größer sein müssen. 

" 
Zu Abs. 6: Daß der Lenker des eingeholten 

Fahrzeuges beim Überholtwerden am rechten 
F.ahrbahnrand zu fahren hat, wurde bereits im 
§ 7 bestimmt. 

Zu § 15. Überholverbote (§ 16 StPoIG.). 

Zu Abs. 1, lit. C: Dieses Verbot ist dadurch 
gerechtfertigt, daß beim Überholen eines Fahr
zeuges auf der linken Seite dem Vorrang der von 
rechts kommenden Fahruuge schon wegen der 
ungünstigen Sichtverhältniss,e oft zu wenig Be
achtung geschenkt wird. Da gerade die Miß
achtung der Vorrangregelung eine häufige Unfall
ursache ist, mußte die entsprechende Vorkehrung 
getroffen werden. Wird in den. Fällen, in denen' 
das überholen auf der rechten Seite gehoten oder _ 
gestattet ist, auf dieser Seite überholt, so ist 

, •... 
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diese VorkehUlDg für die Beachtung des Vorran
ges nicht erloNierlich. 

Zu Abs. 1, Iit. j: Für die B.erechtigung der 
Überholverbote ist es unerheblim, ob ein ein
ziges Fahr;zeug oder mehrere hintel'einander
fahrende Fahrzeuge überholt werden. Der 
Lenker ein:es Fahrz·euges wird mehrere hinter
einanderfahrende Fahrzeuge nur dann überholen 
dürfen, wenn er sicher erk,ennen kann, daß er 
sein Fahrzeug ohne Gefährdung oder Behinde
rung wieder einordnen kann. 

Zu Abs. 2: Ve-rgleiche die Erläuternden Be
merkungen zu § 13 -Abs. 3. 

Zu § 16. Vorbeifahren. 

Zu Abs. 1 (§ 16 Abs. 2 letzter Satz StPoIG.): 
Die Verpflichtung zur Rücksichtnahme beim 
Vorbeifahren an haltenden Schi,enenfahrzeugen 
be.schränktsich nicht nur auf die Fahrgäste, . 
sondern bezieht s·ich auf aUe Personen, die 
auf der vorgeschriebenen Seite ein- oder' aus
steigen, also z. B. auch auf die Bediensteten eines 
StraßenbahnUnternehmens. Die Bestimmung 
findet auch dort Anwendung, wo Haltestellen
inseln vorhanden sind. Dies entspricht der Über
legung, daß auf solchen Inseln, zumal zur Zeit 
der Verkehrsspitze, ein starkes Gedränge 
herrscht, bei dem Personen öfters auf di·e Fahr
bahn treten oder heruntergedrängt werden. 

Zu § 17. Hintereinanderfahren. 

Zu Abs. 1 u1!d .2: Wenn ·ein Fahrzeug von 
hinten auf ein anderes auffährt, so hat dies in 
der Regel der Lenker des Fahrzeuges zu ver
antworten, das aufgefahren ist. Lediglich dann, 
wenn das vordere Fahrzeug stark und ohne zwin
gendenGrund abgebremst wurde, ohne daß dies 
für die Lenker nachfahrender Fahrzeuge den Um
ständen nach. vorherzusehen war, wird ein Ver
scl1Uiden mitunter sogar ein ausschließliches Ver
schulden des Lenkers des vorderen Fahrzeuges 
in Erwägung zu ziehen sein. Mit einem starken 
Abbremsen wird der Lenker eines nachfahrenden 
Fahrzeuges jedoch zuweilen immer zu rechnen 
haben, z. B. vor geregelten Kreuzungen in Orts
durchfahrten, auf kurvenreicl1en, u"nd unüber
siclnlichen Straßenstellen u. dgl. Auch bei Schul
und übungsfahrten (§ 101 KFG.1955) wird mit 
einem plötZlichen Ahbremsen zu rechnen sein. 

Zu Abs. 3: Wenn ein Fahrzeug nehen oder 
knapp hinter einem Schienenfahrzeug fährt, ohne 
es zu überholen, s(umtstehen Fahrzeugkolonnen, 
welche ,die Leichtigkeit und Flüssigkeit des Ver
kehrs dadurdi behindern, daß sie jedes Ül>erholen 
unm.öglich machen. Durch die Festsetzung des 
Mindestabstandes von ,20 m soll die Möglichkeit 

. geschaffen werden, daß das hinter einem 
Smienenfahrz.eug fahrende Fahrzeug gegebenen
falls aum überholt werden kann. Um die Flüssig-

keit ·des Verkehrs nicht zu behindern, wird der 
Lenker eines jeden Fahrzeuges bevor er noch 
zum Überholen eines Smienenfahrzeuges ansetzt, 
stets Zu erwägen haben, ob es bei der Be
schaffenheit seines Fahrzeuges überhaupt möglich 
ist, das Smienenfahrzeug 'Zu überholen. Ist das 
Überholen wegen der B·eschaffenheit des Fahr
zeuges nimt möglich, so wird er den Mindest
abstand von 20 m vom Schienenfahrz,eug einzu
halten haben, um andere Fahrzeuglenker nimt 
vom Überholendes Schienenfahrzeuges abzuhal
t·en. Ein Fahrzeug wird wegen seiner Beschaffen
heit insbesondere. dann ein Smicnenfahrzeug 
nimt überholen können, wenn es zu br,eit ist 
oder wenn es nicht schnell genug fahren kann. 

Zu Abs. 4: Hiedurm soll die Behinderung des 
Querverkehrs durm anhaltende Fahrzeuge ver
mieden werden. 

Zu Abs. 5: Hiedurch soll ermögliclH werden, 
daß aum Fahrzeuge, die hintereinanderfahren, 
überholt werden können. 

Zu § 18. Vorrang (§ 17 StPoIG.). 

Zu Abs. 1: Die Grundregel des Vorranges 
r e c h t s vor I i n k s wur.de in den Abs. 1 
aufgenommen. Die Frag,e, welches Fahrzeug ab
fallen muß, wenn nam einem (erlaubten) Neben
einanderIahl'en nur mehr ein Fahrstreifen frei 
ist, ergibt skhwohl schon aus den Bestimmungen 
über die Überholverbote (§ 15), jedoch erschien 
es aus Gründen einer klaren GeS1etzgebung 
zweckmäßig, aum hier den Vorrang des Recht\5-
f a h ren den ausdrücklim festzulegen. 

Zu Abs. 2: Einsatzfahrzeuge haben immer den 
Vorrang, aum wenn sie Vorrangsr.raßen kreuzen 
oder auf Straßen fahren, auf denen das 'Zeichen 
"Halt vor Kreuzung" angebracht ist. 

Zu Abs. 3: Bei dem Zeichen "Halt vor 
Kreuzung" darf der Wartepflichtige erst dann 
in die Kreuzung einfahren, wenn sie frei ist: Er 
hat demnach einem ihm entgegenkommenden 
Fahrzeug, das nach links einbiegt, den Vorrang 
zu geben. 

- Zu Abs. 4: Beim Zeimen "Achtung Vorrang
verkehr" hat der sogenannte Querverkehr den 
Vorrang. 

Zu Abs. 5: Der Vorrang des die Fahrtrimtung 
beibehaltenden Fahrzeuges 'wi.rddurchdie Be
stimmungen des Abs. 3 über das Verhalten beim 
Zeichen "Halt vor Kreuzungen" und durcl1 den 
Vorrang der Einsatzfahrzeuge ·eingeschränkt. 

Zu Abs.6: Die Bestimniunge~ dieses Absatzes 
entsprechen den Erfordernissen des mod·ernen 
Verkehrs. Der fließende Verkehr soll den Vor
rang haben. Unter Feldwegen sind untergeord· 
nete Wege ·zu verstehen, die nicht der Verbin. 
dung von,Ortsmaften, sondern der Erreichung 
einzelner Gehöfte oder landwirtschaftlim ge-
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nutzter Flächen dienen. Ein Einordnen in den 
fließenden Verkehr TI-egt auch dann vor, wenn ein 
Schienenfahrzeug aus einem Slei tli eh der fahrbahn 
gelegenen Haltestellenbereich oder von einer 
Remise auf die Fahrbahn gefahren wird. 

Zu Abs. 7: Dem Recht auf den Vorrang steht 
die Wartepflicht gegenüber. Der Vorrang geht 
durch vorschriftswidrig,es Verhahen zwar nicht 
verloren, doch wird dem Wartepflichtig,en zu
weilen zugute g,ehalten werden können, daß er, 
im Vertrauen auf das vorschriftJSmäßige Ver
halten 'eines anderen -E.ahri.euglenkers, nicht 
damit rechnen konnte, sdtJ,st gegen eine Vorrang-

· regel zu ve,rstoßen. Durch ,die Worte "Kreuzen, 
Einbiegen und Einordnen" soll zum Ausdruck 
gebracht werden, daß nur dann von einer Ver
ll(!tzung des Vorrang,es gesprochen werden -kann, 
wenn dUf1ch diese Fahrvorgänge selbst. zu einem 
unvermittelten Bremsen oder Ablenken genötigt 
wurde, nicht aber, wenn der Lenker des Fahr
zeuges mit Vorrang durch die Tatsache, daß er 
sich einer Kreuzung näherte, zu einem lang
sameren Fahren oder einer Richtungsänderung 
seines Fahrzeuges veranlaßt wurde. Auch wird 
keine Verletzung des Vorranges anzunehmen 
sein, wenn n ach B e end i gun g des Kreuzens, 
Einbiegens oder Einordnens der Lenker des Fahr
zeug,es, dem der Vorrang zukam, durch den Um
stand, daß sich ein voher wartepflichtiges Fahr
zeug nunmehr a,uf seiner Fahrbahn be.findet, zu 
einem Überholen oder zu einer Verringerung der 
Geschwindigkeit veranlaßt sieht. Die Bestim
mung, daß bei Anhalten ein Verzicht auf den 
Vorrang angenommen werden kann, entspricht 
u. a. der Ents,cheidung des_ OGH. vom 30. Okto
ber 1957, 20 b 416/57. 

· Zu § 19. Fahrgeschw,indigkeit (§ 18 StPoIG.). 

Zu Abs. 1: Der Lenker eines Fahrz.euges wird 
sich bei der Wahl der Fahrgeschwindigkeit an 
die hiefür maßgebenden Umstände anzupas&en 
haben. Eine in alle Einzelheiten gehende Auf
zäh1ung jener Umstände, die ein besonders vor-

· sichtiges und langsames Fahren erfordern, ist 
unterlass,en worden, weil eine erschöpfende Auf-

- zählung nicht möglich und eine bloß :d:emonstra
tive Aufzählung (z.B. Dunkelheit, Nebel, 
Schneet,reiben, nasse Fahrbahn, Glatteis) zu un
willkommenen Umkehrschlüssen führen könnte. 

Zu Abs. 3: In Ortwurchfahrten kann die Be
hörde die erlaubte Geschwindigkeit auf 70 km/h 
hinaufsetzen, wenn die Verkehrs,sicherheit nicht 
beeinträchtigt wird (§ 42..Abs. 4). Die Behörde 
kann die erlaubte Geschwindigkeit, wenn ,es die 
Verkehrssicherheit erlaubt, auch herabsetzen 
(§ 42 Abs. 1 lit. c). 

Zu § 20. Halten und Parken (§ 19 StPoIG.), 

Im Entwurf wurde davon abges-ehen, die Ein
hebung einer Gebühr für das Halten oder Parken 
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zu regeln. Es unterliegt jedoch keinem Zweifel, 
daß eine Parkgebühr dort nicht eingehoben wer
den darf, wo das Halten oder Parken auf Grund 
straßenpolizeilicher Normen verboten ist. 

Zu Abs. 2: Mit dieser Bestimmung wi,rd 
zweierlei zum Ausdruck gebracht: Erstens, daß es 
unstatthaft ist, mangels ausdrücklich·er Anord
nung ein Fahrz·eugschräg zum Fahrbahnrand auf
zustellen, zweitens, daß ein Fahrzeug parallel 
zum Fahrbahnrand und nicht parallel zu anderen 
Fahrzeugen aufgestellt w.erden da,rf; daraus folgt, 
daß das sogenannte Halten oder Parken in 
"zweiter Spur" ohne besondere Anordnung ver
,boten ist. Das schräge Aufstellen von mehrspuri
gen Fahrzeugen, ohne bezügliche Bodenmarkie
rungen, wurde wegen der Möglichkeit einer Ver
kehrs,gefährdung oder Behinderung nicht -ge
stattet. 

Zu Abs. 3: Der Zutritt zu einem Haus oder 
zu emem Grundstück soll immer gewährleistet 
sein. 

Zu § 21. Halte- und Parkverbote (§ 19 StPoIG.); 

Zu Abs. 1 Iit. b: Der Begriff "eng" läßt sich 
im gegenständlichen FaHe nicht ziffernmäßig aus
drücken. Bei der Beurteilung der Frage, ob eine 
Straße eng ist, wird davon auszugehen s'ein~ ob 
durch das Halten oder Parken der übrige Ver
kehr auf den Straßen, insbesondere im Hinblick 
auf ihre Verkehrsbelastung wesentlich behindert 
wird. 

Zu Abs. 1 Ut. a: Ein haltendes oder parkendes 
Fahrz.eug auf einem Schutzweg würde dem Zweck 
eines Schutzweges zuwiderlaufen, weshalb auf 
solchen Übergängen weder gehalten noch geparkt 
wer,den darf. . 

Zu Abs. 1 lit. e: Weg,en der notorischen Park
raumnot werden das Halte- und Parkverbot auf 
Kreuzungen nur noch in einer Entfernung von 
weniger als 5 m von ihnen festgelegt. Es bleIbt 
der Behörde unbenommen, abweichende Rege
lungen Zu tre,ffen, 

Zu Abs. 1 Iit. f: Das Halte- und Parkverbot 
auf Gleisen von Schienenfahrzeugen besteht un
abhängig davon, ob die Gleis,e befahren werden 
oder nicht. 

Zu Abs. 1 lit. g: Zum Zwecke der leichtören 
Abwicklung des Verkehrs von Massenbeförde
rungsmitteln wurden für Haltestellen einheitlich'e 
Halte- und Parkverbote erlassen. 

Zu Abs.. 2: Diese Bestimmung gibt die Mög
lichkeit, daß Personen an Stellen, an .denen sonst 
das Halten und Parken verboten ist, ein- oder 
aussteigen können. Allerdings darf ein solches 
Halten nicht länger dauern als es für die -ge., 
nannten Zwecke' unbedingt erforderlich ist. 
Gegen die Bezahlung des Fuhrlohnes bei einem 
solchen Halten wird nichts ein:z;uwenden sein. 
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Zu Abs. 3:::..Eine Haus- und Grundstücksein
fahrt ist nur dann vorhand'en, wenn das Ein
fahren in Häuser und Grund.stücke ohne weitere 
Vorkehrungen möglich ist. Wenn die Randsoeine 
des Gehsteiges vor einem Haustor nicht abge
schrägt sind und wenn zwischen Fahrbahn und 
Gehsteig Brener gelegt werden müssen, um in 
das Haustor einfahren zu können, so kann von 
einer Haus ein f a h r t nicht gesprochen werden. 

Durch Fahrzeuge, die während der Dunkelheit 
außerhalb von Ortsdurchfahrten abgestellt wor
den sind, sind schoI1.. viele folgenschwere Unfälle 
entstanden. Im Entwurf wurde daher bestimmt, 
daß das Parken auf Vo.rrangstraßen außerhalb 
von Ortsdurchfahroen während der Dunkelheit 
oder bei starkem Nebel verboten ist. Wenn dieses 
Verbot lediglich auf Vorrangst,raßen beschränkt 
wurde, so hat dies seinen Grund darin, daß auf 
Vorrangstraßen ein besonders flüssiger Verkehr 
aufrechterhalten werden soll. Selbstv.erständlich 
wird der Lenker eines Fahrzeug,es auch heim. 
Aufstellen des Fahrzeuges zum Parken auf 
Straßen, di.e keine Vorrangstraßen sind, während 
der Dunkelheit, bei starkem Nebel oder bei 
sonstiger Sichtbehinderung . darauf zu achten 
haben, daß dadur·ch keine Gefährdungen ent
stehen. 

Zu Abs. 5: Die an vielen Orten bestehende 
Parkraumnot hat wiederholt dazu geführt, daß 
die ärztliche Hilfe einen Kranken oder Ver
letzten deshalb erst sehr spät erreicht hat, weil 
der Arzt g·ezwungen war, lange nach einem Platz 
für .das Aufstellen seines Fahrzeuges zu suchen. 
In vielen solcher Fälle haben die herbeigeholten 
Ärzte das Fahrzeug auf einem Ort aufgestellt, 
auf dem das Halten oder Parken verboten ist, 
um dem Patienten rascher helfen zu können. In 
dem dann allenfalls anhängig gewordenen V'er
waltungssl)rafverfahren mußte dann geklärt 
werden, ob Notstand (§ 6 VStG.) vorgelegen ist. 
Nunmehr soll im I n t e res s e der K r a n
k e nun d Ver let z t e n allgemein bestimmt 
werden, wann ein Fahrzeug im ärztlichen Dienst 
steht und nicht an die Halte- und Parkverbote 
gebunden ist. 

Obwohl die Bedeutung der Verwendung von 
Kraftfahrzeugen für. den ärztlichen Kranken
besuch nicht unterschätzt wurde, war es doch 
notwendjg, den Umfang der Fahrzeuge im ärzt
lichen Dienst so einzuschränken, daß durch eine 
Vielzahl solcher Fahrzeuge die Sicherheit und 
Leichtigkeit des Straßenverkehrs nicht beein
trächtigt wird. Eirf Fahrzeug, das bei der Fahrt 
z).lr Leistung ärztlich,er Hilfe von einem Arzt 
verwendet, aber nicht von ihm selbst gelenkt 
wird, ist kein Fahrzeug ". im ärztlichen Dienst. 
Dies entspricht der Überlegung, daß es für das 
Einsetzender ärztlichen Hilfe unerheblich ist, 
wenn der Lenker eines Fahrzeuges, n ach dem 
er den Arzt hat aussteigen lassen, nach einem 

g.eeigneten Parkplatz sucht. Ebenso handelt es 
sich um kein Fahrzeug im ärztlichen Dienst, 
wenn es von einem. nicht zur selbständig.en Be
rufsausübung berechtigten Arzt gelenkt wird. 
Hiebei wurde darauf Bedacht genommen, daß 
solche Ärzte nur in ganz besonderen Ausnahme
fällen zu Kranken oder Verletzten gerufen wer
den und daß daher eine allgemeine Ausnahme 
von den H;ilte- und Parkverboten unbegründet 
ist. Wäre ein solcher Arzt genötigt, in einem 
dringehden Fall im. Interesse eines Kranken oder 
Verletzten, gegen ein Halte- oder Parkverbot 
zu verstoßen, so wird gegebenenfalls Notstand 
angenommen werden können. Eine besonder·e 
Kennzeichnung eines Fahrzeuges im ärztlichen 
Dienst ist, wenn sein Lenker die Bevorzugung 
in Anspruch nimmt, unbedingt notwendig. Es 
wurde in Erwägung gezogen, die von der Ärzte
kammer gemäß § 23 des Ärztegesetzes ausge
stellt·e Legitimation auch als Legitimation für 
die Inanspruchnahme der Bevorzugung im Sinne 
der gegenständlichen Stelle des Entwurfes gelten 
zu lassen; Der Umstand, daß alle kammerzuge
hörigen . Ärzte, also auch solche, ai'e nicht zur 
selbständigen Berufsausübung zugelassen sind, 
eine solche Legitimation besitzen, läßt erkennen, 
daß diese Legitimation dem. gegenständlichen _ 
Zweck nicht genügen kann. Aber auch das an 
Kraftfahrzeugen befestigne Abzeichen der "Ärzt
lichen Kraftfahrvereinigung österreichs" mußte 
hei den Erwägungen schon deshalb außer Be
tracht bleiben, weil es sich um ein bloßes Ver
einsabzeichen handelt, das schon im Hinblick auf 
zu erwartende Beispielsfolgerungen zur Geltend
machung besonderer Rechne im Straßenverkehr 
nicht herangezogen werden kann. Wenn einer
seits den Fahrzeugen im ärztlichen Dienst ein 
besonderer Vorzug bei Halten und Parken zu
kommen soll, mußte anderseits vorgebeugt wer
den, daß diese Bevorzugung nicht mißbräuch
lich in Anspruch genommen wird. Inshesondel"'e 
ist es daher verboten, das Kennzeichen der Fahr
zeuge im ärztlichen Dienst an anderen Fahr
zeugen anzubringen oder es in sonstiger Weise 
zu mißbrauchen. Dazu kommt noch, daß auch 
die mißbräuchliche Inanspruchnahme der Bevor
zugung an sich strafbar ist. Wenn der Verdacht 
eines solchen Mißbrauches naheliegt, wird in 
einem Verwaltungsstrafverfahren zu ermitteln 
sein, ob die Bevorzugung zu RecQt in Anspruch 
genommen worden ist. In diesem Ermittlungs
verfahren wird allerdings auf das ärztliche Be
rufsgeheimnis (§ 10 des Ärztegesetzes) Bedacht 
zu nehmen sein. 

Zu Abs. 6: Siehe Erläuternde Bemerkungen 
zu§ 13 Abs. 3. 

Zu § 22. Kurzparkplätze. 

Eine Kurzparkzone liegt nur dann vor, wenn 
die Parkzei~ zeitlich beschränkt wird und für die 

22 der Beilagen IX. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)52 von 66

www.parlament.gv.at



Kontrolle der Einhar.tung der Parkzeit besondere 
Maßnahmen erforderlich sind, an denen die 
Lenker der haltenden oder parkenden Fahrzeuge 
mitzuwirken haben, zum Beispiel durch Anbrin
gung einer Parkscheibe. 

Zu § 23. Fahrzeuge außer Betrieb (§ 20 StPoIG.). 

Grundsätzlich sollen unhespannte Fuhrwerke 
sowie Anhänger ohne ziehendes Fahrzeug nicht 
auf der Fahrbahn stehen gelassen werden. Ledig
lich beim Beladen oder Entladen solcher Fahr
zeug,e soll mit ihnen die s.raße benützt werden 
dürfen. Da aber eine sofortige Entfernung nach 
Abschluß der Ladetätigkeit oft nicht möglich 
sein wird, waren hesondere Vorschriften vorzu
sehen. Der Grund, warum die Entfernung nicht 
möglich ist, ist unerheblich; er kann insbesondere 
auch in der wirtschaftlichen Unzumutbarkeit 
liegen. 

Zu § 24. (§ 53 Abs. 3 StPoIO.). 

Zu Abs. 1: Di,e bevorstehende Anderung der 
Fahrtrichtung und der bevorstehende Wechsel 
des Fahrstreifens ist auf jeden Fall anzuzeigen, 
die bevorstehende Verminderung der Fahrge
schwindigkeit innerhalb einer kurzen Strecke nur 
dann, wenn sich hinter dem Fahrzeug, das abge
bremst werden soll, andere Fahrzeuge befinden 
und es die Verkehrssicherheit erfordert. Siehe 
auch Erläuternde Bemerkungen zu § 17 (Hinter
einanderfahren). 

Zu Abs. 2: Die Anzeigen der Fahrtrichtungs
änderung und der Geschwindigkeitsverminde
rung sind mit den zu-r Ausrüstung der Fahr
zeuge gehörenden Vorrichtungen anzuzeigen. Es 
besteht aber k-ein Einwand dagegen, wenn neben 
dieser Anzeige auch noch zusätzlich Armzeichen 
gegeben werden. Signalstangen werden, vor allem 
für Heu- oder Strohfuhren in Betracht kommen, 
da wegen der Breite dileser Fahrzeuge Arm
zeichen nicht oder nur schlecht sichtbar sind. 

Zu Abs. 3: Daß die Anzeige der Fahrtr~ch
tungsänderung, die mit' Armzeichen gegeben 
wird, schon unmittelbar vor der Ausführung be
endet werden darf, bedeutet eine, insbesondere 
für Lenker einspuriger Fahrz.euge, notwendige 
Erleichterung. 

Zu § 25. Warnungszeichen. 

Die Abgabe von Wa-rnungszeichen stellt eine 
für die Verkehrssicherheit notwendige Maß
nahme dar; anderseits istSle aber au,ch geeignet, 
wegen der damit verbundenen Lärmbelästigung 
besondere Störungen der Ruhe hervorzurufen. 
Daher wurde vorgesehen, daß Waornungszeichen 
nur dann abzugeben sind, wenn es -die Verkehrs
sicherheit erfordert und daß die Betätigung der 
akustischen Warneinrichtun'gen ansonsten unbe
dingt zu unterbleiben hat. Die akustischen War-

nungszeichen dürfen auch nicht länger abgegeben 
werden als dies unbedingt erforderlich ist. Es 
ist auch verbouen, solche Zeichen zu Zwecken 
abzugeben, d~e mit der Sicherheit des Verkehrs 
nicht zusammenhängen. Unter dies-es Verbot 
fällt zum Beispiel die Betätigung der akustischen 
Warneinrichtungen, um sich mit Personen, -die 
sich in einem Haus befinden, zu verständigen 
oder um den Unmut über das Verhalten eines 
anderen Straßenbenützers oder über einen Ver
kehrsposten zu äußern. Das "Abläuten" der 
Schienenfahrzeuge ist nicht als Warnungszeichen 
anzusehen, fällt demnach nicht unter ein nach 
§ 42 Abs. 7 zu erlassendes Hupverbot. 

III. ABSCHNITT. 

Bevorzugte Straßenbenützer . 

Zu § 26. Einsatzfahrzeuge (§§ 21 Abs. 1 und 2 
und 22 Abs. 1 StPoIG.). 

Zu Abs. 1: Die Rechte der Lenker von Ein
satzfahrzellgen finden ihre Rechtfertigung darin, 
daß Einsatzfahrzeuge zu besonderen Zwecken im 
Interesse des Gemeinwohles verwendet werden. 
Diesen Recht-en wird aHerdings auch die Vter
pflichtung der Lenker von Einsatzfahrzeugen 
gegenübergestellt, stets auch dafür zu sorg-en, 
daß sie weder Personen noch Sachen gefährden. 

Zu Abs. 2: Bei der Festlegung der Reihen
folge, welchen Einsatzfahrzeugen vom Lenker 
eines anderen Einsatzfahrzeuges die Vorfahrt zu 
geben ist, wurde auf die Wichtigkeit des· Fahr
zeuges und auf die Dringlichkeit seines Einsatzes 
Bedacht genommen. 

Zu Abs. 3: Die Bestimmung regelt das Ver
halten der übrigen Straßenbenützer gegenüber 
Einsatzfahrzeugen. Den Einsatzfahrzeugen ist 
von den Lenkern aller anderen Fahrzeuge, also 
auch von den Lenkern von Schienenfahrzeugen, 
uMer allen Umständen und auf allen Kreuzun
gen ,der Vorrang zu geben. 

Zu § 27. Fahrzeuge des Straßendienstes (§ 21 
Abs. 3 StPoIG.). 

Der Umfang der Bevorzugung der Fahrzeuge 
des Straßendienstes ist unter Bedachtnahme auf 
den Zweck dieser Fahrzeuge festgestellt worden. 
Er konnte nicht weiter gefaßt werden, als dies 
zur Erreichung des Zweckes der Fahrzeuge un~ 
bedingt notwendig. ist. 

Zu § 28. Schienenfahrzeuge (§ 23 StPoIG.). 

Die Bestimmung, daß beim Herannahmen 
eines Schienenfahrzeuges andere Straßenbenützer 
die GI'eise so ra-sch wie möglich freizumachen 
haben, geht von der überlegung aus, daß 
Schienenfahrzeuge wegen ihrer besonderen Be
tl'\iebisweise teilweise ein geringeres Bremsver~ 
mögen haben. Aber trotz der Bestimmungen 

.... ,.:~ . 
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über die Vet-pflichtung, die Schienen freizu
mach·en und sie unmittelbar vor und unmittelbar 
nach dem Vorbeifahren eines Schienenfahrzeuges 
nicht zu überqueren, wird der Lenker eines 
Schienenfahrzeuges beim Einordnen des Fahr
zeuges in den fließenden VIerkehr den sich im 
fließenden Verkehr befindlichen Fahneugen den 
Vorrang zugeben haben (§ 18 Abs. 8). Daß ein 
Befahren von Schienen, die i n ein e r Straße 
liegen, nicht mehr grundsätzlich verboten sein 
soll, wurde hereits in § 7 (Allgemeine Fahror,d
nung) ausgeführt. ~ 

Zu § 29. Geschlossene Züge von Straßenbe
nützern (§ 22 StPoIG.). 

Die Bevorzugung geschlosSlener Züge von 
Straßenbenützern besteht lediglich darin; daß sie 
nur von den Lenkern von Einsatzfahrzeugen 
und von den Organen der S~raß'enaufsicht unter
brochen werden dürfen. Ein~atzfälle im Sinne des 
§ 2 Abs. 1 des Wehrgesetzes sind ,der Schutz der 
Grenzen der Republik und, soweit als die gesetz
mäßi,ge bürgerliche Gewalt die Mitwirkung des 
Bundesheeres in Anspruch nimmt, der Schutz 
der verfa'ssungsmäßigen Einrichtungen, die Auf
rechterhaltung der Ordnung und Sicherheit im 
Inneren ünd die Hilfeleistung bei Elementarer
eignissen und Unglücksfällen außergewöhnlichen 
Umfanges. 

Zu § 30. Wirtschaftsfuhren (§ 1 Abs. 20 StPoIG.). 

Zu Abs. 1: Der Entwurf beschränkt Wirt
schaftsfuhren auf den Bereich eines land- oder 
forstwIrtschaftlichen Betriehes, joooch nicht auf 
eine Beförderung mit Fuhrwerken. Eine solche 
Beschränkung wäre auf die fortschreitende Mo
torisierung in der Land- und Forstwirtschaft un
tunlich. Di,e. in den bisherigen Begriffsbestim
mungenenthaltene Beschränkung für Fuhrwerke 
in Wien und in den Landeshauptstädten, wurde 
deshalb nicht beibehalten, weil Wirtsc.haftsfuhren 
ohnedies nur unter bestimmten Voraussetzungen 
durchgeführt werden können, Ob diese V or
aussetzungen zutreffen, wird nach der Lage des 
einzelnen Falles zu beurteilen sein. Das Vorhan
.densein diese.. Voraussetzungen wird jedenfalls 
bei bestimmten Gemeinden weder alIgemein an
genommen noch allgemein verneint werden kön
nen. 

Zu Abs. 2: Ist zum Lenken eines Fahrzeuges 
eine besondere B,erechtigung erforderlim (z. B .. 
ein Führerschein ii"ach krafifahrrechtlichen Vor
sdiriften)so wird ein solches Fahrzeug auch für 
eine Wirtschaftsfuhr nur von einer Person ge
lenkt werden können, die im Besitz einer solchen 
Berechtigung ist. Das Alter der Lenker von 
Wirtschaftsfuhren mußte im Hinblick. auf die 
größere Verkehrsdichte von 12 auf 14 Jahre hin
aufgesetzt werden. Als eine besonders gefährliche 

Stelle muß im Hinblick auf die Erfahrungen im 
Straßenverkehr ein schienengleicher Eisenbahn
übergang bezeichnet werden. Personen unter 
16 Jahren, die ein Fahrzeug für eine Wirtschafts
fuhre Ienken, werden daher keine St~aße be
nützen dürfen, in deren Verlauf sich ein 
schienengleicher Eisenbahnübergang befindet. 

Zu Abs. 4: Mit dieser Bestimmung soll die 
Bewirtschaftung einzelner Grundstücke erleich
tert werden. 

IV. ABSCHNITT. 

Regelung und Sicherheit des Verkehrs. 

A. Gemeinsame Bestimmungen. 

Zu § 31. Einrichtungen zur Regelung und- Siche
rung des Verkehrs (§ 35 StPoIG.). 

Die Aufzählung der Einrichtungen zur Rege
lung und Sicherung des Verkehrs ist nicht er
schöpfend. Alle diese Einrichtungen genießen 
einen besonderen gesetzlichen Schutz gegen un
befugte Anbringung, Entfernung, Verdeckung 
oder Veränderung sowie gegen Beschädigung. 
Tafeln wie "Autoausfahrt", "A.chtung Auto" 
od. dgI. sollen nicht mehr verboten sein, doch 
kommt ihnen keine rechtliche Bedeutung zu; 
durch die Anbringung einer solchen Tafel bleibt 
die Verantwortung auch im Sinne des § 18 Abs_ 6, 
beim Lenker, der von einer so gekennzeichneten 
Ausfahrt sein Fahrzeug in den f1.ießenden Ver
kehr' einordnet. 

Zu § 32. Anbringungspflicht und Kosten (§ 40 
StPolG.). 

Zu Abs. 1: Hier wird bestimmt, wer in der 
Regel zur- Anbringung der Einrichtungen zur 
Regelung und Sicherung des Verkehrs und zur 
Tragung der Kosten für diese Einrichtungen ver
pflichtet ist. 

Zu Abs. 2 bis 6: Im Gegensatz zu den bis
herigen Bestimmungen wurden nunmehr die 
Fälle zwingend vorgeschrieben, in denen die Be':' 
hörde anderen Rechtsträgern die Kostentragung 
für die Anbringung und Erhaltung der Einrich.:. 
tungen zur Regelung und Sicherung des Verkehrs 
aufzuerlegen hat. 

Zu § 33. Pflichten der Anrainer (§ 41StPolG.). 

Im Gegensatz zu den bisherigen Bestim
mungen .läßt der Entwurf eine Entschädigung 
der Anrainer für die Anbringüng von Einrich
tungen zur Regelung und SicheI1lng des Ver
kehrs auf an der Straße anrainenden Liegen-'
schaften dann zu, wenn die bestimmungsgemäße 
Verwendung der Liegenschaft erheblich beein
trächtigt wird. Es ist' jedoch bei der Anbringung 
der Einrichtungen zur Regelung und Sicherung 
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B. Armzeichen und Lichtzeichen. des Verkehrs zunächst darauf zu a,chten, daß I 
W'irtschaft",erschwerniss-e für den Betroffenen Z 
möglichst vermieden werden. Eine allfällige Ent- u § 36. Zeichengebung. 
schädigungspflicht trifft denjenigen, der di,e Zu Abs. 1: Da Lichtzeichen zur Verwechslung 
Kosten für die Anbringung der Einrichtungen mit Eisenbahnsignalen und damit zu Störungen 
zur Regelung und Sicherung des Verkehrs zu im Eisenbahnverkehr führen können, war eine 
tragen hat. Das kann sowohl der Straßenerhalter entsprechende Vorsorge nötig. 

als auch derjenige sein, dem die Kostentragung Zu Abs. 2: Der Entwurf bezeichnet ein Organ 
bescheidmäßig vorgeschrieben wird. Ferner regelt der Straßenaufsicht, das den Verkehr durch Arm
diese Bestimmung auch die Durchsetzbarkeit des zeichen oder durch optische Zeichen regelt, als 
Entschädigungsanspruches. "Verkehrsposten". Lichtzeichen, die von Straßen

Zu § 34. Ausstattung der Einrichtungen zur 
Regelung und Sicherung des Verkehrs. 

Die schon nach dem Genfer Abkommen er
forderliche Einheitlichkeit der Straßenverkehrs
zeichen wird dadurch gewährleistet, daß das Bun
desministerium für Handel und Wiederaufbau 
durch Verordnung näheres über die Ausführung 
der Einrichtungen Zur Regelung und Sicherung 
des Verkehrs bestimmen kann. Straßenverkehrs
zeichen und Verkehrsleiteinrichwng-en können 
nur dann die gewünschte Wirkung haben, wenn 
sie deutlich erkennbar sind. Die gegenständliche 
Bestimmung nimmt auf die Art dieser Einrich
tungen und auf die durch sie angekündigten Ge
fahren Bedacht. Eine Ausstattung mit rückstrah
lendem Material oder eine Beleuchtung ist nur 
für die Straßenverkehrszeichen "Achtung Vor
_ r.angverkehr" (§ 49 Z. 5) und "Halt vor Kreu
zung" (§ 51 Z. 11) sowie für solche Straßen
verkehrszeichen vorgesehen, die -einen schienen
gleichen Eisenbahnübergang ankündigen. Dies 
gilt jedoch nur für die Dunkelheit: Wenn die 
öffentliche Beleuchtung während der ganzen 
Dauer der Dunkelheit eine ausreichende Er
kennibarkeit der g-enannten Zeichen bewirkt, so 

_ ist ihre Beleuchtung aus anderen Lichtquellen, und 
ihre Ausstattung mit rückstrahlendem Material 
nicht erforderlich .. 

Zu § 35. Vermeidung von Verkehrsbeeinträchti
gungen. 

Zu Abs. 1: Khnlich wie- im Eisenbahnrecht (vgt 
§ 39 Abs. 1 des Eisenbahngesetzes 1957) muß, 
auch im Straßenpolizeirecht dafür Vorsorge ge
troffen werden, daß durch Herstellung jedweder 
Art die Sicherheit des Straßenverkehrs nicht be
einträchtigt wird. Eine Untersuchung der Un
fallsursache hat ergeben, daß die verschieden
artigsten von außen kommenden Einflüße Un
fälle herbeiführen können. Es wird daher nicht 
angängig sein, daß Lichtreklamen oder Laternen 
z. B. in Heurigengegenden den Eindruck er
wecken, es handle sich hiebei um Lichtanlagen 
zum Zwecke der Regelung des Straßenverkehrs. 
Auch Schaufensterausstattungen können zu einer 
Verwechslung mit Lichtanlagen zur Regelung des 
Straßenverkehrs führen. 

benützern oder durch besondere Vorrichtungen 
ausgelöst werden, sind in gleicher Weise zu be
achten, als wenn sie von Verkehrsposten gegeben 
werden. Das Verbot der mißbräuchlichen Aus
lösung von Lichtzeichen zielt vornehmlich auf 
jene Fälle ab, bei denen die _ Zeichen durch 
Straßenbenützer ausgelöst werden könn,en. Es 
soll gewährleisten, daß diese Zeichen nUr für 
-Zwecke des Verkehrs gegeben werden. Von der 
Zeichengebung des Verkehrspostens, gleichgültig 
ob es sich um Armzeichen oder Lichtzeichen 
handelt, hängt vielfach die Sicherheit und Flü~sig
keit des Verkehrs im geregelt1en Bereich ab. 

Zu Abs. 3: Auch die Aufeinanderfolge der 
Lichtzeichen, die nicht von Verkehrsposten aus
gdöst werden, müssen den Erfordernissen der Ver
kehrssicherheit entsprechen. Daher wird der 
Mechanismus der automatischen Verkehrsampeln 
so eingestellt werden müssen, daß eine' sinnvolle 
Regelung des Verkehrs möglich ist. 

Zu Abs. 4: Armzeichen od.er Lichtzeichen gehen 
deI' Regelung durch Straßenverkehrszeichen, ins
besondere durch das Gefahrenzeichen "Kreuzung 
mit Straße ohne Vorrang" (§ 49 Z. 4), "Achtung 
Vorrangverkehr" (§ 49 Z. 5) und "Fußgänger
übergang" (§ 49 Z. 11) durch die Vorschrifts
zeichen "Halt bei Gegenverkehr" (§ 51 Z. 5) 
und "Halt vor Kreuzung" (§ 51 Z. 11) vor. Bei 
einer Verkehrsregelung durch Armzeichen oder 
durch Lichtzeichen verlieren auch Bodenmarkie
rungen ihre Bedeutung. 

Zu § 37. Bedeutung der Armzeichen . (§§ 25 bis 
28 StPolG.). -

Die Bestimmung über die Bedeutung der Arm
zeichen und ihre Ausführung hält sich im wesent
lichen an die bisherigen Bestimmungen und be
rücksichtigt das Protokoll über Straßenverkehrs
zeichen. 

Zu § 38. Bedeutung der Lichtzeichen (§ 24 Abs. 3 
StPolG.)~ 

Zu Abs. 1: Die Bestimmung über die Bedeu
tung der Lichtzeichen hält sich 'an die bisherige 
Regelung und _ ergänzt sie, soweit dies wegen der 
größeren Verkehrsdichte und zur Wahrung der 
Sicherheit, Leichtigkeit und Flüssigkeit des _ Ver
kehrs erforderlich wa,r. Insbesondere war es not-
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wendig, die Bedeutung des gelben Lichtes be
sonders hervorzuheben. Durch die Bestimmung; 
daß ein gleichzeitig mit dem gelben Licht 
leuchtendes rotes Licht ankündigt, daß als nächstes 
Zeichen das Zeichen für "Freie Fahrt" folgen 
wird, soll die Flüssigkeit des Verkehrs auf Kreu
zungen besonders erhöht werden. 

Zu Abs. 2: Es war notwendig, auch Vorkeh
rungen dafür zu treffen, daß auch bei rotem 
Licht nach links und nach rechts einzubiegen ist. 
In einem solchen F~lle ist der gleichzeitig neben 
dem roten Licht aufleuchtende grüne Pfeil zu 
beachten. 

Zu Abs. 4: Da sich in der Praxis eine besondere 
Regelung für das überqueren der Fahrbahn 
durch Fußgänger bestens bewährt hat, wurde eine 
diesbezügliche Regelung aufgenommen; diese Be
stimm'Unggestattet auch eine- Anwendbarkeit 
auf andere Gruppen von Straßenbenützern. 

Zu § 39. Anordnung der Lichtzeichen. 

Die Bestimmung bezieht sich nicht nur auf 
die Anbringung der Lichtzeichen auf Verkehr~~ 
ampeln, sondern gilt auch ,dann, wenn die Licht
zeidIen in Gehäusen neben der Fahrbahn ange
bracht werden. Die unters·chiedlichen Formen der 
Leuchtflächen soll insbesondere t:arbblinden Per
sonen die Erkennbarkeit der einzelnen Zeichen 
erleichtern. 

Zu § 40. Signalscheiben. 

Die' bisher häufig vorgenommene Regelung 
des Verkehrs auf Baustellen mittels Signal
scheiben hat zur Sicherheit des Verkehrs und zu 
seiner flüssigen Abwicklung gut beigetragen. Die 
Behör,de wind jedoch im einzelnen Fall unter 
alleiniger Bedachtnahme auf die Verkehrssicher
heit besonders zu prüfen haben, ob Signal
scheiben verwendet werden sollen. 

Zu § 41. Hilfsztlichen. 

Hilfszeichen kommen nur dort in Betracht, wo 
der Verkehr durch Arm- und Lichtzeichen oder 
durch Hilfseinrichtungen, die diesen Zeichen im 
wesentlichen entsprechen, z. B. Signalsclieiben 
(§ 40), geregelt wird. 

. C. Allgemeine Regelung und Sicherung des 
Verkehrs. 

Zu § 42. Verkehrs-verbote, Verkehrserleichterung 
und Hinweise (§ 29 StPoIG.). 

Zu Abs. 1 Ht. ob: Die Vorschrei.bung eines be
stimmten Verhaltens kann z. B. in der Anord
nung bestehen, daß vor einer Kreuzung anzu
halten und Vorrang zu geben ist oder daß eine 
Straße nur in einer bestimmten Richtungbe': 
fahren werden darf (Einbahnstraße). Auch die 
Verweisung von Radfahrern auf Radwegen __ ist 

eine Verordnung z,um Abs. 1 lit. b (Verkehrs
trennung). 

Zu Abs. 2: Auf Grund dieser Stelle des Ent
wurfes wird z. B. angeordnet werden können, 
daß mit Motorfahrrädern gewisse Straßenzüge 
nicht befahren werden dürfen. Auch Dünger
fuhren können auf Grund dieser Bestimmung 
auf bestimmte Zeiträume beschränkt werden. 

Zu Abs. 3 lit. a: Bundesstraßen, die gemäß den 
Bestimmungen des Bundesstraßengesetzes Auto
bahnen sind, sind straßenpolizeilich als Auto
bahnen zu erklären, andere Straßen nur dann, 
wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind. 

Zu Abs. 8: Die Behörde ist bei der ErIassung 
von Verordnungen an das Gesetz gebunden. 
Wird eine Anordnung aus den -in diesem Absatz 
bezeichneten Gründen von einem Organ der 
Straßenaufsicht oder des Straßenethalters ge
troffen, so hat die Behörde zu prüfen; ob die ge
setzlichen V oraUS5etzungen zutreffen; ist dies 
nid1t der Fall, so ist die Maßnahme aufzuheben. 

Zu Abs. 9: Die Notwendigkeit, zu Bahnhöfen 
und manchen Post- und Tdegraphenämtern die 
Zufahrtsmöglichkeit sicherzustellen, macht diese 
Bestimmung erforderlich. 

Zu § 43. Kundmachung der Verordnungen. 

Zu Abs. 1: Nicht nur die Vorschriftszeichen 
sind geeignet den Inhalt einer Verordnung aus
zudrücken, sondern auch Gefahrenzeichen und 
Richtzeichen, die dem Straßenbenützer ein be
stimmtes Verhalten vorschreiben. Die Zeichen 
für "Bundesstraße ohne Vorrang" Qder für "Lan
des- oder Bezirksstraße ohne Vorrang" kommen 
deshalb als Kundmachungsform für Verord
nungen in ß.etracht, weil Straßennumerierungen 
mittels Verordnung vorzunehmen sind. 

Zu Abs. 2: Läßt sich der Inhalt einer Verord
nung des Bundesministeriums für Handel und 
Wiederaufbau nid1t durch Verordnung aus
drücken, so gilt für die Kundmachung das Bun
desgesetz über das Bundesgesetzblatt BGBL Nr. 
33/1920; hinsichtlich solCher Verordnungen von 
Landesregierungen gelten die diesbezüglichen 
Landesgesetze. 

Zu Abs. 3: Die Bestimmung trägt der Forde
rung nach einer sparsamen Verwaltung ReCh
nung. Allerdings wird in einem· solchen Falle der 
Einwendung der unversdmldeten Unkenntnis 
einer RechtsvorsChrift (§ -5 Abs. 2 VStG.) 
namentlich dann, wenn. sie von jemandem vor
gebracht wira, der außerhalb des in Betracht 
kommenden· Gebietes wohnt, in der Regel der 
Erfolg niCht versagt werden können. 

Von der Vorschreibung einer zu.sä tzlichen Ver
lautbarung von Verordnungen in der Pres~e oder 
im Rundfunk insbesondere bei solchen Verord
nungen, die durdI Straßenverkehrszeichen kund-
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zumachen sind, ist Abstand genommen worden, 
weil ihr keine besondere rechtliche Bedeutung 
zukommt. 

Zu § 44. Ausnahmen in Einzelfällen (§ 32 
StPoIG.). 

Ausnahmen von Verkehrsverboten oder Ver
kehrsbeschränkungen, die durch Verordnung er
lassen werden, sind als Verordnungsnovelle anZu
sehen, welche die Behörde im Rahmen der son
stigen gesetzlichen Bestim.mungen erlassen darf 
oder auch zu erlassen hat: Einzelfall (v gl. über
schrift) bedeutet jedoch nicht den einzelnen 
Transport. . 

Zu Abs. 1: Bei der Auslegung der Bestim
mungen hinsichtlich der Ausnahmen bei Maßen 
und Gewichten wird der allerstrengste Maßstab 
anzulegen sein; insbesondere wird schon eine all
fällige wesentliche überbelastung der Straße der 
Grund für eine Ablehnung sein. 

Zu Abs. 2: Ein persönliches Interesse liegt z. B. 
dann vor, wenn jemand eine Ausnahme von 
einem Parkverbot vor seinem Wohnhaus be
gehrt, weil er schwer gehbehindert ist. Die Ge
bote oder Verbote, von denen eine Ausnahme 
bewilligt werden kann, können sich sowohl aus 
dem Straßenpolizeigesetz selbst als auch aus 
Verordnungen auf Grund dieses Gesetzes er
geben. 

Zu Abs .. 3: Ein Bestimmung darüber, daß der 
Besitzer des Fahrzeuges im Falle einer Bewilli
gung nach Abs. 1 oder der Unternehmer einer 
Beförderung im Falle einer Bewilligung nach 
Abs. 2 die Kosten für eine allenfalls notwendige 
Fahrbegleitung durch Organe der Straßenauf
sicht oder des Straßenerhalters zu tragen hat, 
konnte aus rechtssystematischen Gründen nicht 
aufgenommen werden. Doch wird dagegen kein 
Anstand obwalten, wenn eine solche Bewilligung, 
wenn nötig, unter der Vorschreibung einer 
solchen Begleitung und des Ersatzes der hiefür 
auflaufenden Kosten erteilt wird. 

Zu § 45. Autobahnen. 

Zu Abs. 1: Die Voraussetzungen, unter denen 
eine Straße, z~r Autobahn erklärt werden kann, 
ergeben sich aus § 42; vgl. auch die bezüglichen 
Erläuternden Bemerkungen. 

Zu Abs. 2: Mit der Vorschrift, daß Auto
bahnen nur über Zu- bzw. Abfahrtstraßen er
reicht oder verlassen werden dürfen, soll den Er
fordernissen der Sicherheit des Verkehrs Rech
nung getragen werden. Der Benützer der Auto
bahn soll nicht damit zu rechnen brauchen, daß 
auch außerhalb der Anschlußstellen Fahrzeuge 
in die Autobahn einfahren. 

Zu Abs. 5: Es wird nichts dagegen einzuwen
den sein, wenn ein Besitzer eines Führerscheines 
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mit einem Fahrschulkraftwagen, wenngleich auch 
in Begleitung eines Fahrlehrers, eine sogenannte 
Perfektionsfahrt auf der Autobahn unternimmt. 
Die Bestimmungen der lit. b bezwecken ledig
lich ein Verbot des Befahrens der Autobahn 
durch Fahrschüler. Anhalten kann natürlich auch 
auf der Autobahn nicht verboten werden; doch 
wird in einem solchen Falle das Fahrzeug nach 
Möglichkeit auf die seitlichen Abstellstreifen 
gebracht werden müssen. 

Zu Abs. 6: Abgesehen davon, daß Fahrzeuge, 
die ihre elektrische Antriebskraft aus besonderen, 
auf, über oder an der Straße verlaufenden An
lagen (z. B. aus Oberleitungen) entnehmen, wegen 
ihrer besonderen Betriebsweise wenig geeignet 
sind, auf Autobahnen zu verkehren, gefährden 
solche Anlagen die Sicherheit des Schnellverkehrs. 
Dazu kommt noch, daß die Reparaturen solcher 
Anlagen die Befahrbarkeit der Autobahnen und 
die Abwicklung des Schnellverkehrs erheblich be
einträchtigen würden. Es war daher Vorsorge zu 
treffen, daß Einrichtungen der genannten Art 
auf oder neben Autobahnen nicht errichtet wer
den dürfen. Durch die Bestimmung des Abs. 4 
ist auch sichergestellt, daß Enteignungen, die auf 
die Errichtung solcher Anlagen abzielen, nicht 
durchgeführt werden dürfen. 

Zu § 46. Autostraßen. 

Wann eine Straße zur Autostraße erklärt wer
den darf, ergibt sich aus § 42 Abs. 3 lit. b. Für 
Autostraßen können die Vorschriften über deri 
Verkehr auf Autobahnen nur insoweit gelten, als 
es die bauliche Anlage zuläßt. Anderseits mußtJe 
auch für die Flüssigkeit des Verkehrs auf Auto
straßen vorgesorgt werden, weshalb verschiedene 
Gruppen von Straßenbenützern von der Be
nützung der Autobahn ausgeschlossen werden 
müssen. Besondere Bedeutung wird dem Verbot 
des Haltens oder Parkens und der Verpflich
tung zur Entfernung betriebsunfähiger Fahr
zeuge beigemessen werden müssen, da jede Ver
stellung der Fahrbahn durch haltende, parkende 
oder betriebsunfähige. Fahr;.zeuge eine Beein
trächtigung des Verkehrs auf der Autostraße 
darstellt. 

Zu § 47. Anbringung der Straßenverkehrszeichen 
(§ 37 StPoIG.). 

Zu Abs. 1: Für die Erkennbarkeitund Wahr
nehmbarkeit eines Straßenverkehrszeichens ist 
der Umstand von wesentlicher Bedeutung, daß 
diese Zeichen möglichst einheitlich angebracht 
werden. 

Zu Abs. 2: In Kenntnis der' Bestimmung, daß 
die Straßenverkehrszeichen in der Regel auf der 
rechten Seite der Straße anzubringen sind, wird 
der Straßenbenützer, insbesondere der Lenker 
eines Fahrzeuges, sich darauf einstellen können, 
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wo er mit dem Vorhandensein solcher Zeichen 
zu rechnen haben wird. Allerdings gibt es Fälle, 
in denen Straßenverkehrszeichen am rechten 
Straßenrand nur schwer oder überhaupt nicht 
wahrgenommen werden können. Für solche Fälle 
sieht der Entwurf vor, daß sie je nach den ört
lichen Verhältniss.en oberhalb der Fahrbahn oder 
auf der linken Str.aßenseite angebracht werden 
können. 

Zu Abs. 5: Für jene Fälle, in denen die Wahr
nehmbarkeit der S~aßenverkehrszeichen für die 
Verkehrssicherheit von ganz besonderer Bedeu
tung ist, ist im Entwurf vorgesehen worden, 
daß zusätzliche Zeichen mit Angabe .der Ent
fernung bis Zur Gefahrenstelle anzubringen sind. 

sieht daher eine Verordnungsermächtigung vorj 
wonach an Stelle des senkrechten schwarzen 
Balkens ein anderes Sinnbild für eine bestimmte 
Gefahr festgesetzt werden kann. 

Zu § 50. Allgemeines über Vorschriftszeichen 
(§ 35 StPoIG.). 

In dieser Bestimmung wird die Bedeutung der 
Vorschriftszeichen dargelegt, die Form und Aus
führung der Vorschriftszeichen festgelegt und 
der A'Ufstellungsort - bestimmt. Ferner wird in 
ihr der Übung Rechnung getragen, daß im roten 
Rand des Verbotszeichens an Stelle von Zusatz
tafeln besondere Angaben angebracht werden 
können (Abs. 3). 

Zu § 48. Allgemeines übet Gefahrerizeichen (§ 34 Zu § 51. Die VorschriftszeiclJ.en (§ 35 StPoIG.). 
StPoIG.). 

Der Hinweis auf eine Gefahr oder .a.uf einen 
sonstigen verkehrs~ichtigen Umstand mahnt 
den Straßenbenützer zur besonderen Vorsicht. 
Dies gilt insbesondere für alle Gefahrenzeichen. 
Die Gefahrenzeichen "Achtung Fußgängerver
kehr" (§ 49 Z. 11) und "Achtung Vorrangver
kehr" (§ 49 Z. 5) geben jedoch auch den Inhalt 
einer Verordnung wieder, weil sie dem Lenker 
eines Fahrzeuges ein ganz bestimmtes Verhalten 
vorschreiben (siehe § 43). 

Zu § 49. Die Gefahrenzeichen (§ 34 StPoIG.) .. 

Der Entwurf weicht vom bisherigen Straßen
polizeigesetz wie. folgt ab: 

1. Das Zeichen "Gefährliche Kurve" (Z. 1) ist 
in vierfacher Weise, je nach dem Verlauf der 
Kurve, aUSizuführen. 

2. Die Ankündigung eines "überganges emer 
elektrisch betriebenen Straßenbahn in emer 
geschlossenen Ortschaft" soll in Hinkunft nicht 
mehr durch ein besonderes Straßenverkehrs
zeichen angekündigt werden; es ist erforderlichen
falls das Zeichen "Bahnübergang mit Schranken" 
(Z. 6 a) oder "Bahnübergang ohne Schranken" 
(Z. 6 b) zu verwenden. Die Zeichen 6 d "An
dreaskreuz" und da"S Zeichen 6 e "Achtung Pfeif
signale" sind Zeichen, die in jeder Beziehung nur 
nach den eisenbahnrechtlichen Vorschrift.en zu be
urteilen 'sind. Ihre Aufnahme in die straßenpolizei
lichen Vorschriften bedeutet lediglich einen Hin
weis. Alle sie betreffenden Normen, einschließ
lich . der Aufstellung und Kosientragung sind 
Normen des Eiseneahnrechtes. 

3. Auf -die Bedeutung der Gefahrenzeichen 
"Fußgängerübergang" (Z. 11) und "Achtung Vor
rangverkehr"(Z. 5) wurde bereits in den Er
läuternden Belllerkungen zu § 48 aufmerksam 
gemacht. 

4. Däs Zeichen "Andere Gefahr" (Z. 15) be" 
sagt wegen seiner vielfachen V erwendungsmög
lichkeit in der Regel nur wenig. Der Entwurf 

Der -Entwurf weicht vom bIsherigen Straßen
polizeigesetz wie folgt ab: 

1. Bisher wurde das Zeichen "Fahrverbot" 
(Z. 1) mit der Inschrift "Sackgasse" dafür ver
wendet, um anzuzeigen, daß die Durchfahrt 
durch eine Straße nicht möglich ist. Ein Fahr
verbot sollte damit nicht ausgesprochen werden. 
Die Verwendung des Zeichens "Fahrverbot" soll 
daher in der bezeichneten Weise in Hinkunft 
nicht mehr in Betracht kommen (siehe auch Er
läuterungen zu § 52 Z. 11). 

2. Das Zeichen "Fahrverbot für Lastfahrzeuge" 
(Z. 7 a) gilt nicht für sogenannte Kombinations
kraftwagen, weil es sich hiebei nicht um Last
fahrzeu~e im Sinne des § :2 Z. 23 handelt. 

3. Das Zeichen "Einfahrt verboten für Last7 
kraftfoahrzeugemit Anhänger" (Z. 7 b) w:urdeneU 
geschaffen. Ein solches Zeichen ist auch im Proto
koll über Straßenverkehrszeichen nicht vorge-
sehen. .. 

4. Mit der Einführung eines Zeichens "Ein
fahrt verboten für Motorfahrräder" (Z. 8 b) 
soll dem in der öff,entlichkeit vielfach lautge
wordenen Wunsch nach einem Fahrverbot für 
Motorfahrräder, insbesondere zur Nachtzeit, 
entsprochen werden. 

5. Beim Zeichen "Beschränkung für Halten 
oder Parken" (Z. 13) wurden die hauptsächlich 
in Betracht kommenden zusätzlichen Angaben 
besonders angeführt. Diese Aufzählung ist je
doch nicht erschöpfend .. 

6. Das Zeichen "Hupverbot" wurde aus den 
bisherigen kraftfahrrechtlichen Vorschriften in 
den Entwurf übernommen. Es bezieht sich auf 
die Betätigung der akustischen Warnvorrich
timgen überhaupt (siehe auch Erläuternde Be
merkungen zu § 25). 

Zu § 52. ltichtzeichen (§ 36 StPoIG.). 

Der Entwurf weicht vom bisherigen Straßen
polizeigesetz u. a.· wie folgt ab: 
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1. Die Zeichen "Ä-utopahn" (Z. 8 a), "Auto
straße" (Z. 8 c), "Freie Fahrt" (Z. 7), "Ende d:r 
Autobahn" (Autostraße) (Z. 8 b), "Vorwegwel
ser - Autobahn" (Z. 13 b) und "Wegweiser -
Autobahn" (Z. 13 c) haben mit der Eröffnung 
der Autobahnen und Autostraßen besondere Ak
tualität gewonnen. 

2. Das Zeichen "Sad~gasse" (Z. 11) wurde neu 
eingeführt. 

3. Wie bereits in den Erläuternden Bemer
kungen zu § 2 Z. 14 ausgeiiihrt, soll es in Hi.n
kunft nicht mehr Sache der Straßen benützer sem, 
selbst zu beurteilen, ob sie sich einer Ortsdurch
fahrt nähern beziehungsweise ob sie sich bereits 
in einer solchen befinden. Der Umfang der Orts
durchfahrt soll in Hinkunft ausschließlich durch 
die Behörde und zwar durch die Aufstellung 
der Zeichen "Ortstafe1" (Z. 17 a) und "Ortsende" 
(Z. 17 b) festgelegt werden. In Z. 17 a wird be
stimmt, daß verbautes Gebiet nur dann vorliegt, 
wenn die örtliche Zusammengehörigkeit mehrerer. 
Bauwerke leicht erkennbar ist. Bei dieser Bestiin
mung wurde auf in dieser Hinsicht bedeutsame 
Erkenntnisse d·er höchsten Gerichtshöfe Bedacht 
genommen. Es macht keinen Unterschied, ob das 
"verbaute Gebiet" nur auf einer Seite der 
Straße liegt, oder ob die Straße durch das "ver
baute Gebiet" führt. 

4. Ebenfalls neu eingeführt wurde das Zeichen 
"Voranzeige für Verkehrsampel". Dieses Zeichen 
wird bereits verschiedentlich verwendet und hat 
sich deshalb besonders bewährt, weil der Lenker 
eines Kraftfahrzeuges sich auch bei hoher Ge
schwindigkeit darauf vorbereiten kann, daß er 
aJJenf~lls vor einer Verkehrsampel anhalten muß; 
er ist daher nicht genötigt, plötzlich und in einer 
die Verkehrssicherheit beeinträchtigenden Weise 
abzubremsen. 

Zu § 53. Zusatztafeln (§36 Abs. 10 StPoIG.). 

Auf Zusatztafeln dürfen nur kurze und leicht 
verständliche Angaben gemacht werden. 

E. Verkehrsleiteinrichtungen. 

Zu § 54. Anbringung der Verkehrleiteinrich-
tungen. 

Verkehrsleitei~richtungen sind Einrichtungen 
zur Regelung und Sicherung des Verkehrs. Auch 
für sie gelten daher die Bestimmungen des § 33 
über die Pflichten der Anrainer, insbesondere be
treffend die Duldung der Anhringungvon Ver.
kehrsleireinrichtungen auf an der Straße angren
zenden Grundstücken und über allfällige Ent
schädigungen. 

Zu § 55. Leitlinien und Sperrlinien. 
• Siehe die Erläuternden Bemerkungen Zu §, 9. 
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Zu § 56. Markierungen am Fahrbahnrand und in 
der Fahrbahnmitte. 

Um die einheitlich,e Ausführung der Sperr
und Leitlinien zu wahren, wurde für alle Sperr
und Leitlinien auf allen Straßen die Farbe Gelb 
bestimmt. 

V. ABSCHNITT. 

Allgemeine Vorschriften über den Fahrzeugver
kehr. 

Zu § 57. Lenker von Fahrzeugen. 

Auf den Umstand, daß zahlreiche Verkehrs
unfälle durch alkoholisi·erte Straßenbenützer ver
ursacht werden, wurde schon oft hingewies·en. 
Das Verbot, ein Fahrzeug ZlJ lenken oder in Be
trieb zu nehmen, bezieht sich auf die Lenkung 
und Inbetriebnahme aller Fahrzeuge. Außer Per
sonen die sich in einem durch den Genuß von 
Alkohol oder Suchtgiften beeinträchtigten Zu
stand befinden, sind auch solche Personen zur 
Lenkung oder zur Inbetriebnahme eines Fahr
zeuges ungeeignet, die sich z. B. in einem 
Zusta.nd heftiger Gemütserregungen befinden 
oder die krank oder verletzt sind und deren 
Reaktionsv.ermögen oder deren Bewegungsfr.ei
heit beeinträchtigt ist. 

Zu § 58. Verbot des Lenkens von Fahrzeugen. 

Wenn auch nicht daran gedacht ist, für alle 
Lenker von Fahrzeugen. besondere Lenkerberech
tigungen vorzusehen, darf doch nicht außer a,cht 
O'elassen werden, aaß den Lenker eines jeden 
Fahrzeuges eine besondere Verantwortung trifft. 
Es müs~en daher auch jene Fahrzeuglenker, die 
keiner besonderen Erlaubnis zum Lenken bedür-
fen, körperlich und geistig geeignet sein. . 

Es ist bekannt, daß die mei5ten U~älle 1m 
Straßenverkehr ausschließlich auf das Versagen 
des Menschen zurückzuführen sind. Die Behörde 
muß daher die Möglichkeit haben, in den Fällen, 
in denen aie Nichteignung einer -Person offen
kundig ist, ein Verbot, Fahrzeuge zu lenken, aus
sprechen zu können. 

Zu § 59. Zustand und Beleuchtung der Fahr
zeuge. 

Diese Bestimmung stellt Mindesterfordernisse 
für den Zustand. und für die Beleuchtung aller 
Fahrzeuge auf. Sofern der· Entwurf selbst oder 
andere gesetzliche Vorsduiften, z. B. das 
Kraftfahrges.etz, für einzelne Fahrzeugarten 
strengere Erfordernisse vorsehen, werdc:n die 
strengeren Vorschrif.ten anzuwenden sem. 

Zu Abs. 2: Hiezu wird insbesondere bemerkt, 
daß· sich die Vorsdtrift.en über die Beleuchtung 
der Fahrzeuge auf alle Fahrzeuge beziehen, die 
auf der Fahrbahn verwendet weTden. Sie gelten 
daher auch für Handwagen und Handkarren 
(siehe § 72 Abs. 1). 
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Zu Abs. 3::"'Besondere Bedeutung im Straßen
verkehr kommt den an Fahrzeugen zu befesti
genden Rückstrahleinrichtungen zu. Der Ent
wurf sieht daher vor, daß das Bundesministerium 
für Handel und Wiederaufbau durch Verord
nung die erforderlichen Vorschriften über die 
Ausführung und Beschaffenheit aller an Fahr
zeugen anzubringenden Riickstrahleinridltungen 
erlas,sen kann. 

Zu § 63. Verkehrsportliche Veranstaltungen auf 
Straßen (§ 10 StPoIG.). 

Bei dieser Regelung wurde· im wesentlichen auf 
die bisherigen Bestimmungen Bedacht g'enom
men. 

VI. ABSCHNITT. 

Besondere Vorschriften für den Verkehr mit 
Fahrrädern und Motorfahrrädern. 

Zu § 60. Verwahrung der Ladung (§ 10 StPoIO.). Zu § 64. Lenkung von Fahrrädern (§ 56 StPoIG.). 

Durch die Ladu~g soll niemand gefährdet, 
aber auch nicht z. B. durch übermäßiges Ge
räusch oder üblen Geruch belästigt werden. 

Zu § 6L Ladetätigkeit (§ 10 StPoIO.). 

Hier wird zunächst der Grundsatz aufgestellt, 
daß beim Beladen und Entladen eines Fahrzeuges 
auf die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs, 
insbesondere auch des Fußgängerverkehrs, und 
auf die Vermeidung übermäßigen Lä.rmes Be
dacht zu nehmen ist. Da:s Beladen oder Entladen 
eines Fahrzeuges wird vielfach nicht woanders 
als auf dem Gehsteig möglich sein, weil die bau
liche Anlage der Straße es nicht anders gestattet 
oder weil das Beladen oder Entladen auf der 
Fahrbahn jeden anderen V.erkehr behindern 
würde. Da es sich j'edoch beim Beladen oder 
Entla.den eines Fahrzeuges auf dem Gehsteig um 
eine außergewöhnliche Benützung dieser Ver
kehrsfläche handelt, mußten besondere Bestim
mungen aufgenommen werden. 

Zu § 62. Beförderung besonderer Güter (§ 10 
StPolO.). 

Der Bdörderung der in dieser SDelle des Ent~ 
wurfes angeführten Güter wird auch im inter
nationalen Straßenverkehrsrecht besondere Be
deutung beigelegt, In diesem' Zusammenhang 
wird dai"auf hingewiesen, daß internationale Ex
perten bereits ein "Europäisches übereinkommen 
über die internationale Beförderung gefährlicher 
Güter auf der Straße" ausgearheitet haben, das 
mit dem- Vorbehalt der-Ratifikation von öSlter
reich bereits unterzeichnet wurde. Die Notwen
digkeit, der Aufnahme solcher Bestimmungen in 
den Entwurf ergab sich dariiber hinaus aus der 
Erwägung, daß der Güterverkehr auf der Straße 
immer größere Ausmaße annimmt und sich auch 
auf die Beförderung_von Sachen ausgeweitet hat, 
die bisher in Anbetracht ihrer Beschaffenheit auf 
and~ Verkehrswegen befördert worden sind. 
Es mußte .daher auch dafür Vorsorge getroffen 
werden, daß Güter, die wegen ihrer besonderen 
Beschaffenheit die Sicherheit von Personen oder 
Sachen iin Straßenverkehr heeinträchtigen kön
nen, sicher und gefahrlos und ohne Belästigung 
anderer Personen befördert werden können. 

Zu Abs. 1: Der Lenker eineS' Fahrrades muß 
mindestens 10 Jahre alt sein. Das geringe Min
destalter gestattet jedoch nicht, daß auch an noch 
Jungere Personen eine Ausnahmebewilligung 
zum Lenken eines Fahrrades erteilt wird. Es wird 
vielmehr Sache der Eltern (Erziehungsberech
tigten) sein, dafür zu sorgen, daß ihre Kinder 
audl dann kein Fahrrad lenken, wenn sie zwar 
alt genug sind, aber die körperliche und geistige 
Eignung nicht besitzen. 

Zu § 65. Beschaffenheit und Ausrüstung des 
Fahrrades (§ 57 StPoIG. und § 68 StPoIO.). 

Angesichts der sidt aus der zunehmenden 
Verk.ehrsdichte auf den Straßen ergebenden Ge-
fahren war es notwendig, im Interesse der 
Sicherheit .der Radfahrer und der anderen 
Straßen benützer hinsichtlich der Beschaffenheit 
und der Ausrüstung eines Fahrrades strengere 
Vorschriften aufzunehmen. Es wurde deshalb 
fesotgelegt, ,daß alle Fa'hrräder im Gegensa.tz zu 
den bisherigen Vorschriften z w e i voneinander 
u n a b h ä n gig e sicher wi.rkende B rem s
vor r ich tun gen und ein rotes R ü c k-
1 ich t aufweisen müssen. Da auch Fahrrad
lampen ungünstige Blendwirkung hervorrufen, 
wurde die Bestimmung aufgenommen, daß die 
Fahrbahn nicht mehr als 20 m weit beleuchtet 
sein darf. 

Zu § 66. Fahrradanhänger und mehrspurige 
Fahrräder (§ 69 StPo!O.). 

Im Gegensatz zu den bisherigen Vorschriften 
sieht der Entwurf vor, daß Fahrradanhänger nur 
einachsig sein dürfen. Während bisher mit Fahr
radanhängern nur Lasten befördert werden 
durften, soll in Hinkunft die Möglichkeit be
stehen, daß. mit behördlicher Bewilligung auch 
Personen befördert werden dürfen. 

Zu § 67. Verhalten der Radfahrer (§ 70 StPoIO:). 

Die besondere Bauweise eines' Fahrrades und 
seine Eigenschaft, sich damit auf kleinem Raum 
sehr wen.dig fortbewegen zu "können, bj'rgt in
sofern eine Gefahr im Straßenverkehr in sich, 
als der Radfahrer nur allzu leicht dazu verleitet 
wi·rd, die Verwendungsmöglichkeiten und Fahr
eig.enschaften seines Fahrzeuges auCh iibe.r die 
Grenzen de~ Sicherheit hinaus auszudehnen. Es 
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mußten daher sowohrim Interesse seiner eigenen Beanstandung gebraucht wird, führte dazu, von 
Sicherheit als auch im Inter,esse der Sicherheit der einem Berechtigungsschein für das Lenken 
übrigen Straßenbenützer besondere Bestimmun- von Motorfahrrädern usw. a.bzusehen,zumal 
gen aufgenommen werden, die den Radfahrern es wohl nicht angängig wäre, der großen 
die notwendigen Verpflichtungen auferlegen. Anzahl von Personen, die schon ein Motorfahr
Durch den Hinweis auf § 24 ist zum Ausdruck rad besitzen und es ohne Beanstandung lenken, 
gebracht worden, daß auch die Lenker von Fahr- vorzuschreiben, nachträglich einen Berechtigungs
rädern und Motorfahrrädern eine Geschwindig- sd1ein für das Lenken von Motorfahrrädern zu 
keitsverminderung und insbesondere eme erwerben. Eine solche Vorschreibung könnte sich 
Fa h r tri eh tun g s ä n cl e run g entspre- daher nur auf solche Personen beziehen, die nad1 
chend anzuzeigen haben; diese Bestimmung ist dem Inkrafttreten der neuen Vorschriften mit 
von besonderer Bedeutung~denn eine große Zahl dem Lenken eines Motorfahrrades beginnen. Es 
schwePSter Unfälle ist darauf zurückzuführen, würde daher zweierlei Kategorien von Lenkern 
daß solche Zeichen nicht oder zu spät gegeben von Motorfahrrädern geben: solche, die einen 
worden sind. Wegen der größeren Verkehrs- Bel"'echtigungsschein erwerben mußten und solche, 
did1te ist es auch notwendig gewesen, Bestim- die ein Motorfahrrad ohne einen Berechtigungs
mungen vorzusehen, daß Radfahrer nur auf schein weiterhin lenken dürfen. Bei einer solchen 
Radwegen nebenei,nander fahren dürfen. An- Sachlage ist die Versuchung, gesetzliche Vor
sonsten müssen sie hintereinander fahren. Biegt schriften durch falsche Angaben zu umgehen und 
ein Radfahrer von einem Radweg oder einem die Möglichkeit, daß eine solche Umgehung ge
Radfahrstreifen in die Fahrbahn ein, so stellt sich lingt, äußerst groß. Da die Kenntnis der Ver
dieser Verkehrsvorgang inhaltlich als eine "Ein- kehrsvorschriften auch für die Lenker von 
ordnung in den fließenden Verkehr" (§ 18 1v1otorfahrrädern von besonderer Bedeutung ist, 
Abs. 6) dar. Die genannten Straßenbenützer wird die Behörde bei diesen Personen im Falle 
müs'sen daher darauf achten, daß hiedurch andere einer Beanstandung gegebenenfalls zu erwägen 
weder gefährdet noch behindert werden. Diese haben, ob nicht die Teilnahme an dem Verkehrs
Bestimmung ist aber auch von größter Bedeu- unterricht vorzusd1reiben wäre. Da die übelste 
tung für die Verkehrssicherheit der Radfaht:er; Erscheinung bei der Verwendung von Motor
denn es ist dem Lenker eines Fahrzeugc,s auf der fahrrädern der von ihnen ausgehende Lärm ist, 
Fahrbahn oft gar nicht möglid1, auch den Ver- wurden im Abs. 3 entsprechende Bestimmungen 
lauf des Radweges zu beobachten. aufgenommen. 

Zu § 68. Motorfahrräder. 

Das Motorfahrrad hat in den letzten Jahren 
sowohl durch seine technische Fortentwicklung 
als, auch durch seine zahlrei che Verwendung eine 
ganz besondere Bedeutung erlangt. Am 1. Sep
tember 1958 wurden in östeneich bereits 
281.732 Motorfahrräder gezählt. Das Ansteigen 
der Anzahl der Motorfahrräder kann allein 
schon aus den Verhältnissen in Wien veranschau
licht werden. 

Es gab in Wien 

am 1. September 1956 ........ .o .. 20.426, 
am 1. September 1957 .............. 22.909 und 
am 1. September 1958 .......... 30.815 

Motorfahrräder. Die in der öffentlichkeit mehr
fach diskutierte Frage, ob zum Lenk~n von 
Motorfahrrädern besondere Berechtigungsscheine 
erforderlich sein sollen,.-wurde bereits im Zu
sammenhang mit dem vorliegenden Entwurf 
eingehend geprüft. Das Ergebnis der Prüfung 
war: Motorfahrräder wel'den nur von verhältnis. 
mäßig wenigen ve,rantwortungslosen Elementen 
be w u ß t als Mittel zur Belästigung anderer 
verwendet; die Tatsame, daß dieses Fahrzeug 
von zahlreichen Personen 'nU Fahrten zur 
Arbeitsstätte bereits seit Jahren ohne jede 

VII .. ABSCHNITT. 

Besondere Vorschriften für den Fuhrwerks
verkehr. 

Zu§ 69. Lenkung von Fuhrwerken (§§ 53 ff.). 

Die Bestimmung berücksichtigt die betrieb
lichen und baulichen Eigenschaften von Fuhr
werken (siehe auch §. 30 über Wirtschafts
fuhren). 

Zu § 70. Maße und Gewichte (§ 61 StPo!O.). 

Maßgebend für die Festsetzung der Abmes~ 
sungen und der Gewichte eines Fuhrwerk'Cs und 
seiner Ladung war die Erwägung, daß Fuhr
werke den übrigen Verkehr nicht behindern und 
die Straßen decke nicht beschädigen dürfen. Die 
Gewichte wurden wie in den bisherigen straßen
polizeilichen Vorschriften bestimmt. Die- Abmes- . 
sunge~ wurden, soweit d~es angängig war, den 
kraftfahr,rechtlichen Vorschriften angepaßt. 

Zu § 71. Beschaffenheit und Ausstattung des 
Fuhrwerkes (§ 57 StPoIO.). 

211m Bremsen von Fuhrwerken werden neben 
den üblichen Einrichtungen auch Radschuhe, 
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Ketten u. dgr~ verwendet. Zur Vermeidung einer besteht, daß er mang.eJs eines Geländers vom 
Beschädigung der Straßendecke wurden ent- Straßenrand abstürzen könnte. 
sprechende Bestimmungen aufgenommen. 

Zu § 72. Beleuchtung des Fuhrwerkes (§ 55 
StPoIG.). 

Bei den Bestimmung~n über die Beleuchtung 
des Fuhrwerkes mußte sowohl auf die Bauweise 
eines solchen Fahrzeuges als auch darauf Rück
sicht genomme·n werden, daß es in jeder Hinsicht 
ausreich;end beleuchtet ist. Da auch Handwagen 
und Handkarren ajs Fuhrwerke gelten, müssen 
auch solche Fahrzeuge beleuchtet werden, aller
dings nur mit einer Lampe. 

Zu § 73. Bespannung (§ 60 StPolO.). 

Fuhrwerke, die mit untauglichen Tieren be
spannt sind, bilden im Straßenverkehr deshalb 
ein Hindernis, weil die flüssige Fortbewegung 
solcher Fahrzeuge nicht gewährleistet ist. Erwä
gungen des Tierschutz,es mußten jedoch außer 
Betracht bleiben, weil hiefür die Bundesgesetz
gebung nicht zuständig ist. 

Zu § 74. Ankoppeln (§ 62 StPolO.). 

Es war zu berücksichtigen, daß durch die Länge 
des Wagenzuges der übrige Verkehr weder ge
fährdet noch behind.ert werden darf. Es wurden 
daher die gleichen Ausmaße wie bei Langgut
fuhren (§ 70 Abs. 1) festgelegt. 

Zu Abs. 2: Gehsteige und Straßenbankette 
dürfen Fußgänger in Gruppen nur so benützen, 
daß andere Straßenbenützer nicht behindert oder 
in ihrer Sicherheit nicht gefährdet werden. 

Zu Abs. 3: Die Fußgänger werden verpflichtet, 
bevor sie die Fahnbahn betreten, sich davon zu 
ve.rgewissern, ob ihnen Gefahr droht und ob die 
Ausführung des Vorhabens die Sicherheit des 
Straßenverkehrs beeinträchtigt. 

Zu Abs. 6: Die vorliegende Bestimmung wen
det sich an die Fußgänger und schreibt ihnen 
vor, Schutzwege in angemessener Eile zu über
quer'cn. Fußgänger mü~sen jedoch auch dann, 
wenn sie einenSchutzweg benützen wollen, 
darauf achten, daß sie die Lenker voQ. Fahr
zeugen nicht zu einem plötzlichen Abbremsen 
veranlassen. 

Zu § 76. Geschlossene Züge von Fußgängern 
(§ 75 Abs. 2 StPolO.). 

Für geschlossene Züge von Fußgängern gelten 
auf der Fahrb:\hn die für Fahrzeuglenker fest
gelegten Fahrregeln sinngemäß. Die Vorschrei
bung der Beleuchtung solcher Kolonnen erwies 
sich in Anbetracht ~chwerer Unfälle, die durch 
das Fehlen einer Beleuchtung oder durch mangel
hafte Beleuchtung solcher Züge verursacht wur
den, für notwendig. 

VIII. ABSCHNITT. Zu § 77. Verhalten auf Gehsteigen in Ortsdurch-
Fußgängerverkehr. fahrten (§ 62 StPoIG.). 

Zu § 75. Verhalten der Fußgänger (§ 81 StPoIG.). Diese Bestimmung zielt 
Fußgänger auf Gehsteigen 
fährden oder behindern. 

darauf ab, daß sich 
nicht gegenseitig ge-

In Anbetracht der immer größer werdenden 
Verkehrsdichte auf Straßen wurden zum Schutze 
der Fußgänger besondere Vorschriften vorge
sehen. Anderseits wird aber ·auch von Fußgänger,n 
ein diszipliniertes Verhalten verlangt werden 
müssen. 

Zu Abs. 1: Mit Kinderwagen und Rollstühlen 
fü.r Kranke ist grundsätzlich der Gehsteig oder 
das Straßenbankett zu benützen; bei Vorhanden
sein dieser Verkehrsflächen dad mit den ge
nannten Kleinfahrzeugen die Fahrbahn in Längs
richtung nicht befahren werden. Es wurde auc..; 
zwiI.1gend vorß'eschrieben, daß Fußgänger auf 
Flceilandstraßen auf der linken Straßenseite zu 
gehen haben, sofern ihnen dies nicht unzumutbar 
ist. Bei dieser Bestünmung wurde von der Er
wägung ausgegangen, daß der die linke St~aßen
seite benützende Fußgänger vom nachkommen
den Verkehr überhaupt nicht beeinträchtigt 
wird und den entg·egenkommenden Fahrzeug
verkehr bes'ser beobachten kann. Es wird einem 
Fußgänger zum Beispiel dann unzumutl:>ar sein, 
die linke Straßenseite zu benützen, wenn sich 
dort Baustellen befinden oder wenn die Gefahr 

IX. ABSCHNITT. 

Verkehr nichteingespannter Tiere. 

Zu § 78. Reiten (§ 59 StPolG.). 

Diese Bestimmungen halten sich im wesent
lichen an die bisherigen Vorschriften insbeson
dere an die im § 74 StPoIO. enthaltene Regelung. 

Zu § 79. Vieh trieb (§ 60 StPoIG.). 

Wenn auch bei der Festlegung dieser Bestim
mungen auf die in der Landwirtschaft üblichen 
Gebräuche weitgehend Bedacht genomme~ 
wurde, durfte doch nicht auf die Voischreibung 
zwingender M~ßnahmen zur Hintanhaltung 
einer Gefährdung des Straßenverkehrs verzichtet 
werden. Außerdem mü~en die Besitzer land
wirtschaftlicher Betriebe auch angesichts det 
immer größer werdenden Verkehrsdichte Maß
nahmen treffen; damit durch Vieh auf der Straße 
die Sicherheit des Verkehrs nicht beeinträchtigt 
wird. 
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Zu § 80. Weiden an Straßen. 

Aus den gegenständlichen Bestimmungen soll 
k ein e s weg s abgeleitet werden, es sei beab
sichtigt, auf den Betrieb land- oder forstwirt
schaftlicher Unternehmungen im Wege des 
Straßenpolizeigesetzes Einfluß zu nehmen. So
weit es jedoch notwendig i'st, dafür vorzusorgen, 
daß durch Ver.richtungen welcher Art immer die 
Sicherheit, Leichtigkeit und Flüssigkeit des Ver
kehrs auf Straßen. beeinträchtigt wird, mußten 
im Entwurf auch Vorschriften über diese Ver
richtungen aufgenommen "l'l'trden. Dies gilt ins
besondere für das Weiden von Vieh in der 
Nähe stark frequentierter Straßen. In der Er: 
kenntnis, daß das Gefahrenzeichen "Achtung 
Tiere" (§ 49 Z. 13 a) keineswegs ausreicht, um 
eine geeignete Aufsicht des Weideviehs zu er
setzen, mußten jene Maßnahmen vorgeschrieben 
werden, die es gewährleisten, daß Weidevieh von 
der Straße ferngehalten und, sollte es bereits auf 
die Straße gelangt sein, so rasch wie möglich von 
dort wieder weggetrieben wird. 

x. ABSCHNITT. 

Benützung von Straßen zu verkehrsfremden 
Zwecken. 

Zu § 81. Gemeinsame Bestimmungen (§ 11 
StPoIG.). 

Dies·e Bestimmung geht von der Erwägung aus, 
daß Straßen Verkehrsfläch,ensind und daß jede 
andere Art ihrer "Benützung den Zwecken des 
Verkehrs unterzuordnen ist. \Ver eine Straße 
und den für die Sicherheit des Straßenverkehrs 
in Betracht kommenden Luftraum zu vetkehrs
fremden Zwecken benützen will, muß hiefür bei 
der Behörde eine Ausnahmebewilligung be
antragen. Da durch die Aufstellung von Halte
stellentafeln die Straße zu Zwecken des Straßen
verkehrs benützt wird, ist für eine solche Auf
stellung keine Ausnahmebewilligung erforderlich. 
Neben der straßenpolizeilich.en Bewilligung wird 
gegebenenfalls für die gleiche Tätigkeit auch noch 
eine Bewilligung nach anderen Rechtsvorschriften 
erforderlich sein. Bei de·r Erteilung oder Ver-

.sagung der straßenpolizeilichen Ausnahmebewilli
gung ist nur auf Umstände Bedacht zu nehmen, 
die -für den S t ra ß e n ver k·e h r erheblich 
sind. In der Bestimmung mußte auch dafür Vor
sorge getroffen wer.den, daß die Bewilligung aus 
Gründen der Verkehrssicherheit widerrufen wer
den kann, da ansonsten _eine Abänderung oder 
Aufhebung des Besch'eides nur gemäß § 68 Abs. 2 
und 3 A VG. 1950 in Betra·cht kommen könnt'e. 

Zu § 82. Herstellungen auf und über der Straße 
(§ 14 StPolO.). 

Hier' wird die sehr auf den einzelnen Fall ab
gestellte Regelung des § 14 StPoIO. zusammen
gefaßt. 

69 

Zu § 83. Werbungen und Ankündigungen (§ 12 
StPolG.). 

Nach § 81 Abs. 1 lit. b sind Werhevorführun
gen und besondere Werbefahrz:euge verboten, 
wen n sie geeignet sind, Menschenansamm
lungen herbeizuführen; AusnahmebewilJigungen 
sind möglich. Nach § 83 kann die Behörde 
Straßen bestimmen, auf denen eine solche Werbe·
tätigkeit auf jeden Fall einer Bewilligung bedarf. 

Zu § 84. Werbungen und Ankündigungen außer-
halb von Straßen (§ 12 StPoIG.). 

W.erbungen und Ankündigung.en sind nicht 
nur dann geeignet, die Sicherheit des Straßen
verkehrs zu beeinträchtigen, wenn sie auf 
Straßengrund oder oberhalb von Straß,en an
gebracht werden, sondern auch dann, wenn sie 
in der Nähe von Straßen angebracht werden. 
Di,e Beeinträchtigung der Sicherheit des Straßen
verkehrs liegt in solchen Fällen in der Regel 
darin, daß der Fahrzeuglenker in seiner Auf
merksamkeit abgelenkt wird. Di,es ist besonders 
dann gefährlich, wenn er und die sonstigen 
Straßenbenützer sich in rasch'er Fahrt befinden. 
Es mußten daher für Autobahnen und Auto
straßen und für sonstige Straßen je nach der Be
deutung und der Eigenart des Verkehrs Zonen 
festgelegt werden, innerhalb deren jedwede Wer
bung und Ankündigung einer Bewilligung bedarf. 
Darüber hinaus kann die Behörde nach § 35 ein
schreiten, wenn die Sicherheit des Verkehrs ge
fähr>det ist. 

Zu § 85. Ausübung von Erwerbstätigkeiten. 

Wird auf der Straße eine Erwer.bstätigkeit aus
geübt, so ist damit oft eine Störung des Straßen
verkehrs verbunden. Um diese Störung in 
mäßigen Grenzen zu halten, bestimmt der Ent
wurf die Umstände, unter denen die Ausübung 
der Erwerbstätigkeit auf Straßen verboten ist. 
Daauch das Ordnen von Waren im Schaufenster 
den Straßenverkehr, insbesondere den Fuß
gängerverkehr auf Gehsteigen, beeinträchtigt, 
mußte bestimmt werden, daß solche Tätigkeiten 
·nur unter bestimmten Voraussetzungen vorge
nommen werden dürfen. Auch das Musizieren 
auf Straßen ist wegen der damit verbundenen 
Ablenkung derStraßen:benützer geeignet, den 
Straßenverkehr zu beeinträchtigen, weshalb von 
den im Entwurf angeführten Fällen abgesehen, 
hiefür grundsätzlich die Bewilligung einzuholen 
ist. Wenngleich der Ausübung der Bettelmusik 
auf Straßen -keine besondere Bedeutung mehr zu
kommt, war es doch notwendig, für·die wenigen 
Fälle besondere Vorkehrungen zu treffen. 

Zu § 86. Umzüge. 

Für Umzüge auf Straßen ist eine Be w i lli
gun g grundsätzlich nicht' erforderlich. Maß
geblich hiefür war die Erwägung, daß für solche 
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Veranstaltungen in erster Linie andere gesetzliche 
Vorschriften, z. B. das Ve.rsammlungsgesetz 1953, 
im Vordergrund stehen oder daß es sich hiebei 
überhaupt um ortsübliche oder volkstümliche 
Gebräuche handelt. Die Behörde muß aber in 
der Lage sein, entsprechende straßenpolizeiliche 
Vorkehnmgen Zu treffen. 

Zu § 87. Wintersport auf Straßen (§ 63 StPoIG.). 

Es mußten in Anbetracht der eigenartigen 
Lenk- und Bremsweise der Wimersportgeräte be
sondere Vorsduif~n über die Benützung von 
Straßen aufgenommen werden. Um jedoch den 
Interessen des Wintersports namentlidI in 
Fremdenverkehrsgebieten R·echnung zu tragen, 
ist vorgesehen, daß die Behörde Erleichterungen 
für di,e Ausübung des Wintersports zuläßt; dies 
gilt insbesondere für Zu- und Abfahrten bei 
Wintersportplätzen. 

Zu § 88. Spiele auf Straßen (§ 78 StPoIO.). 

Es wurde in Erwägung gezogen, Spiele auf der 
Straße grundsätzlich zu v,erbieten. Wenn der 
Entwurf dieser Erwägung nimt gefolgt ist, so 
war hiefür der Umstand maßgeblich, daß es sich 
hiebei um ein Verbot handeln würde, von dem 
schon bei seiner Erlassung angenommen werden 
muß, daß/es in der Regel durchbrochen werden 
würde. Es mußte jedoch bei vollem Verständnis 
der Wünsme von Eltern und Kindern nadl einer 
Regelung gesucht werden, die das Spielen der 
Kinder auf Straßen in maßvollen Grenzen hält. 
Dabei wurde sowohl auf die Gefahren die 
Kindern beim Spielen auf der Straße droh~nals 
audI auf die BeeinträdItigung des Verkehrs durdl 
spielende Kinder Bedadlt genommen. SdIließlich 
war aum noch ,die überlegung maßgeblich, daß 
Kinder, die in der Nähe der Straße spielen und 
unvermutet auf die Straße treten, etwa um einem 
Ball namzulaufen, eine größere Gefahr für den 
Verkehr 'bedeuten (ohne daß dagegen wirkungs
volle straßenpolizeiliche Maßnahmen ergriffen 
werden können) als Kinder, die unter BeaufsidIti
gung von Erwachsenen mit einem Kinder,roller 
auf dem Geh s teig fahren. Jedenfalls sei aber 
audl .f.estgehalten, daß die Verwendung eines 
Fahrrades nicht unter den Begriff "spielen" fällt 
und daß es daher ~indern unter 10 Jahren auch 
auf sogenannten "Spielstraßen" verboten ist mit 
einem' Fahrrad zu fahren. ' 

XI. ABSCHNITT. 

Verkehrserschwernisse. 

Zu § 89. K:nnzei~nung und Entfernung 
Verkehrshlllderlllssen. 

von 

. . Zu Abs. 1. bis 3: Es wird sich in gewissen Fällen 
mcht vermelden lassen, daß Gegenstände, die an 
sich ein Verkehrshindernis bilden, .auf der Straße 
verbleiben müssen. Um zu verhindern,. ·daß 

solche Gegenstände, insbesondere betriebsunfähige 
Fahrzeuge, den Straßenve,rkehr beeinträchtigen, 
war es notwendig, Vorschriften über die Kenl1-
zeidlnung und Beleuchtung solcher Gegenstände 
in übereinstimmung mit internationalen Ver
einbarungen aufzunehmen. Für den Fall. daß 
Gegenstände, die auf der Straße lagem, trotz ge
höriger Kennzeichnung oder Beleuchtung ein 
Verkehrshindernis bilden, muß te dafür Vorsorge 
getroffen werden, daß der Besitzer solcher Gegen
stände v,erpflichtet wird, sie zu entfernen. Eine 
soIdIe Entfernung wird mitunter so dringlich 
sein, daß es nicht möglich ist, vorher den Be
sitzer auszuforschen oder gar ein Ermittlungs
v,e,rfahren mit Parteiengehör durchzuführen. Es 
war daher notwendig, audI für solche dringliche 
Fälle' V örsorge zu treffen und die gesetzlidIe 
,Möglidikeit vorzusehen, daß auch Fahrzeuge, die 
zum Parken aufgestellt sind und den Verkehr 
behindern oder gar gefährden unverzüglich ah
gesmleppt werdC'n können. Die Kosten der Ent
fernung hat grundsätzlich der .Besitzer zu tragen. 
Muß die Entfernung vom Straßenerhalter durch
geführt werden, so wird auch ihm im Entwurf 
ein Zurückbehal !Ungsrecht eingeräum t. 

Zu Abs. 4: Auf abschüssigen Strecken sidlern 
die Lenker von Fahrzeugen das Fahrzeug 
gegen Abrollen vielfam dadurch, daß sie vor die 
Räder Steine, Br,emsklötze oder andere Gegen
stände legen. Solme Gegenstände dürfen auf der 
Fahrbahn nicht liegengelassen werden, da sie die 
Simerheit des Verkehrs beeinträchtigen. 

Zu § 90. Arbeiten auf oder neben der Straße 
(§ 44 StPoIG.). 

Arbeiten auf oder neben de,r Straße müssen 
deshalb unter straßen polizeilich er KontroHe ge
halten werden, damit durch si,e der Straßenver
kehr nicht gefährdet od,er b~hindert wird. Auch 
machen soIdIe Arbeiten vie1fam behördliche Maß
nahmen zur Auf.redIterhaltung der SidIerheit 
und LeidItigkeit des Verkehrs notwendig. Aus 
den Bestimmungen des Entwurfes ergibt siCh, daß 
Geschwindigkeitsbeschränkungen, die aus Anlaß 
von Arbeiten auf ode-r neben der Straße erfor
d erlich sind, von der Behörde angeord~et werden 
müss,en, zumal es sich um Verordnungen handelt, 
die nur dann verpflichtend sind, wenn sie ord
nungsgemäß erlassen werden. Bei der Verfügung 
von Geschwindigkeitsbeschränkuagen aus den er
wähnten Anlässen, wird die Behörde jedoch 
unter Berücksichtigung aller maßgeblichen Um
stände zu prüfen haben, in· welmem Ausmaß 
die Besquänkung festzusetzen ist. Die Ge
sdlwindigkeitsbeschränkung darf. jedenfalls nur 
für die unbedingt notwendige Strecke und im 
unbedingt notwendig,en Ausmaß v,erfügt werden, 
das heißt, es darf keine geringere Geschwindigkeit 
vorgeschrieben werden als dies im gegebenen. Fall 
notwendig ist. 
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Zu § 91. Bäume und~Einfriedungen neben der 
Straße (§ 45 StPoIG.). 
Zu Abs. 1 und 2: In diese~ Bestimmungen wird 

dem Umstande Rechnung getragen, daß auch 
Anlagen und Bäume neben der Straße die Sicher
heit und Leichtigkeit des Verkehrs, insbesondere 
die freie Sicht der Fahrzeuglenker, beeinträchti
gen können. Es war dahe-r die notwendige V or
sorge zu treffen, wobei auch auf die Recht,e der 
Eigentümer Bedacht zu nehmen war. 

Zu Abs. 3 bis 5: Drähte in der unmittelbaren 
Nähe von Straßen bilden irrThesondere dann eine 
Gefahr für ,die Straßenbenützer, wenn sie 
elektrisch geladen sind oder wenn es sich um 
Stacheldraht handelt. Es mußten daher besondere 
Vors·chriften zum Schutze der Straßenbenützer 
aufgenommen werden. Auch frisch gestrichene 
Gegenstände in unmitvclbarer Nähe der Straße 
stellen dann eine wesentlidlc Belästigung der 
Straßenbenützer dar, wenn der Anstrich abfärbt. 
Es mußte auch hier eine entspr,cchcnde Vorsorg,e 
getrolfen werden. 

Zu § 92. Verunrein,igung der Straße (§ 82 Abs. 1 
StPoIO.). 
Um die Ordnung und Sauberkeit im Straßen

verkehr zu gewährleisten, war es notwendig, im 
Entwurf Bestimmungen darüber aufzunehmen, 
wonach jedermann auf die Reinhaltung der 
Straßen Bedacht Zu nehmen hat und daß auch 
Personen, welch,e ,die Straßen nicht zum Verkehr 
benützen, nichts unternehmen dürfen, wodurch 
die Straße verunreinigt wird. Die Bestimmung 
ging von· der überlegung aus, daß auch verhält
nismäßig geringfügige V öfUlnreinigungen, zum 
Beispiel Olfleck.e, zu folgenschweren Störungen 
im Straßenverkehr führen können, wie Aus
gleiten von Fußgängern, Schleudern von Fahr
zeugen, Belästigung von Personen u. dgl. 

Zu § 93. Pfl,ichten der Anrainer. 
Die straßenpolizeiliche Verpflichtung, für die 

Reinhaltung, Säuberung und Streuung der für 
Fußgänger 'bestimmten Verkehrsflächen Zu 
sorgen, trifft den Eigentümer der anrainenden 
Liegenschaft. Inwieweit und in welcher Weise 
sich der' Eigentümer bei der Erfüllung und Be
sorgung seiner Verpflichtungen anderer Personen 
bedient, ist nicht im Straßenpolizeigesetz zu 
regeln, doch- wird auch bei der übertragung 
seiner Verpflichtungen auf die ·darauf bezug
habenden Rechtsvorschriften, z. B. auf die Haus
besorgeror,dnung, Bedacht_lw nehmen sein. 

XII. ABSCHNITT. 

Behörden und Straßenerhalter. 

Zu § 94. Behörden (§§ 3 und 68 StPoIG.). 
Zu Abs. 1: Gemäß Art. 11 Abs. 3 B.-VG. steht 

die Erlassung von DurdIführungsverordnungen 
dem Bunde zu. Allerdings kann der Bundes-
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g,esetzgeber etwas anderes bestimmen. Der Ent
wurf behält nur die wesentlichsten Verordnun
gen dem Bunde vor. 

Zu Abs. 2: Bei der Auft,eilung der Kompe
tenz·en der einzelnen Behörden mußte darauf Be
dacht genommen werden, daß die Vonziehung 
des Straßenpolizeigesetzes nunmehr gemäß 
Art. 11 B.-VG. Landessache s,ein soll. Dem B-un
desministerium für Handel und Wiederaufbau 
kann daher nur eine Vollziehungskompetenz im 
Rahmen des Art. 11 Abs. 3 B.-VG., also zur Er
lassung von Verordnungen, zukommen. Ztlr lit. c 
wird insbesondere noch bemerkt, daß die Er
stellung eines Gesamtplanes i!ber die Verkehrs
abwicklung auf einem ganzen Straßenzug, z. B. 
im Falle von Straßenneubauten, über die Kom
petenz einer Bezirksverwaltungsbehörde hinaus
geht. 

Zu Abs. 3: Von einer allgemeinwahrnehm
bar,en Gemeindekompetenz in Angelegenheiten 
der Straßenpolizei wurde Abstand g,enommen, 
weil durchaus nicht aUe Gemeinden in da Lage 
sind, diese Angelegenheiten ordnungsgemäß zu 
besorgen. 

Zu § 95. Bundespolizeibehörden (§ 3 StPoIG.). 
Die Bestimmung entspricht dem Art. 15 Abs. 4 

B.-VG.; siehe auch § 103 Abs. 2 des Entwurf.es. 
Bei der Festlegung ,der Aufgaben der Bundes
polizei wurde auf die sonstigen Obliegenheit,en 
der Bundespolizeibehörden Bedacht genommen. 

Zu § 96. Besondere Rechte und Pflichten der Be
hörde. 
Zu Abs. 2: Auch eine übe r h ä u fun g der 

Straßen mit Straßenv,erkehrszeichen und Boden
markierungen ist der Sicherheit, Leichtigkeit und 
Flüssigkeit des Verk,ehrs abträglim. Es ist daher 
pflicht der Behörde, jedenfalls alle zwei Jahr,e 
eine Sichtung dieser leimen t]lld eine über
prüfung in der Richtung vorzunehmen, ob sie 
alle noch notwendig sind. 

Zu Abs. 3: Die Verpflichtung der Behörde, zu 
bestimmen, welche Vorrangstraße bei einer 
Kreuzung mit einer anderen Vorrang straße diese 
Eigenschaft verliert, soll in Anbetracht der V 01'

fahrtregeln (§ 18) die Verkehrssicherheit an 
solchen Kreuzungen gewährleisten. 

Zu § 97. Organe der Straßenaufsicht. 
Der Entwurf konnte nicht allgemein be

stimmen, wer als Organ der Straßenaufsicht in 
Betramt kommt, weil sich die Straßenaufsicht als 
~in Teil der Vollziehung des Straßenpolizei
gesetzes, eines auf Grund· des Art. 11 B.~VG. er
lassenen Gesetzes, darstellt, und die Vollziehung 
dieses Ge~etzes Lahdess~che ist. Soweit Organe 
der Bundesgendarmerie als Straßenaufsichtsorgane 
in Betracht kommen, sind hiefür die auf Grund 
des Art. 10 Abs. 1 Z. 10 erlassenen Bundes
gesetze, soweit Organe der Bundespolizei in Be-
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tracht kommen, die gemäß Art. 15 Abs. 4 B.-VG. 
erlassenen Bundes- und Landesgesetze und soweit 
andere Organe in Betracht kommen, die gemäß 
An. 12 Abs. 1 Z. 1 des B.-VG. erlassenen Grund
satzgesetze des Bundes und Ausführungsgesetz,e 
der Länder maßgeblich. Aber auch Bestimmungen 
darüber, ob Eisenbahnorgane als Straßenauf
sichtsorgane in Betracht kommen, wären im 
Srraßenpolizeigesetz fehl am Platze; in dieser 
Hinsid1t trifft jibrigens der § 45 Abs. 1 des Eisen
bahnges'etzes 1957, BGB!. Nr. 60, die notwendige 
Vorsorge für Bah'lhofvorplätze. 

Da der Verfügungsberechtigte für Straßen ohne 
öffentlichen Verkehr j,ederzeit in der Lage ist, 
besondere Regeln' über die Benützung solcher 
Straßen aufzustellen, kann sich die Tätigkeit 
diesel- Organe auf solche Straßen nicht erstrecken. 

Zu § 98. Besondere Rechte und Pflichten des 
S traßener halters. 

Der Entwurf hat an Stelle des bisher im 
Straßenpolizeigesetz gebräuchlichen Ausdruckes 
"Straßenverwaltung" den zutreffenderen A us
druck "Straßenerhalter" gesetzt. Der Ausdruck 
"Straßenerhalter" bedarf wegen seiner Eindeu
tigkeit keiner Definition. Festgehalten sei ledig~ 
lich, daß als Straßenerhalter nicht nur der Bund 
und sonstige öffentlich-rechtliche Gebietskörper
schaften in Betracht kommen, sondern auch na
türliche und juri'stische Personen des Privat- und 
Handelsrechtes. Her Entwurf hat den Straßen
erhalter mit Rechten ausgestattet, ihm aber auch 

tretungen straßen polizeilicher Vorschriften be
gangen werden können. Bei dieser allerdings nidn 
erschöpfenden Aufzählung ist davon ausgegangen 
worden, daß gewiße Übertretungen unter be
sonders gefährlichen Umständen begangen wer
den oder daß die öffentlichkeit ein beredltigtes 
Inteflesse daran hat, vor Auswüchsen des Straßen
verkehrs, z. B. vor der Lärmplage, besonders ge
schützt zu werden. 

;";( 

Zu § 101. Verkehrsunterricht. 

Die Anordnung, daß sich der Lenker eines 
Fahrzeuges einem Verkehrsunterricht zu unter
ziehen habe, ist ,eine vorbeugende und erziehe
rische Maßnahmen. Die Teilnahme am Verkehrs
unterricht kann wiederholt angeordnet und nach 
den Bestimmungen des Verwaltungsvollstrek
kungsgesetzes durchgesetzt.; werden. 

Zu § 102. Abgren~ung von anderen gesetzlichen 
V orschriften~ 

Es wurde bereits in verschiedenen Stellen der 
Erläuternden Bemerkungen ,darauf hingewiesen, 
daß kraftfahrrechtliche Vorschriften, und elsen
bahnrechtIiche Vorschriften mit den Bestimm'un
gen des Bntwurfes konkurrier·en. Die vorliegende 
Stelle des Entwurfes legt fest, daß der' Ent
wurf sowohl auf die erwähnten Vorschriften, 
als auch auf jene der Straßenverwaltungsgese'tze, 
ohne Einfluß ist. 

Vetpflichtungenauferlegt. Insbesondere soll er im Zu § 103. Inkrafttreten und Aufhebung. 
Verwaltungsverfahren nach den Bestimmungen, Durch die Bestimmung, daß das neue Straßen- ' 
des Entwurfes ParteisteIlung haben und' zu den polizeige~etzerst Zu einem späteren Zeitpllllkt 
Entwürfenvön Verordi1Ungen, die auf Grund in Kraft tritt, soll erreicht werden, daß sich jeder 
der Bestimmungen des Entwurfes erla&sen, wer~Straßenbentitur zeitg~recht mit den neuen Vor,~ 
den sollen, Stellung nehmen, Der Sfraßenerhalt~rschriften vertraut machen kann. Dazu kbmmt 
darf aber hinsidltlich des Straßenverkehrs· auf noch, daß auch die Behörde Zeit benötigt, u~~ie 
seinert Stra,ßen keinerlei Verfügungen treffen, die den neuen Vorschriften entsprechenden Vorkeh.;. 
der Verordnungsgewahder Behörde vorbehalten rungen zu treffen und uni die Organe Aer 
sind. " ,. 

Straßenauf.sicht zweckmäßig zu belehten:ll.ti~·~.ari~ 
',XIII. ABSCHNITT. zuweisen. Außerdem muß der Zeitpunkt des:I~:. 
. , , ' krafttretens des Sttaßenpolizeigesetzes mit denl' Straf~ und Schlußbestimmung, cn. ' , 

Inkrafttreten der Verfassungsänderung (Art: ,ll 
Zu § 99.Strafbestimmungen (§72 StPolG.). B.-VG.) übereingestimmt werden. ' " 

Der Entwu~f enthält ei~en Katalog jener Ta~-
bestäpde,die eine Verwaltungsübertretung bil- Zu § 104: Ühcrgangsbestimm~ngen. 
deriun(Inachde'n Bestiinmu~gen des Straßen- Durch dies~' Besiimmung~n ;;etde9 ~rlcicl1te:" 
pö1i?eigesetzes zu ahnden sindJVielfachwird die rungen für den Übergang vori deA:,blspetig~n 
Du,rd1,führung eiiles :Str~f~ea~hrens. nicht 'geeig-straßenpolizleilichen Vorschriften' auf die hn',E'nt
nets'ein, denVerwa1ttlllgszwe~k herbeizufüR~ell; '~wurf enthaltenen Vorschriften' geschaffen. 'PUr 
ES:wirq ,v:ielmehr pötwendlg sein, daßdi'e:Be:':- Bodenmarkierungen,die' in'dre F:thrhah~eing~ 
hörde ,'einep, str;aßenpolizl!igesetzwidrige.nTat~ arbeitet worden sind (z:KSteinreihen),jst~i)1e' 
bestan'dJe~t~ellt und seine Bes~,itigung' verlangt. längere übergang~frist fest~esetzt' wQ'rden; -
Einsqldier Bes'cheid kann llnahh.ängjgvomSq~af.;. 
verf;threnerIassen und vollstreckt werden. . 

,iu~§106:Erschwereride lJmst~nde; 
. bei'Entwtirfenthält eine Aufzählung von er

schwerenden'. Umständen" unter, denen Ober-

Zu§ 105. Vollzielmng,. 

Zu· Abs. 2,: Der ZivilredJrsweg; kq~t,z~ ::8. 
dort in Betracht, wo das Geti.dit ühetEiifSch'ä", 
digungen zu eritscheide.iI hat.. '. , < 

" : 
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